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11	 Organisation und Personalbedarf des richterlichen  
	 Bereitschaftsdienstes in der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Die dem Justizministerium obliegende Organisation des richterlichen 
Bereitschaftsdienstes in der ordentlichen Gerichtsbarkeit kann nach 
Auffassung des Landesrechnungshofs deutlich gestrafft werden. Im Ver-
gleich zu den entsprechenden Vorgaben der Justizverwaltungen anderer 
Bundesländer ließe sich der Personalbedarf für den Bereitschaftsdienst 
von derzeit rund 26 Stellen für Richterinnen und Richter bestenfalls hal-
bieren.

11.1	 Ausgangslage

Amtsgerichte sind verpflichtet, außerhalb ihrer üblichen Dienstzeiten einen rich-
terlichen Bereitschaftsdienst einzurichten. Über die Ausgestaltung und die Be-
setzung des richterlichen Bereitschaftsdienstes entscheiden die Präsidien der 
Gerichte. Das Justizministerium (JM) ist ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu 
bestimmen, dass für mehrere Amtsgerichte im Bezirk eines Landgerichts ein 
gemeinsamer Bereitschaftsdienstplan aufgestellt wird oder ein Amtsgericht Ge-
schäfte des Bereitschaftsdienstes ganz oder teilweise wahrnimmt, wenn dies zur 
Sicherstellung einer gleichmäßigeren Belastung der Richterinnen und Richter mit 
Bereitschaftsdiensten angezeigt ist. Von dieser Ermächtigung hat das JM durch 
eine Bereitschaftsdienstverordnung Gebrauch gemacht. Danach sind für 30 der 
insgesamt 130 Amtsgerichte in NRW gemeinsame Bereitschaftsdienstpläne auf-
zustellen (so genannte Pool-Lösung). Für weitere 16 Amtsgerichte sind die Ge-
schäfte des Bereitschaftsdienstes vier Amtsgerichten zugewiesen (so genannte 
Konzentrationslösung). Die übrigen 84 Amtsgerichte haben den Bereitschafts-
dienst im Rahmen ihrer Zuständigkeiten separat sicherzustellen. 

Der Umfang des Bereitschaftsdienstes ist für die Ermittlung des Personalbe-
darfs im richterlichen Dienst von Relevanz. Im justizspezifischen Personalbe-
darfsberechnungssystem PEBB§Y ist länderübergreifend für den richterlichen 
„Ruf-/Bereitschaftsdienst“ ein pauschaler „Zuschlag pro Amtsgericht mit täg-
licher Rufbereitschaft/täglichem Bereitschaftsdienst zwischen 6.00 Uhr und 
21.00 Uhr“ von jährlich 25.600 Minuten pro Amtsgericht abzugelten. Dies ent-
spricht einem Personalbedarf von einer Viertel-Richterstelle je Amtsgericht. 
Demgegenüber ist der Personalbedarf bei den in Pool- und Konzentrationslö-
sungen zusammengefassten Amtsgerichten geringer, weil sie den zuschlagsbe-
gründenden Bereitschaftsdienst gemeinsam und nicht separat erbringen.

Im Gegensatz zu NRW sind in sieben Bundesländern, u. a. in Bayern, alle dortigen 
Amtsgerichte in Pool- oder Konzentrationslösungen einbezogen. In Baden-Würt-
temberg ist dies bei 105 der dortigen 108 Amtsgerichte der Fall.

Vor diesem Hintergrund hat der Landesrechnungshof (LRH) die Organisation und 
den Personalbedarf des richterlichen Bereitschaftsdienstes in der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit im Geschäftsjahr 2012 näher untersucht.
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11.2	 Wesentliche Feststellungen

11.2.1	 Zeitlicher Umfang des Bereitschaftsdienstes

Im Jahr 2012 waren pro Amtsgericht an Wochenenden, Feiertagen und außer-
halb seiner regulären Dienstzeiten insgesamt 3.482 Stunden Bereitschafts-
dienst zu leisten. Für die 130 nordrhein-westfälischen Amtsgerichte ergab sich 
hieraus 2012 ein rechnerischer Zeitaufwand von rd. 453.000 Bereitschafts-
dienststunden. Demgegenüber konnte der LRH für alle Amtsgerichte lediglich rd. 
360.000 Stunden tatsächlich geleisteten Bereitschaftsdienstes feststellen. Die 
Differenz von mehr als 90.000 Stunden beruhte nahezu ausschließlich auf den 
durch das JM angeordneten Pool- und Konzentrationslösungen. Denn die Jahres-
stundenzahl von 3.482 blieb auch bei gemeinsamen Bereitschaftsdienstplänen 
konstant. Während also zwei separat Bereitschaftsdienst leistende Amtsgerichte 
zweimal 3.482 Stunden sicherzustellen hatten, mussten zwei Amtsgerichte mit 
einem gemeinsamen Bereitschaftsdienstplan insgesamt nur einmal 3.482 Stun-
den leisten. Jeder gemeinsame Bereitschaftsdienstplan führte im Ergebnis dazu, 
dass sich die Summe der Bereitschaftsdienststunden für jedes hinzutretende 
Amtsgericht um 3.482 Stunden verminderte (Pool-Lösung). Auch bei den Amts-
gerichten, deren Bereitschaftsdienst von einem anderen Amtsgericht ganz oder 
teilweise mit wahrgenommen wurde (Konzentrationslösung), reduzierte sich die 
Stundenzahl im Umfang des übernommenen Bereitschaftsdienstes.

11.2.2	 Zeitliche Belastung der Richterinnen und Richter im Bereitschaftsdienst

Bei den Amtsgerichten nahmen 2012 rd. 96 v. H. der insgesamt rd. 2.000 Richter-
innen und Richter am Bereitschaftsdienst teil. Ausnahmeregelungen, etwa für 
Präsidentinnen und Präsidenten, Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten, Lebens-
ältere, Richterinnen während der Schwangerschaft oder Schwerbehinderte, wur-
den, wenn überhaupt, nur zurückhaltend in Anspruch genommen.

Der LRH hat anhand der von den Amtsgerichten übermittelten Angaben zu den 
Bereitschaftsdienstzeiten und zu dem hierfür eingesetzten richterlichen Personal 
errechnet, wie sich die Belastung der Richterinnen und Richter mit Bereitschafts-
dienststunden im Jahr 2012 nach der Kopfzahl rechnerisch darstellt. Die Auswer-
tung ergab erhebliche Belastungsunterschiede in einer Bandbreite von rd. sieben 
Stunden bis hin zu rd. 1.160 Stunden.

Der zeitliche Umfang der individuellen Belastung hing im Wesentlichen von der Grö-
ße des Amtsgerichts ab, d. h. von der Anzahl der Richterinnen und Richter, auf die 
sich die anfallenden Bereitschaftsdienste verteilten. Insbesondere bei den kleine-
ren Amtsgerichten ergab sich erwartungsgemäß die größte Einzelbelastung. Diese 
war nur bei den kleineren Amtsgerichten deutlich geringer, die zu Pool- oder Kon-
zentrationslösungen zusammengefasst waren. So mussten etwa die drei Richterin-
nen und Richter des Amtsgerichts Bad Berleburg 2012 jeweils rd. 1.160 Stunden 
Bereitschaftsdienst leisten, während die beiden Richter im unmittelbar benachbar-
ten Amtsgericht Medebach nur mit jeweils 264 Bereitschaftsdienststunden belastet 
waren. Wäre das Amtsgericht Medebach nicht im Pool mit Brilon und Marsberg in 
einem gemeinsamen Bereitschaftsdienstplan verbunden gewesen, hätten die bei-
den Medebacher Richter jeweils 1.741 Stunden Bereitschaftsdienst leisten müssen.



Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen • Jahresbericht 2013

89

JM
 (E

pl
. 0

4)

11.2.3	 Auswirkungen auf den Personalbedarf

Wie eingangs bereits dargestellt, wird der Personalbedarf für den richterlichen 
Bereitschaftsdienst grundsätzlich mit einer Viertel-Richterstelle je Amtsgericht 
bemessen. Rechnerisch ergibt sich hieraus bei 130 Amtsgerichten ein Bedarf 
von 32,5 Richterstellen. Unter Berücksichtigung der angeordneten Pool- und 
Konzentrationslösungen hat das JM den Personalbedarf für den richterlichen Be-
reitschaftsdienst in den letzten Jahren mit rd. 26 Richterstellen berechnet, was 
einem Anteil von etwas mehr als 1 v. H. des gesamten Personalbedarfs an Rich-
terinnen und Richtern bei den Amtsgerichten entspricht. 

Der LRH hat zur Frage des Personalbedarfs für den richterlichen Bereitschafts-
dienst nachfolgende Überlegungen angestellt: wenn ein maximaler Jahresbereit-
schaftsdienst von rd. 453.000 Stunden (130 Amtsgerichte x 3.482 Stunden) zu 
einem Personalbedarf von 32,5 Richterstellen führt, dann ergeben die 2012 an-
fallenden 360.000 Bereitschaftsdienststunden rechnerisch einen Bedarf von rd. 
26 Richterstellen. 

Die Differenzen zwischen den Stunden- und Stellenwerten ist – wie oben darge-
legt – im Wesentlichen auf die angeordneten Pool- und Konzentrationsmöglich-
keiten zurückzuführen, die derzeit von lediglich etwa einem Drittel der Amtsge-
richte genutzt werden. Rechnet man die so eingesparten 6,5 Richterstellen auf 
die Amtsgerichte hoch, die von diesen Möglichkeiten noch keinerlei Gebrauch 
machen, so ergibt sich ein weiteres Einsparpotenzial von rd. 13 Richterstellen.

Im Ergebnis würde demnach eine Ausschöpfung der Anordnungsbefugnisse 
des JM im Idealfall zu einer Halbierung des derzeitigen Personalbedarfs von rd. 
26 Richterstellen für den Bereitschaftsdienst auf rd. 13 Richterstellen führen.

11.3	 Würdigung

Der LRH hat dem JM die Ergebnisse seiner Prüfung am 28.09.2012 zugeleitet. 
Er hat dem JM mitgeteilt, mit den bestehenden Regelungen der Bereitschafts-
dienstverordnung sei das Ziel einer möglichst gleichmäßigen Belastung der 
Richterinnen und Richter mit Bereitschaftsdienst in Anbetracht der vom LRH 
festgestellten Belastungsbandbreiten von jährlich sieben bis 1.160 Stunden 
derzeit nicht erreicht. Eine weitergehende Anordnung unter möglichst umfas-
sender Einbeziehung aller Amtsgerichte des Landes würde nicht nur zu einer 
Angleichung der individuellen Belastung der betroffenen Richterinnen und 
Richter führen. Vielmehr ließe sich der derzeitige Personalbedarf von rd. 26 
Richterstellen durch weitere Pool- und Konzentrationslösungen deutlich verrin-
gern, bestenfalls halbieren.

11.4	 Stellungnahme des Justizministeriums

Das JM hat in seiner Stellungnahme vom 14.12.2012 u. a. mitgeteilt, eine ge-
nerelle bzw. flächendeckende Konzentration des Bereitschaftsdienstes sei nicht 
wünschenswert und werde nicht zu seiner weiteren Optimierung führen.
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Für die Frage der Belastung der Richterinnen und Richter durch den Bereit-
schaftsdienst sei danach zu unterscheiden, ob dieser „nur als Rufbereitschaft 
ausgeübt“ werden könne oder aber, ob regelmäßig „ein tatsächlicher Einsatz des 
richterlichen Personals“ erforderlich sei. Eine Konzentration des Bereitschafts-
dienstes bedeute im Ergebnis für die betroffenen Richterinnen und Richter, 
„dass sie künftig zwar an weniger Tagen durch den Bereitschaftsdienst belastet 
werden. Demgegenüber müssten sie am Wochenende aber ganze Tage an aus-
wärtigen Gerichten und gegebenenfalls in den dort gelegenen psychiatrischen 
Krankenhäusern tatsächlich ihren Dienst versehen. Dieser tatsächliche Einsatz 
wird von den betroffenen Richterinnen und Richtern in der Regel als deutlich be-
einträchtigender empfunden als die bloße Rufbereitschaft“. Hinzu kämen erheb-
liche Mehraufwendungen für Reisekosten und Wegzeiten sowie ein erheblicher 
Mehraufwand auf Seiten der Polizei. 

Schließlich führten weitere Konzentrationen nicht zu einer tatsächlichen, son-
dern allenfalls zu einer rechnerischen Entlastung der eingesetzten Richterinnen 
und Richter; „der tatsächliche Aufwand an realer Arbeit“ werde nicht vermindert, 
sondern allenfalls unter den beteiligten Gerichten umverteilt.

Aus diesen Gründen erachte der Präsident des Oberlandesgerichts Köln eine 
weitere Konzentration des richterlichen Bereitschaftsdienstes in seinem Ge-
schäftsbereich derzeit nicht als zielführend. Der Präsident des Oberlandesge-
richts Hamm halte eine Erweiterung der bestehenden Konzentrationslösungen 
allenfalls für vier Amtsgerichte für denkbar, die bislang in zwei gemeinsamen 
Bereitschaftsdienstplänen zusammengefasst sind. Darüber hinaus sei denkbar, 
„wenn auch nicht erforderlich“, ein weiteres Amtsgericht in einen bestehenden 
gemeinsamen Bereitschaftsdienstplan einzugliedern. Die Ergebnisse des Düs-
seldorfer Bezirks lägen noch nicht vor.

11.5	 Weiterer Schriftwechsel

Der LRH hat dem JM am 28.02.2013 erwidert, er sei bei seinen Feststellungen 
zur Belastung der Richterinnen und Richter durch Bereitschaftsdienste von den 
zu leistenden Bereitschaftsdienststunden ausgegangen. Ob Richterinnen und 
Richter an Wochenenden „tatsächlich ihren Dienst versehen“ und sie diesen „tat-
sächlichen Einsatz“ in der Regel als „deutlich beeinträchtigender“ empfänden 
„als die bloße Rufbereitschaft“, sei für den damit zusammenhängenden Perso-
nalbedarf irrelevant. Denn auch die mit „bloßer Rufbereitschaft“ betrauten Rich-
terinnen und Richter wären nicht weniger an einer möglichen Halbierung ihrer 
Bereitschaftsdienstzeiten interessiert als ihre „tatsächlich ihren Dienst“ verse-
henden Kolleginnen und Kollegen. Genau darauf ziele das Anliegen des LRH. 
Jede Zusammenlegung zweier Bereitschaftsdienstpläne führe im Ergebnis zu 
einer Halbierung der Zahl der bei getrennten Bereitschaftsdiensten zu leisten-
den Stunden. Insoweit sei die Auffassung des JM, „der tatsächliche Aufwand an 
realer Arbeit“ werde nicht vermindert, sondern allenfalls unter den beteiligten 
Gerichten umverteilt, nur im Hinblick auf die Menge der im Bereitschaftsdienst zu 
treffenden richterlichen Entscheidungen nachvollziehbar. Bezüglich der Dienst-
zeiten verringere sich der zeitliche Umfang der Arbeit bei einer flächendeckenden 
Konzentration des Bereitschaftsdienstes in den bislang isoliert dienstleistenden 
Gerichten zumindest um die Hälfte und damit deutlich.
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Der LRH sei überzeugt davon, dass eine unbeschwerliche Tätigkeit keinen Per-
sonalbedarf rechtfertige, der dem eines „tatsächlichen Einsatzes“ entspricht. 
Deshalb erwarte der LRH, dass künftig nicht mehr als 13 Richterstellen für die 
Sicherstellung des richterlichen Bereitschaftsdienstes in der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit geltend gemacht werden.

Der LRH hat hierzu auch das Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 
um Stellungnahme gebeten. Der Schriftwechsel dauert an.
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12	 Wissenschaftliche Werkstätten der Universitäten

Der Landesrechnungshof hatte bereits in den Jahren 2000/2001 die wis-
senschaftlichen Werkstätten der Universitäten des Landes geprüft und 
insbesondere die organisatorische Zusammenfassung von Werkstätten 
empfohlen. Eine Nachschau im Jahr 2012 hat ergeben, dass die Univer-
sitäten die Zahl ihrer wissenschaftlichen Werkstätten in den letzten Jah-
ren deutlich reduziert und das Werkstattpersonal um mehr als 400 Be-
schäftigte verringert haben. Der Landesrechnungshof hat eine weitere 
Konzentration des Werkstattbereichs sowie Verbesserungen bei der Ab-
wicklung und Abrechnung von Werkstattaufträgen angeregt.

12.1	 Gegenstand und Ziel der Prüfung

Alle vom Land getragenen Universitäten verfügen in den natur- und ingenieur-
wissenschaftlichen Fachbereichen über wissenschaftliche Werkstätten. Diesen 
Werkstätten obliegt es, die Arbeit in Forschung, Lehre und Studium durch tech-
nische Dienstleistungen zu unterstützen. Es handelt sich ganz überwiegend um 
mechanische Werkstätten, daneben gibt es Elektro-/Elektronikwerkstätten sowie 
Glasbläsereien.

Der Landesrechnungshof (LRH) hatte bereits in den Jahren 2000/2001 die wis-
senschaftlichen Werkstätten der Universitäten des Landes geprüft. Als Ergebnis 
der Prüfung hat der LRH insbesondere die organisatorische Zusammenführung 
von Werkstätten sowie Verbesserungen bei der Abwicklung und Abrechnung von 
Werkstattaufträgen empfohlen (siehe Jahresbericht 2002, Beitrag Nr. 13). Die 
Universitäten haben seinerzeit die Vorschläge des LRH überwiegend zustim-
mend aufgenommen. Das damalige Ministerium für Schule, Wissenschaft und 
Forschung hat sich den Grundüberlegungen und Empfehlungen des LRH ange-
schlossen. Es hat die Universitäten gebeten, ihren Werkstattbereich zu überprü-
fen und ihm über gegebenenfalls eingeleitete Reorganisationsmaßnahmen zu 
berichten.

Mit seiner im Jahr 2012 durchgeführten Prüfung beabsichtigte der LRH, die der-
zeitige Situation der wissenschaftlichen Werkstätten bei den vom Land getrage-
nen Universitäten festzustellen und damit auch Nachschau zu halten, inwieweit 
seine früheren Empfehlungen nach einem zeitlichen Abstand von rd. zwölf Jahren 
umgesetzt worden sind. Der LRH hat die Ergebnisse seiner Prüfung im Januar 
2013 an die Universitäten herangetragen. Das Ministerium für Innovation, Wis-
senschaft und Forschung wurde mit Entscheidung vom 19.03.2013 in zusam-
mengefasster Form über die Ergebnisse der Prüfung unterrichtet, eine Stellung-
nahme wurde anheimgestellt.

12.2	 Umfang des Werkstattbereichs

In den Jahren 2000/2001 waren bei den Universitäten des Landes insgesamt 
362 wissenschaftliche Werkstätten mit rd. 1.383 Vollzeitbeschäftigten vorhan-
den. Nach dem Ergebnis der Erhebungen des LRH im Jahr 2012 verfügten die 
vom Land getragenen Universitäten über 212 Werkstätten mit rd. 965 Vollzeit-
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beschäftigten. Einzelheiten ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht. Aus-
zubildende wurden weder in die frühere noch in die aktuelle Untersuchung ein-
bezogen.

Übersicht über die Werkstätten

Universitäten

2000/2001 2012

Zahl der 
Werk-
stätten

Zahl der 
Beschäf-

tigten

Zahl der 
Werk-
stätten

Zahl der 
Beschäf-

tigten

Verände-
rung bei 
den Be-

schäftigten

Verände-
rung 

in v. H.

Technische Hoch-
schule Aachen 135 498,50 81  390,78 - 107,72 - 21,61

Bielefeld 9 33,00 7    33,00      0,00    0,00

Bochum 40 209,00 16  119,00 -  90,00 - 43,06

Bonn 40 123,50 15    73,00 -  50,50 - 40,89

Technische Hoch-
schule Dortmund 23 106,00 20    66,00 -  40,00 - 37,74

Düsseldorf 8 30,00 4    18,50 -  11,50 - 38,33

Duisburg-Essen * 16 96,00 3    51,00 -  45,00 - 46,88

Fernuniversität 
in Hagen 2 4,60 2      2,50 -    2,10 - 45,65

Köln 30 86,50 20    75,50 -  11,00 - 12,72

Deutsche Sport-
hochschule Köln 2 3,00 2      3,50 +   0,50 + 16,67

Münster 34 98,75 25    67,00 -  31,75 - 32,15

Paderborn 6 31,00 4  14,50 -  16,50 - 53,23

Siegen 10 38,00 5  29,00 -    9,00 - 23,68

Wuppertal 7 26,00 8  22,00 -    4,00 - 15,38

Summe 362 1.383,85 212  965,28 - 418,57 - 30,25

* Die Universitäten Duisburg und Essen waren in den Jahren 2000/2001 noch eigenständige 
Hochschulen, erst zum 01.01.2003 wurde die Universität Duisburg-Essen errichtet.
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Die Übersicht zeigt, dass fast alle Universitäten in den letzten zwölf Jahren die 
Zahl ihrer Werkstätten reduziert und Werkstattpersonal abgebaut haben. Ins-
gesamt wurde das Werkstattpersonal um rd. 418 Beschäftigte (rd. 30 v. H.) 
verringert. 

Der LRH hat gegenüber den Universitäten anerkannt, dass sie ihre wissenschaft-
lichen Werkstätten überprüft und Veränderungen vorgenommen haben. Durch 
die Reduzierung der Zahl der Werkstätten und die Verringerung der Anzahl der 
Werkstattbeschäftigten hat sich die Wirtschaftlichkeit des Werkstattbereichs bei 
den meisten Universitäten deutlich verbessert. 

12.3	 Reorganisation der wissenschaftlichen Werkstätten

Die Reduzierung des Werkstattbereichs in den letzten Jahren vollzog sich in der 
Weise, dass Werkstätten aufgelöst oder zu größeren Einheiten zusammengefasst 
wurden (so genannte Gemeinschafts- oder Verbundwerkstätten). Im Zuge der 
Auflösung bzw. Zusammenfassung von Werkstätten haben die Hochschulen den 
vorstehend unter 12.2. dargestellten Personalabbau durchgeführt. Freiwerdende 
Stellen wurden in großer Zahl nicht wieder besetzt. Neben den Gemeinschafts- 
oder Verbundwerkstätten, die für mehrere Institute eines Fachbereichs tätig sind, 
gibt es aber weiterhin eine Reihe von kleineren Werkstätten, die nur einem Ins-
titut oder einem Lehrstuhl zuarbeiten. Nur zwei Universitäten haben alle wissen-
schaftlichen Werkstätten unter Beibehaltung der  verschiedenen Standorte einer 
zentralen Leitung unterstellt. 

Der LRH hat den Universitäten mitgeteilt, dass er die bislang durchgeführten 
Auflösungen bzw. Zusammenfassungen von Werkstätten positiv sieht. Er hat die 
Universitäten aufgefordert, ihren Werkstattbereich erneut zu überprüfen mit dem 
Ziel, kleinere Werkstätten zu größeren Einheiten zusammenzuführen. Unter Hin-
weis auf die bei zwei Universitäten vorgefundene Lösung hat der LRH empfohlen, 
alle Werkstätten der jeweiligen Hochschule unter Beibehaltung der bisherigen 
Standorte unter zentraler Leitung zu einer Universitätswerkstatt zusammenzu-
fassen. Durch die zentrale Leitung könnte für eine gleichmäßigere Auslastung 
der einzelnen Werkstattstandorte gesorgt sowie die Maschinenbeschaffung nach 
übergeordneten Gesichtspunkten vorgenommen werden. Soweit diese Lösung 
wegen des Umfangs des Werkstattbereichs nicht möglich sei, hat der LRH die Zu-
sammenfassung von Werkstätten der einzelnen Fachbereiche oder von räumlich 
benachbarten Werkstätten vorgeschlagen, um wirtschaftlichere Betriebsgrößen 
zu erreichen.

Darüber hinaus hat der LRH darauf hingewiesen, dass bauliche Maßnahmen, wie 
sie derzeit an fast allen Hochschulen stattfinden, dazu genutzt werden sollten, 
Werkstätten auch räumlich zu konzentrieren.

12.4	 Abwicklung und Abrechnung der Werkstattaufträge

Einheitliche Vorgaben für die Abwicklung und Abrechnung der Werkstattaufträ-
ge gibt es nur an wenigen Universitäten. Aufträge an die Werkstätten werden 
größtenteils schriftlich über ein Formular erteilt, das je nach Fachbereich oder 
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Institut unterschiedlich gestaltet ist. Nur bei einigen Gemeinschafts- oder Ver-
bundwerkstätten erfolgt die Auftragserteilung und -ausführung IT-gestützt. Die 
meisten Werkstätten haben ein Finanzierungs- und Abrechnungsmodell entwi-
ckelt, wonach den Auftrag gebenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern lediglich die Materialkosten sowie die Kosten für Betriebsmittel, Werkzeug 
und kleinere Reparaturen berechnet werden. Die Personalkosten der Werkstatt-
beschäftigten werden den Auftraggeberinnen oder Auftraggebern nicht in Rech-
nung gestellt. 

Der LRH hat sich gegenüber den Hochschulen für eine Vereinheitlichung und Pro-
fessionalisierung der Auftragsabwicklung und -abrechnung ausgesprochen. Er 
hat insbesondere vorgeschlagen, ein einheitliches IT-gestütztes Auftragsformular 
einzuführen. Auf diesem Formular aufbauend könnte dann eine elektronische 
Auftragsdokumentation und -abrechnung eingerichtet werden. Durch eine solche 
Auftragsdokumentation würde eine Erfassung und Auswertung aller auftragsbe-
zogenen Daten und damit des Ressourceneinsatzes möglich. Darüber hinaus hat 
der LRH die Universitäten gebeten, im Zuge der Weiterentwicklung des Werkstatt-
managements mittelfristig die Abrechnung der Werkstattaufträge an das kauf-
männische Rechnungswesen der Hochschulen anzubinden. 

12.5	 Stellungnahmen der Universitäten

Die meisten Universitäten haben im Schriftwechsel ausgeführt, dass sie eine 
Reorganisation ihres Werkstattbereichs beabsichtigten. Die Schaffung größerer 
Werkstatteinheiten werde als sinnvoll und geboten angesehen, der Personalbe-
stand werde weiter reduziert. Die Zusammenfassung aller Werkstätten zu einer 
Universitätswerkstatt mit verschiedenen Standorten unter einer zentralen Lei-
tung wurde wegen des zusätzlichen Koordinierungsaufwands durchgängig ab-
gelehnt. Bereits jetzt kooperierten die Werkstätten bei der Auftragserledigung 
und nutzten Maschinen gemeinsam. Mehrere Universitäten, die über einen gro-
ßen Werkstattbereich verfügen, haben mitgeteilt, dass sie unter fachlichen oder 
räumlichen Gesichtspunkten die Zusammenfassung von Einzelwerkstätten zu 
Gemeinschafts- oder Verbundwerkstätten planten. Auch bei anstehenden Bau-
maßnahmen werde die Zusammenlegung von Werkstätten geprüft.

Die Universitäten haben die Vorschläge des LRH zur Verbesserung der Auftrags-
abwicklung überwiegend positiv aufgenommen. Bereits im Einsatz befindliche 
Softwarelösungen sollen von weiteren Werkstätten übernommen werden. Die 
vom LRH empfohlene Anbindung der Werkstattabrechnungen an das kaufmän-
nische Rechnungswesen wird von einigen Hochschulen geprüft bzw. soll mittel-
fristig umgesetzt werden. 

Der Schriftwechsel ist noch nicht abgeschlossen.
 



Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen • Jahresbericht 2013

98

M
IW

F 
(E

pl
. 0

6)

13	 Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens an den  
	 Hochschulen des Landes

Die Universitäten und Fachhochschulen in der Trägerschaft des Landes 
haben das kaufmännische Rechnungswesen jeweils selbstständig und 
unabhängig voneinander eingeführt. Dabei haben sie sich für unter-
schiedliche Softwarelösungen entschieden.

Der Landesrechnungshof hat die unkoordinierte Vorgehensweise der 
Hochschulen bei der Umstellung des Rechnungswesens kritisiert und 
für die Zukunft eine verstärkte Zusammenarbeit gefordert. Um die ho-
hen Kosten der Umstellung von rund 43,3 Millionen € zu rechtfertigen, 
sollten die Hochschulen und das zuständige Ministerium für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung die Daten des kaufmännischen Rechnungs-
wesens zukünftig umfassend für Steuerungszwecke nutzen.

Die Hochschulen und das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung haben ihre Bereitschaft zu erkennen gegeben, sich bei be-
triebswirtschaftlichen und softwaretechnischen Fragen im Zusammen-
hang mit dem kaufmännischen Rechnungswesen zukünftig stärker zu 
koordinieren und die vorhandenen Steuerungsmöglichkeiten besser aus-
zuschöpfen.

13.1	 Ausgangslage

Seit dem 01.01.2007 sind die vom Land Nordrhein-Westfalen getragenen Uni-
versitäten und Fachhochschulen nicht mehr Teil der Landesverwaltung, sondern 
rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts. Aus § 5 Abs. 5 Satz 1 des 
geltenden Hochschulgesetzes57 ergibt sich, dass die Hochschulen ihre Wirt-
schaftsführung und ihr Rechnungswesen nach kaufmännischen Grundsätzen 
einrichten können. Von dieser Möglichkeit haben in den letzten Jahren mehr und 
mehr Universitäten und Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen Gebrauch ge-
macht. Dies hat den Landesrechnungshof (LRH) bewogen, die Einführung des 
kaufmännischen Rechnungswesens an den vom Land getragenen Hochschulen 
zu prüfen. Ziel der Prüfung war es festzustellen, wie die Umstellung vollzogen wur-
de und in welchem Umfang die Daten des kaufmännischen Rechnungswesens 
für Steuerungszwecke genutzt werden.

Die Ergebnisse seiner Prüfung hat der LRH durch Prüfungsmitteilungen (PM) vom 
28.12.2012 an die Universitäten und Fachhochschulen des Landes mit der Bitte 
um Stellungnahme herangetragen. Auch das zuständige Ministerium für Innovati-
on, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen (MIWF) wurde 
um Stellungnahme gebeten.

57	 Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen, neugefasst durch Art. 1 des  
	 Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31.10.2006, GV.NRW. S. 474.
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13.2	 Wesentliche Ergebnisse der Prüfung

13.2.1	 Umstellung auf das kaufmännische Rechnungswesen

Im Vorgriff auf die Änderung des Hochschulgesetzes haben einige nordrhein-west-
fälische Hochschulen ab dem Jahr 2006 damit begonnen, ihr kamerales Rech-
nungswesen auf das kaufmännische Rechnungswesen umzustellen. Dem Um-
stellungsprozess schlossen sich in den folgenden Jahren fast alle vom Land 
getragenen Universitäten und Fachhochschulen nach und nach an. Die Einzel-
heiten des Standes der Umstellung ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle.

Hochschulen *

Eröffnungsbilanz zum 01.01. und erster 
kaufmännischer Jahresabschluss zum 31.12. 

des betreffenden Jahres

07 08 09 10 11 12 13 14

Technische Hochschule Aachen

Universität Bielefeld

Universität Bochum

Universität Bonn

Technische Hochschule Dortmund

Universität Düsseldorf

Universität Duisburg-Essen

Fernuniversität in Hagen

Universität Köln

Deutsche Sporthochschule Köln Umstellung auf kaufmännisches Rechnungswesen derzeit nicht geplant

Universität Münster

Universität Paderborn

Universität Siegen

Universität Wuppertal

Fachhochschule Aachen

Fachhochschule Bielefeld

Fachhochschule Bochum

Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

Fachhochschule Dortmund

Fachhochschule Düsseldorf

Fachhochschule Gelsenkirchen

Fachhochschule Hamm-Lippstadt

Fachhochschule Köln

Fachhochschule Münster

Fachhochschule Niederrhein

Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe

Fachhochschule Rhein-Waal

Fachhochschule Südwestfalen

Fachhochschule Westliches Ruhrgebiet
* ohne Fachhochschule für Gesundheitsberufe in Bochum
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Als Grund für die Umstellung nannten die Hochschulen die verbesserten Steue-
rungsmöglichkeiten durch das kaufmännische Rechnungswesen. Der Ressour-
ceneinsatz und der Werteverzehr würden transparenter werden, die Informati-
onen aus dem Rechnungswesen könnten als Grundlage für strategische und 
haushaltswirtschaftliche Entscheidungen dienen. Weiterhin könnten bestimmte 
steuerrechtliche Rechnungslegungs- und Dokumentationspflichten bzw. Vorga-
ben der Europäischen Union durch das kaufmännische Rechnungswesen besser 
erfüllt werden. Vielfach wurde auch ein entsprechender Wunsch des jeweiligen 
Hochschulrats als Grund für die Umstellung des Rechnungswesens angeführt.

Das MIWF hat in den Jahren 2006 und 2007 zusammen mit einigen Hochschu-
len die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Einführung des kaufmännischen 
Rechnungswesens erarbeitet (insbesondere Bewertungs-, Buchungs- und In-
venturrichtlinien sowie den Kontenrahmen für die Hochschulen). Vorgaben des 
MIWF für den Umstellungsprozess oder hinsichtlich der einzusetzenden Software 
gab es nicht. Das Ministerium hat auch nicht versucht, die Hochschulen zu einem 
abgestimmten Vorgehen bei der Umstellung zu veranlassen. Die Hochschulen 
führten das kaufmännische Rechnungswesen jeweils selbstständig und weitge-
hend unabhängig voneinander ein. Kooperationen zwischen den Hochschulen 
bei der Umstellung des Rechnungswesens gab es nur in geringem Umfang, z. B. 
durch den Austausch von Pflichtenheften bei Ausschreibungen. 

Im Hinblick auf den Umfang des Projekts und die zu lösenden fachlichen und me-
thodischen Fragen haben sich einige Hochschulen von Beratungsunternehmen 
bei der Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens unterstützen lassen. 
Teilweise wurden dieselben Beratungsunternehmen von mehreren Hochschulen 
beauftragt; eine Abstimmung unter diesen Hochschulen gab es dabei nicht.

Durch die Umstellung auf das kaufmännische Rechnungswesen entstanden 
hohe Einführungskosten, die die Hochschulen aus eigenen Mitteln tragen muss-
ten. Nach den Feststellungen des LRH belaufen sich die Kosten der Umstellung 
auf rd. 43,3 Mio. €, und zwar insbesondere für die konzeptionelle und laufende 
Beratung, für Hilfestellung bei der Implementierung der Software sowie für die 
Softwarelizenzen.

Im Zusammenhang mit der Umstellung des Rechnungswesens haben die meis-
ten Hochschulen neue Stellen, z. B. für Buchhaltungskräfte, ausgeschrieben und 
auch besetzt. Insgesamt gab es bei den Universitäten und Fachhochschulen rd. 
95 Neueinstellungen.

Neben den einmaligen Kosten für die Umstellung entstehen den Hochschulen 
durch die Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens dauerhaft weitere 
Kosten, u. a. für das zusätzlich eingestellte Personal sowie für die Prüfung der Jah-
resabschlüsse. Diese Kosten belaufen sich auf insgesamt rd. 7,6 Mio. € jährlich.

13.2.2 	Softwareauswahl und -implementierung

In den Reihen der Hochschulen gab es zunächst Überlegungen, bei der Soft-
wareunterstützung für das kaufmännische Rechnungswesen eine gemeinsame 
Lösung anzustreben. Fünf Universitäten vereinbarten, eine in den Hochschulen 
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bereits im Einsatz befindliche kamerale Buchhaltungssoftware für Zwecke des 
kaufmännischen Rechnungswesens weiterentwickeln zu lassen. Das Vorhaben 
wurde jedoch nach einiger Zeit wegen technischer Probleme nicht weiterverfolgt. 
Im Ergebnis haben die Hochschulen unabhängig voneinander die einzusetzende 
Software ausgeschrieben und beschafft. 

Die Universitäten haben sich zur Unterstützung des kaufmännischen Rechnungs-
wesens – annähernd je zur Hälfte – für Softwarelösungen von zwei Herstellern 
entschieden. Die Fachhochschulen setzen im Wesentlichen die Software eines 
Herstellers ein. Einige wenige Hochschulen nutzen andere Softwareprodukte.

Die eingesetzten Softwaresysteme unterscheiden sich auch dadurch, dass sie 
entsprechend den unterschiedlichen Bedürfnissen der jeweiligen Hochschulen 
implementiert und angepasst wurden. Insbesondere  einige Universitäten haben 
vielfältige hochschulspezifische Anpassungen in Auftrag gegeben.

Aufgrund der Komplexität der Softwaresysteme ist für die Zukunft  davon auszu-
gehen, dass der Aufwand für den Betrieb und die Weiterentwicklung der Software 
erheblich sein wird und dass die Hochschulen auf Dauer in größerem Umfang auf 
Unterstützung durch externe Beratungsunternehmen angewiesen sein werden. 

Zwischenzeitlich haben die Universitäten und Fachhochschulen damit begonnen, 
ihre Kompetenzen im Hinblick auf die eingesetzte Softwareunterstützung zu bün-
deln und einen Wissensaustausch zu organisieren. 

13.2.3 	Nutzung des kaufmännischen Rechnungswesens

Nach den Feststellungen des LRH nutzen die Hochschulen die kaufmännischen 
Jahresabschlüsse bislang kaum als Informationsinstrument. Die im Jahresab-
schluss enthaltenen Daten werden nur selten zur Analyse und Bewertung der 
wirtschaftlichen Lage einer Hochschule herangezogen. Bisher hat keine Hoch-
schule ein internes Berichtswesen in Form eines Kennzahlensystems entwickelt, 
auf dessen Grundlage eine Steuerung erfolgen könnte. Mit der Entwicklung ent-
sprechender Instrumentarien haben einige Hochschulen jedoch zwischenzeitlich 
begonnen. Vereinzelt gibt es Bestrebungen zur Einführung von mehrjährigen 
Wirtschaftsplänen, von Liquiditäts- und Investitionsplanungen sowie eines Risi-
komanagements. Mit einer Umsetzung ist jedoch erst mittelfristig zu rechnen. 

Auch das MIWF nutzt die Daten des kaufmännischen Rechnungswesens bislang 
nur unzureichend zur finanziellen Steuerung und Kontrolle der nordrhein-westfä-
lischen Universitäten und Fachhochschulen. Da einige Hochschulen dem MIWF 
die kaufmännischen Jahresabschlüsse mit erheblichen Verzögerungen - im Ein-
zelfall bis zu zwei Jahren - vorgelegt haben, konnten die Daten in der Vergangen-
heit auch nur begrenzt zu Steuerungszwecken genutzt werden. Überdies waren 
bisher nicht alle Hochschulen in der Lage, dem MIWF einen testierten Jahresab-
schluss vorzulegen. Nach den zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Bestimmun-
gen hatten die Hochschulen ihre Jahresabschlüsse bis zum 30. Juni des auf das 
Wirtschaftsjahr folgenden Jahres dem MIWF vorzulegen.	
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13.3 	 Bewertung durch den Landesrechnungshof

Der LRH hat unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten kritisiert, dass die vom 
Land getragenen Universitäten und Fachhochschulen das kaufmännische Rech-
nungswesen jeweils für sich allein nach eigenem Ermessen und nach nur geringer 
Abstimmung untereinander eingeführt haben. Eine koordinierte Vorgehensweise 
unter Bündelung der Kräfte wäre aus der Sicht des LRH zweckmäßiger gewesen 
und hätte die Aufwände für die Umstellung verringert. Insbesondere hätte das 
MIWF es den Hochschulen nicht selbst überlassen dürfen, wann und wie sie die 
Umstellung auf das kaufmännische Rechnungswesen vornehmen. Vielmehr hät-
te das MIWF - auch vor dem Hintergrund des Hochschulfreiheitsgesetzes - aus 
seiner Verantwortung für den Hochschulbereich eine steuernde oder zumindest 
koordinierende Rolle in dem Umstellungsprozess einnehmen müssen, um ein un-
abgestimmtes Vorgehen der Hochschulen zu verhindern. 

Der LRH hat weiterhin die unkoordinierte Vorgehensweise bei der Softwareaus-
wahl und -implementierung bemängelt. Unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunk-
ten wäre eine einheitliche Softwarelösung für alle Hochschulen vorzuziehen 
gewesen. Da die Probleme, die sich aus der zersplitterten Softwarelandschaft 
ergeben, auch in der Zukunft fortbestehen werden, hat der LRH empfohlen, die 
Zusammenarbeit der Hochschulen im Hinblick auf den Betrieb und die Weiterent-
wicklung der Softwaresysteme zu verstärken. 

Ferner hat der LRH gegenüber den Hochschulen kritisch angemerkt, dass sie die 
Steuerungsmöglichkeiten des neuen Rechnungswesens derzeit nur in geringem 
Maße ausschöpfen. Auch um die hohen Kosten der Umstellung des Rechnungs-
wesens zu rechtfertigen, ist es nach Ansicht des LRH erforderlich, das kaufmän-
nische Rechnungswesen weiterzuentwickeln und die darin enthaltenen Steue-
rungsmöglichkeiten umfassend zu nutzen. Der LRH hat angeregt, Kennzahlen zu 
entwickeln, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Informationsadressaten, 
wie z. B. Hochschulleitungen und Landesregierung, Rechnung tragen. Weiterhin 
hat sich der LRH für die Einführung mehrjähriger Wirtschaftspläne samt Liqui-
ditäts- und Investitionsplanungen sowie eines Risikomanagements ausgespro-
chen, wobei die Grundanforderungen hochschulübergreifend festgelegt werden 
sollten.

Der LRH hat auch das MIWF aufgefordert, die Daten des kaufmännischen Rech-
nungswesens zukünftig intensiver für Steuerungszwecke zu nutzen und zu die-
sem Zweck die kaufmännischen Jahresabschlüsse der Hochschulen systema-
tisch auszuwerten. Die kaufmännischen Jahresabschlüsse lieferten eine Vielzahl 
von Informationen für die Steuerung und Kontrolle durch das Land. Der LRH hat 
ferner darauf hingewiesen, dass die derzeitigen Regelungen für das kaufmänni-
sche Rechnungswesen der Hochschulen eine Vielzahl von bilanziellen Wahlrech-
ten vorsähen, die von den Hochschulen unterschiedlich ausgeübt würden. Der 
LRH hat dem MIWF empfohlen, die vorhandenen Wahlrechte zu verringern, um 
die Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse zu verbessern. 
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13.4 	 Weiterer Schriftwechsel

13.4.1	 Stellungnahmen der Universitäten und Fachhochschulen

Die Hochschulen haben im Februar/März 2013 zu den PM des LRH Stellung ge-
nommen. Übereinstimmend haben sie ausgeführt, dass es vielfältige Zwänge zur 
Umstellung auf das kaufmännische Rechnungswesen gegeben habe. Dieser Re-
formschritt sei nicht losgelöst von einem Wandel des öffentlichen Haushalts- und 
Rechnungswesens insgesamt zu sehen. 

Die Universitäten haben auf die sehr unterschiedlichen Anforderungen an ihr 
Rechnungssystem hingewiesen. Dementsprechend hätte das jeweilige System 
unterschiedlich ausgestaltet werden müssen. Sie hätten sich aufgrund der je-
weiligen Gegebenheiten vor Ort für einen individuellen Einführungstermin ent-
schieden, der sich in die internen Planungen einfügte. Zusammen mit dem sehr 
unterschiedlichen Implementierungsumfang habe dies gegen eine gemeinsame 
Ausschreibung mit einem einheitlichen Einführungstermin gesprochen. Allerdings 
wäre nach Auffassung der Universitäten für die eigenverantwortliche Umstellung 
auf das kaufmännische Rechnungswesen eine klare Vorgabe des MIWF bezüg-
lich eines zu erreichenden Umstellungszeitpunktes bzw. eines entsprechenden 
Zeitfensters hilfreich gewesen. Auch die Fachhochschulen haben betont, dass 
die Umstellung auf das kaufmännische Rechnungswesen stark hochschulspezi-
fisch erfolgen musste.

Weiterhin haben Universitäten und Fachhochschulen übereinstimmend darauf 
hingewiesen, dass im Sommer 2009 mit Unterstützung des MIWF das Hochschul-
kompetenzzentrum Rechnungswesen NRW an der Universität Duisburg-Essen 
gegründet worden sei. Diese Service- und Beratungseinrichtung werte Aspekte 
der Rechnungslegungspraxis aus und erarbeite darauf bezogene konzeptionelle 
Gestaltungsvorschläge. Ziel der Gründung sei es gewesen, eine Bündelung der 
Kräfte zu erreichen, da alle von der Kameralistik geprägten Hochschulen vor dem 
Problem eines Kompetenzaufbaus auf dem Gebiet des kaufmännischen Rech-
nungswesens gestanden hätten. Insofern bestehe für den Ausbau der vom LRH 
angemahnten stärkeren Koordinierung zwischen den Hochschulen bereits eine 
tragfähige Basis.

In Bezug auf die Softwareauswahl haben die Universitäten und Fachhochschulen 
die unterschiedlichen Anforderungen an die softwaretechnische Unterstützung 
betont. Hinsichtlich des zukünftigen Softwareeinsatzes haben sie ausgeführt, 
dass sie bereits im Interesse der Schonung eigener Ressourcen bestrebt seien, 
Parallelentwicklungen zu vermeiden und vergleichbare Anforderungen möglichst 
einheitlich umzusetzen. Die vom LRH angemahnte Kooperation im Interesse ei-
ner Kosteneinsparung werde nicht nur aufgegriffen, sondern zum Teil bereits ge-
lebt. Grundsätzlich sei für die weitere Intensivierung der Zusammenarbeit der 
Hochschulen wie auch für die Stärkung der Position gegenüber den Software-
anbietern perspektivisch eine schrittweise Angleichung der Softwareimplemen-
tierungsstände anzustreben. Dabei sei jedoch die heterogene Ausgangslage zu 
berücksichtigen, sodass es sich hierbei um ein mittelfristig angelegtes Projekt 
handele. Die Fachhochschulen haben in diesem Zusammenhang auf die hohen 
Umstellungskosten einer Harmonisierung der Softwareausstattung hingewiesen.
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Hinsichtlich der Nutzung des kaufmännischen Rechnungswesens führen Univer-
sitäten wie Fachhochschulen aus, dass kaufmännische Kennzahlen für Hoch-
schulen nur einen begrenzten Aussagewert hätten. Ein Rechnungslegungssystem 
könne bei den Hochschulen niemals die gleiche Steuerungswirkung entfalten wie 
bei einem privatwirtschaftlichen Unternehmen. Dennoch würden die neuen Instru-
mente wirksam genutzt. Angesichts der kurzen Erfahrung mit der kaufmännischen 
Rechnungslegung seien sicherlich noch nicht alle Steuerungspotenziale erschöpft.

Die Universitäten wollen die Anregungen des LRH aufgreifen, Kennzahlen für 
die unterschiedlichen Informationsadressaten zu entwickeln. Auch sollen mehr-
jährige Wirtschaftspläne samt Liquiditäts- und Investitionsplanungen sowie ein 
Risikomanagement eingeführt werden. Die Themen Bilanzanalyse, Kennzahlen 
und Berichtswesen sollen in Zusammenarbeit mit dem MIWF weiter entwickelt 
werden, um die Steuerungsmöglichkeiten zu verbessern. Entsprechende Arbeits-
gruppen seien bereits eingerichtet worden. Für die Umsetzung der Anregungen 
des LRH sei ein mittelfristiger Zeitraum einzuplanen. Auch die Fachhochschulen 
haben sich bereit erklärt, die Anforderungen für eine Liquiditäts- und Investitions-
planung sowie für ein Risikomanagement zu diskutieren. Eventuelle landesseiti-
ge Vorgaben müssten jedoch hinreichenden Raum für eine hochschulspezifische 
Ausgestaltung lassen.

13.4.2 	Stellungnahme des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft  
	 und Forschung

Mit Schreiben vom 11.03.2013 hat das MIWF zu den PM des LRH Stellung genom-
men. Dem MIWF obliege aufgrund des Hochschulfreiheitsgesetzes die Rechts-
aufsicht über die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes. Dies umfasse 
die Prüfung der Rechtmäßigkeit, nicht jedoch der Zweckmäßigkeit des in Frage 
stehenden Handelns der Hochschulen. Bei der Ausgestaltung des Rechnungswe-
sens entschieden die Hochschulen eigenverantwortlich über das Buchführungs-
system, über den Umstellungszeitpunkt sowie über die Softwareunterstützung 
unter Berücksichtigung ihrer hochschulspezifischen Bedürfnisse. Im Rahmen sei-
ner rechtlichen Möglichkeiten habe das MIWF seine Steuerungsaufgabe bei der 
Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens vollständig erfüllt. 

In Kooperation mit den Hochschulen und im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium habe das MIWF einheitliche und verbindliche Regeln für die Buch-
führung und Hochschulrechnungslegung festgelegt. Das Regelwerk „Hochschul-
rechnungslegung NRW“ sei in enger Anlehnung an die Regeln der Landesver-
waltung zur Einführung von Produkthaushalten zur Outputorientierten Steuerung 
– Neues RechnungsWesen (EPOS.NRW) erarbeitet worden. Im Rahmen der be-
absichtigten Novellierung des Hochschulgesetzes könnten über das neue Instru-
ment der Rahmenvorgaben Wege gefunden werden, der Heterogenität im Hoch-
schulrechnungswesen entgegenzuwirken. 

Es obliege den Hochschulen, sich in Abhängigkeit von den jeweiligen spezifischen 
Bedürfnissen vor Ort für eine Softwarelösung zu entscheiden. Daher habe das 
MIWF keine rechtliche Handhabe, den Hochschulen Vorgaben bei der Software-
auswahl und -implementierung zu machen oder eine Koordinierung zu verlan-
gen. Sollten die Hochschulen einen softwaretechnischen Koordinierungsbedarf 
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für die Zukunft sehen, werde das MIWF diesen Wunsch unterstützen.
Das MIWF gehe davon aus, dass die Hochschulen nach Bewältigung der Anlauf-
schwierigkeiten und mit zunehmendem Routinebetrieb künftig uneingeschränkt 
testierte Jahresabschlüsse innerhalb des hochschulrechtlich vorgeschriebenen 
Zeitrahmens vorlegen würden. Dies sei eine wichtige Voraussetzung, um die Da-
ten der doppischen Hochschulabschlüsse für Zwecke der Steuerung und Kontrolle 
intensiver nutzen zu können. Das MIWF werde bilanzielle Wahlrechte einschrän-
ken, sofern diese die Vergleichbarkeit der kaufmännischen Jahresabschlüsse er-
schwerten. Es erweitere derzeit sein Hochschulfinanzcontrolling um Grunddaten 
aus den kaufmännischen Jahresabschlüssen der Hochschulen. Auch werde ein 
Konzept für hochschulspezifische Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirt-
schaftlichen Lage nach einheitlichen Kriterien erarbeitet. 

Der Schriftwechsel ist noch nicht abgeschlossen. 
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14	 Universitätsbibliotheken

Der Landesrechnungshof hat die Universitätsbibliotheken des Landes 
untersucht und vorgeschlagen, die Beschaffung von Büchern und sonsti-
gen Medien durchgängig IT–gestützt abzuwickeln. Weiterhin hat er emp-
fohlen, im Bereich der Ausleihe automatisierte Selbstverbuchungs- und 
Rückgabesysteme einzuführen. Schließlich hat er sich dafür ausgespro-
chen, die Buchbestände der dezentralen Institutsbibliotheken besser zu 
erschließen und Institutsbibliotheken zusammenzulegen oder aufzulösen. 

Die Universitäten haben mitgeteilt, dass eine durchgängige IT- Unterstüt-
zung des Medienerwerbs sinnvoll sei. Selbstverbuchungs- und Buchrück-
gabesysteme seien zwischenzeitlich vielfach bereits eingeführt worden 
oder die Einführung sei geplant. Der Nachweis und die Verfügbarkeit der 
dezentralen Bestände werde verbessert und die Anzahl der Institutsbib-
liotheken mit dem Ziel der Verringerung überprüft.

14.1	 Ausgangslage

Die Universitätsbibliotheken sind Dienstleistungseinrichtungen der Universitä-
ten. Sie versorgen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Studierende 
mit der für Forschung, Lehre und Studium benötigten Literatur und Information 
und bilden damit einen wesentlichen Teil der wissenschaftlichen Informationsin-
frastruktur. Neben der zentralen Universitätsbibliothek (Zentralbibliothek) gibt es 
bei fünf Hochschulen noch eine Vielzahl von eigenständigen, dezentralen Biblio-
theken, die einzelnen Fachbereichen, Instituten oder Seminaren der jeweiligen 
Hochschule zugeordnet sind (Institutsbibliotheken).

Der Landesrechnungshof (LRH) hat, unterstützt von zwei Staatlichen Rechnungs-
prüfungsämtern, in einer Querschnittsuntersuchung die Universitätsbibliotheken 
von zwölf der vierzehn Universitäten des Landes geprüft.58

Die untersuchten Universitäten hatten in ihren Zentralbibliotheken im Jahr 2011 
einen Gesamtbestand an gedruckten Medien (Bücher, Zeitschriftenbände usw.) 
von rd. 23,1 Mio. Exemplaren, bezogen rd. 40.000 gedruckte Zeitschriften und 
hatten Zugriff auf rd. 373.000 digitale Zeitschriften. Die Ausgaben für den Erwerb 
gedruckter sowie digitaler Medien betrugen im Jahr 2011 rd. 36,9 Mio. €, wobei 
mehr als die Hälfte dieses Betrages auf digitale Medien entfiel.

Die Bestände an gedruckten Medien der Institutsbibliotheken umfassten im Jahr 
2011 rd. 15,2 Mio. Exemplare. Die Zahl der  bezogenen gedruckten Zeitschriften 
betrug rd. 22.000. Die Ausgaben für den Erwerb von Medien betrugen in den 
Institutsbibliotheken im Jahr 2011 rd. 17 Mio. €.

Die Zentralbibliotheken verfügten zum Zeitpunkt der Prüfung über rd. 1.315 Be-
schäftigte. Zahlen über den Umfang des Personaleinsatzes in den Institutsbiblio-
theken waren bei den Universitäten nicht vorhanden.

58	 Die Deutsche Sporthochschule Köln und die Fernuniversität in Hagen wurden wegen ihrer  
	 Besonderheiten nicht in die Prüfung einbezogen.
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Mit seiner Prüfung verfolgte der LRH das Ziel, Optimierungspotenzial bei den 
Universitätsbibliotheken festzustellen. Der Schwerpunkt der Prüfung lag auf den 
Abläufen bei der Beschaffung und Ausleihe gedruckter Medien. Auch wenn di-
gitale Medien für die Informationsversorgung der Hochschulen immer wichtiger 
werden, nehmen mehr als zwei Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Zentralbibliotheken und nahezu alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Insti-
tutsbibliotheken immer noch Aufgaben im Printbereich wahr.

Die Ergebnisse seiner Prüfung hat der LRH in den Jahren 2011 und 2012 durch 
entsprechende Prüfungsmitteilungen (PM) an die Universitäten herangetragen. 
Das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nord-
rhein-Westfalen (MIWF) hat jeweils Abdrucke der PM erhalten.

14.2	 Feststellungen und Empfehlungen

14.2.1	 Medienbeschaffung

Bei der Auswahl und Bestellung von gedruckten Medien verfuhren die Universi-
täten sehr unterschiedlich und nur zum Teil IT-gestützt. Beschaffungen von Medi-
en wurden häufig über eine Vielzahl von Lieferanten abgewickelt. Während einige 
Zentralbibliotheken die Zahl ihrer Lieferanten bereits erheblich reduziert hatten, 
unterhielten andere Zentralbibliotheken Geschäftsbeziehungen zu einigen hun-
dert Lieferanten. Bei den fünf Universitäten, in denen neben der Zentralbiblio-
thek auch die Institutsbibliotheken Medien beschaffen, belief sich die Zahl der 
Lieferanten teilweise sogar auf über tausend.

Die Rechnungen für Medienlieferungen gingen den Universitäten ganz überwie-
gend noch in Papierform zu und wurden mehrheitlich sowohl in den Bibliotheken 
als auch in der Hochschulverwaltung manuell weiterverarbeitet. Bei mehreren 
Universitäten wurde nicht mit Sammelrechnungen gearbeitet, die Zahl der Ein-
zelrechnungen belief sich dort jährlich auf mehrere zehntausend. Mit der Bear-
beitung dieser Rechnungen waren mehrere Kräfte in der jeweiligen Universität 
beschäftigt.

Der LRH hat den Universitäten empfohlen, ein medienbruchfreies IT-gestütztes 
Auswahl- und Bestellsystem einzusetzen, welches die Auswahl der zu bestellen-
den Literatur und Generierung des jeweiligen Bestellauftrags optimal unterstützt. 
Der LRH hat weiterhin vorgeschlagen, die Zahl der Lieferanten deutlich zu verrin-
gern. Durch Ausschreibungen sollten einige wenige „Kernlieferanten“ ermittelt 
werden, über die zukünftig die weit überwiegende Zahl der Medienerwerbe ab-
gewickelt werden soll. Im Rahmen der Ausschreibungen sollten die Anforderun-
gen und Standards definiert werden, die von den Lieferanten einzuhalten sind. 
Zukünftig sollten die Medienbestellungen der Universitäten und die Rechnungs-
stellung der Lieferanten durchgängig in elektronischer Form erfolgen. Weiterhin 
hat der LRH angeregt, mit den Lieferanten die Erbringung so genannter Mehr-
wertdienste zu vereinbaren, d. h. dass die Lieferanten die Bücher z. B. mit Dieb-
stahlsicherungen und Besitzstempeln versehen.

Ferner hat der LRH den Universitäten empfohlen, die gesamte Rechnungsbear-
beitung umfassend zu automatisieren. Die vom LRH empfohlenen Abläufe ma-
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chen eine manuelle Verbuchung der Rechnungen sowohl in den Bibliotheken als 
auch in der Zentralverwaltung überflüssig.

In Bezug auf die Institutsbibliotheken, die zurzeit noch einen Großteil ihres Me-
dienerwerbs und damit auch die Katalogisierung selbst vornehmen, hat der LRH 
eine Verlagerung von Aufgaben zur Zentralbibliothek vorgeschlagen. Der Erwerb 
aller Medien sowie deren Katalogisierung und die Verwaltung aller Zeitschriften-
abonnements sollten zukünftig durch die Zentralbibliothek durchgeführt werden. 
Vielfach werde in den Verträgen zwischen Universitäten und Verlagen der Bezug 
und die Preisgestaltung für elektronische Zeitschriften mit dem Bezug gedruckter 
Zeitschriften verknüpft. Das Management solch komplexer Vertragsbeziehungen 
könne effizient nur durch die Zentralbibliothek erfolgen.

14.2.2	 Ausleihe

In den meisten Universitätsbibliotheken werden Medien noch in herkömmlicher 
Weise ausgeliehen bzw. zurückgenommen, indem die Medien an der Ausleihthe-
ke durch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter der Bibliothek verbucht bzw. 
bei der Rückgabe zurückgebucht werden.

Nur wenige Zentralbibliotheken setzten zum Zeitpunkt der örtlichen Erhebungen 
Selbstverbuchungssysteme für die Ausleihe und automatisierte Systeme für die 
Rückgabe ein. Diese Systeme ermöglichen eine quittierte Ausleihe bzw. Rückga-
be von Medien ohne Zutun einer Bibliothekskraft und auch außerhalb der Schal-
terservicezeiten.

Der LRH hat gefordert, dass alle Zentralbibliotheken Selbstverbuchungssysteme 
für die Ausleihe und dort, wo es die räumlichen Verhältnisse erlauben und es wirt-
schaftlich vertretbar ist, zusätzlich auch automatisierte Buchrückgabesysteme 
einsetzen. Für den Fall, dass die räumlichen Gegebenheiten die Aufstellung eines 
automatisierten Rückgabesystems nicht zulassen, hat der LRH eine Alternativlö-
sung mit geringerem Platzbedarf aufgezeigt. Nach den Erfahrungen derjenigen 
Universitäten, die bereits entsprechende Systeme einsetzen, werden dadurch 
erhebliche Personalressourcen frei und der Service für die Benutzerinnen und 
Benutzer der Bibliothek wird erhöht.

Der Studierendenausweis war nur bei wenigen Universitäten gleichzeitig als Bib-
liotheksausweis nutzbar. Überwiegend wurden eigene Bibliotheksausweise durch 
die Zentralbibliothek ausgestellt, teilweise zusätzlich eigene Ausweise durch ein-
zelne Institutsbibliotheken. Notwendige Benutzerdaten wurden vielfach manuell 
erfasst, obwohl die Daten in digitaler Form in anderen Systemen der Universitä-
ten bereits vorhanden waren.

Der LRH hat den Universitäten empfohlen, die Studierendenausweise idealerwei-
se gleichzeitig als Benutzerausweis aller Bibliotheken der jeweiligen Hochschule 
einzusetzen. Darüber hinaus sollten alle relevanten Studierendendaten und die 
Daten der Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter kontinuierlich aus anderen Syste-
men der Universitäten programmgesteuert übernommen werden. Hierdurch wer-
de sichergestellt, dass eine redundante Datenhaltung vermieden werde.
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Darüber hinaus sollten die Universitätsbibliotheken verstärkt Kassenautomaten 
einsetzen, an welchen die Bibliotheksgebühren beglichen werden können. Hier-
durch könnten nahezu alle Barkassen im Bibliotheksbereich wegfallen.

14.2.3 	Institutsbibliotheken
	
An fünf Universitäten (Technische Hochschule Aachen, Universitäten Bochum, 
Bonn, Münster und Köln) wird die Informationsversorgung nicht nur durch die 
Zentralbibliothek, sondern auch durch insgesamt über 700 eigenständige Insti-
tutsbibliotheken gewährleistet. Sie werden selbstständig verwaltet und verfügen 
über eigenes Personal sowie über eigene Sachmittel. 

Die Institutsbibliotheken sind sowohl hinsichtlich ihrer Größe als auch hinsichtlich 
ihres Beschaffungsvolumens sehr unterschiedlich. Mehr als die Hälfte aller Ins-
titutsbibliotheken hat einen Bestand von weniger als 10.000 Exemplaren. Einige 
größere Institutsbibliotheken verfügen dagegen über Bestände von 300.000 bis 
500.000 Exemplaren. Sofern die Bestände der Institutsbibliotheken digital nach-
gewiesen sind, sind sie nur zum Teil im Verbundkatalog59 verzeichnet, ansonsten 
sind sie in eigenen lokalen Katalogsystemen dokumentiert. Die nicht digital nach-
gewiesenen Bestände sind vielfach nur über Zettelkataloge erschließbar.

Bei den Beständen der Institutsbibliotheken handelt es sich zumeist um Präsenz-
bestände. Gleichwohl werden Ausleihen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so-
wie an Studierende des jeweiligen Fachbereichs zugelassen. Die Öffnungszeiten 
vieler Institutsbibliotheken sind nur gering, auch verfügen sie vielfach über zu 
wenige und nur unzureichend ausgestattete Nutzerarbeitsplätze.

Der LRH hat dazu ausgeführt, dass die Bestände der Institutsbibliotheken mög-
lichst vollständig im Verbundkatalog nachgewiesen werden müssten, damit die 
Nutzerinnen und Nutzer landesweit online recherchieren können und die Bestän-
de damit auch für Zwecke der Fernleihe nutzbar sind. Der LRH hat die Universi-
täten aufgefordert, ihre Anstrengungen zur digitalen Erschließung dieser Bestän-
de im Verbundkatalog zu verstärken. Nach Übernahme der Katalogdaten in den 
Verbundkatalog sollten alle eigenständigen lokalen Nachweissysteme und die 
Zettelkataloge eingestellt werden.

Weiterhin sollten Mindestöffnungszeiten für die Institutsbibliotheken festgelegt 
werden, um die Verfügbarkeit der dezentralen Bestände sicherzustellen. Durch 
die Beschränkung der Ausleihen auf Angehörige des jeweiligen Fachbereichs 
würden die übrigen Studierenden der Universität benachteiligt. Alle Medien soll-
ten aber allen Studierenden der jeweiligen Hochschule zugänglich sein.

Zur großen Zahl der Institutsbibliotheken hat der LRH ausgeführt, dass bei klei-
neren Institutsbibliotheken zu prüfen sei, ob sie selbstständig weitergeführt wer-
den sollten. Der LRH hat sich dafür ausgesprochen, Institutsbibliotheken aufzu-
lösen oder zusammenzulegen, soweit deren Bestände veraltet oder nicht mehr 
nachgefragt seien, es kaum Neubeschaffungen gebe oder überwiegend auf elek-
tronische Medien zurückgegriffen werde. Auf Dauer könne den weiter steigen-
den Anforderungen an ein effizientes und nutzergerechtes Bibliothekssystem nur 

59	 Bei dem vom Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen geführten Ver- 
	 bundkatalog handelt es sich um einen elektronischen Gesamtnachweis der Bestände aller  
	 Hochschulbibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen.
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dadurch Rechnung getragen werden, dass die Dualität von Zentralbibliothek und 
Institutsbibliotheken aufgegeben werde.

14.3	 Weiterer Schriftwechsel

14.3.1	 Medienbeschaffung

Die Universitäten haben mitgeteilt, dass sie in der grundsätzlichen Zielrichtung 
mit dem LRH übereinstimmten, durch Optimierung der Abläufe und verstärkte 
IT-Unterstützung die bibliothekarischen Dienstleistungen wirtschaftlicher zu or-
ganisieren. Die Universitäten mit Institutsbibliotheken haben jedoch darauf hin-
gewiesen, dass zur Umsetzung der Vorschläge des LRH Personal zur Zentralbib-
liothek verlagert werden müsse.

Alle geprüften Universitäten haben sich grundsätzlich bereit erklärt, ein elektro-
nisches Auswahl- und Bestellsystem einzusetzen. Auf Initiative des LRH haben 
die Universitätsbibliotheken zwischenzeitlich eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um 
die Anforderungen an ein IT-gestütztes Beschaffungssystem bis Mitte 2013 zu 
definieren. Das Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen 
hat sich bereit erklärt, die Programmierung zu übernehmen.

Die Universitäten haben überwiegend auch die Anregung des LRH aufgegriffen, 
die Anzahl ihrer Lieferanten zu reduzieren. Zu den Auswahlkriterien für Lieferan-
ten zähle auch ihre Fähigkeit, Mehrwertdienste für die Universitätsbibliothek 
ausführen zu können und eine elektronische Übertragung der Bestell- und Rech-
nungsdaten in maschinell lesbarer Form gewährleisten zu können.

Alle Universitäten haben den Vorschlag des LRH begrüßt, die Rechnungsbear-
beitung durch eine bessere Kooperation zwischen Zentralbibliothek, Lieferanten 
und Hochschulverwaltung zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die Einführung 
eines medienbruchfreien Rechnungsdatenaustausches könne in einigen Univer-
sitäten jedoch erst mittelfristig erfolgen.

Einer Verlagerung des Medienerwerbs und der Katalogisierung von den Instituts-
bibliotheken zur jeweiligen Zentralbibliothek haben die betroffenen Universitäten 
überwiegend zugestimmt. Durch eine Zentralisierung sei eine Verbesserung der 
Bezugskonditionen zu erwarten, auch würden unbeabsichtigte Mehrfachbeschaf-
fungen vermieden und digitale Medien könnten campusweit genutzt werden.

14.3.2	 Ausleihe

Alle Universitäten haben ausgeführt, dass der Einsatz von Selbstverbuchungs- 
und Rückgabeautomaten grundsätzlich befürwortet werde. Zwischenzeitlich sei-
en bei einigen Hochschulen bereits Selbstverbuchungs- und Rückgabesysteme 
eingeführt worden bzw. der Einsatz entsprechender Systeme sei geplant. Einige 
Universitäten haben allerdings darauf hingewiesen, dass die hohen Kosten sol-
cher Systeme oder erforderliche Umbaumaßnahmen einer baldigen Einführung 
entgegenstünden.
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Die meisten Universitäten wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass der 
Studierendenausweis auch als Bibliotheksausweis genutzt werden könne. Die 
Studierendendaten und die Daten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen 
programmgesteuert aus anderen Systemen der jeweiligen Hochschulen über-
nommen werden.

Überwiegend verfügten die Universitätsbibliotheken inzwischen über einen oder 
mehrere Kassenautomaten. Zugleich seien die Barkassen an fast allen Bibliothe-
ken deutlich reduziert worden.

14.3.3	 Institutsbibliotheken

Die betroffenen Universitäten haben anerkannt, dass eine Übernahme der Kata-
logdaten der Institutsbibliotheken in den Verbundkatalog geboten ist. Auch müs-
se die hochschulweite Zugänglichkeit aller Bestände gewährleistet sein.

Zur großen Zahl der Institutsbibliotheken haben mehrere Universitäten ausge-
führt, dass sie seit Jahren bestrebt seien, die Anzahl der Institutsbibliotheken zu 
reduzieren. Die Zusammenfassung von Institutsbibliotheken zu leistungsfähigen 
größeren Einheiten sei das erklärte Ziel der jeweiligen Universität. Es werde dem-
entsprechend geprüft, ob die Bestände kleinerer Institutsbibliotheken in größe-
re integriert oder an die Zentralbibliothek abgegeben werden könnten. Dort, wo 
neue Räumlichkeiten geplant und bezogen würden, werde die Zusammenlegung 
von Institutsbibliotheken vollzogen. Neubau- oder größere Umbaumaßnahmen 
würden konsequent genutzt, um die Bibliothekssituation zu verbessern. Die Per-
sonalkapazitäten der Zentralbibliothek erlaubten allerdings nur eine schrittweise 
Vorgehensweise bei der Übernahme der Bestände von aufzulösenden Instituts-
bibliotheken.

Der Prüfungsschriftwechsel ist noch nicht abgeschlossen.
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15	 Neubau eines Hubschrauberlandeplatzes für das  
	 Universitätsklinikum Aachen

Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Köln hat im Rahmen der Prüfung 
des Neubaus des Hubschrauberlandeplatzes für das Universitätsklinikum 
Aachen festgestellt, dass es bei der Vergabe der Generalplanungsleistun-
gen schwerwiegende Verstöße gegen vergaberechtliche Bestimmungen 
gab. Im Hinblick darauf hat der Landesrechnungshof das Ministerium für 
Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-West-
falen um Prüfung gebeten, in welchem Umfang der gewährte Bau- und 
Investitionskostenzuschuss in Höhe von rund 9 Millionen € vom Universi-
tätsklinikum zurückzufordern ist.

Das Universitätsklinikum wird die vom Ministerium bewilligten Kosten 
des Bauvorhabens um voraussichtlich mindestens 1,4 Millionen € über-
schreiten. Die Kostenüberschreitung ist nach Auffassung des Landes-
rechnungshofs vom Universitätsklinikum zu tragen.

 
15.1	 Vorbemerkungen

Der Neubau des Hubschrauberlandeplatzes des Universitätsklinikums (UK) Aa-
chen ist im August 2011 in Betrieb genommen worden. Die Landeplattform be-
findet sich auf einem Sockel, der rd. 15 Meter über dem Niveau des Vorplatzes 
des UK Aachen liegt. Die Einlieferung der Notfallpatienten in das Klinikum erfolgt 
über einen Schrägaufzug.

 

Hubschrauberlandeplatz neben dem Haupteingang des UK Aachen, Quelle: BLB 

Das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nord-
rhein-Westfalen60 (MIWF) hatte dem UK Aachen für die Baumaßnahme im Ja-
nuar 2007 die Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau) mit Gesamtkosten i. H. v. 
6.225.000  € genehmigt. Während der Umsetzung der Baumaßnahme erwies 
sich dieser Betrag als nicht auskömmlich. Daraufhin bewilligte das Ministerium 
im Oktober 2010 einen weiteren Zuschuss i. H. v. 2.767.000 €. Insgesamt wur-
den somit Mittel i. H. v. rd. 9 Mio. € bereitgestellt.

60  Die aktuelle Ressortbezeichnung wird auch für die Vergangenheit beibehalten.
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Das UK Aachen war aufgrund der damals geltenden rechtlichen Bestimmungen61 
verpflichtet, den Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen 
(BLB) mit der Planung und Durchführung der Baumaßnahme zu beauftragen. 
Dieser beauftragte wiederum das Architekturbüro A mit der Generalplanung der 
Maßnahme.

Zum Zeitpunkt der örtlichen Erhebungen durch das Staatliche Rechnungsprü-
fungsamt (RPA) Köln im Juli 2012 zeichnete sich ab, dass sich die tatsächlichen 
Gesamtkosten der Baumaßnahme auf mindestens rd. 10,4 Mio. € belaufen 
werden. Den sich daraus ergebenden Mehrbedarf i. H. v. rd. 1,4 Mio. € hat das 
UK Aachen im Verfahren zur Haushaltsaufstellung 2013 angemeldet. Darüber 
hinaus hat das MIWF mitgeteilt, dass inzwischen ein weiterer Nachtrag vom UK 
Aachen angekündigt worden sei.

Zu den Prüfungsmitteilungen des Landesrechnungshofs (LRH) vom 03.12.2012 
– die auf den Feststellungen des RPA Köln beruhen – hatte das MIWF mit Schrei-
ben vom 13.02.2013 Stellung genommen. Der daraufhin ergangenen Folgeent-
scheidung des LRH vom 13.03.2013 begegnet das Ministerium mit Schreiben 
vom 28.05.2013 überwiegend damit, dass das UK Aachen entgegen seiner ers-
ten Darstellung nunmehr den für die Bewertung der Vergabe maßgeblichen Sach-
verhalt grundsätzlich anders darstelle. Dazu hat sich der LRH in seiner zweiten 
Folgeentscheidung vom 11.06.2013 geäußert. 

Der Schriftwechsel dauert an.

15.2	 Wesentliche Prüfungsfeststellungen

15.2.1	 Vergabe der Generalplanungsleistungen

Die BLB-Niederlassung Aachen beauftragte im Dezember 2007 das Architektur-
büro A als Generalplaner mit der Planung der Architektur, des Tragwerks und der 
technischen Gebäudeausstattung des Hubschrauberlandeplatzes.

Der Beauftragung war ein Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntma-
chung nach der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF)62 vor-
ausgegangen, das die Ausarbeitung von architektonischen, technischen, funktio-
nalen und wirtschaftlichen Lösungsvorschlägen für den Hubschrauberlandeplatz 
beinhaltete.

Der Bekanntmachung lag u. a. folgende Aufgabenbeschreibung zugrunde:
	 „Der neue Hubschrauberlandeplatz soll in unmittelbarer Nähe mit direkter An-
	 bindung an das Universitätsklinikum errichtet werden. Bei der Betrachtung
 	 und Gewichtung der verschiedenen Varianten wurde unter Beteiligung des
	 Gutachters […] die Anbindung an den Treppen- und Aufzugskern A5 ausgewählt
	 (siehe Lageplan). Die zukünftige Landeplattform mit einem Durchmesser von
	 ca. 30 m wird mit der Brückenanbindung etwa ein Niveau von 13,5 m oberhalb
	 des angrenzenden Geländes haben.“

61	 Für das UK Aachen galt bis zum 31.12.2012 Kontrahierungszwang (§ 2 Abs. 6 Universitätsklini- 
	 kum-Verordnung).
62	 Im vorliegenden Fall war die VOF in der Fassung vom 26.08.2002 (BAnz. Nr. 203a vom  
	 30.10.2002), in Kraft getreten am 15.02.2003, anwendbar.
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In der Bekanntmachung waren die potenziellen Bewerber aufgefordert worden, 
Angaben zu ihrer wirtschaftlichen, finanziellen und technischen Leistungsfähig-
keit zu machen.

Auf die Ausschreibung hatten sich 18 Interessenten beworben, wovon 12 Anbie-
ter als weniger geeignet beurteilt und vom weiteren Verfahren ausgeschlossen 
wurden. Am Nachvollzug der getroffenen Auswahl war das RPA Köln gehindert, 
weil die Unterlagen der nicht berücksichtigten Bewerber nach Auskunft des BLB 
vernichtet worden seien.

Von den sechs Architekturbüros, die zur Erarbeitung von Lösungsvorschlägen auf-
gefordert worden waren, präsentierte ein Bieter einen Entwurf für die Errichtung 
des Hubschrauberlandeplatzes auf dem Dach des UK Aachen. Vier weitere Bieter 
schlugen zwischen der Plattform des Hubschrauberlandeplatzes und dem Trep-
pen- und Aufzugskern A5 des Klinikums eine horizontale Brückenanbindung vor. 
Der Entwurf des Architekturbüros A sah eine diagonale Verbindung zwischen der 
Plattform des Landeplatzes und der Halle für die Zufahrt der Rettungswagen im 
Klinikum vor.

Am 17.11.2006 fand die Präsentation der sechs Entwürfe vor einem Bewertungs-
gremium, bestehend aus drei Teilnehmern des BLB und vier Teilnehmern des UK 
Aachen, statt. Das Gremium entschied, das Architekturbüro A mit den General-
planungsleistungen zu beauftragen. Zur Begründung der Entscheidung ist dem 
RPA Köln eine Bewertungsmatrix vorgelegt worden, die von keinem Teilnehmer 
des Bewertungsgremiums unterschrieben worden war und die nach letzter Ein-
lassung des UK Aachen erst nach der Sitzung der Auswahlkommission vom BLB 
angefertigt wurde.

15.2.1.1	Durchführung des Vergabeverfahrens

Da nach den Angaben der BLB-Niederlassung Aachen während des Vergabever-
fahrens und des Wertungsvorgangs bis auf die nicht unterschriebene Bewer-
tungsmatrix nichts weiter dokumentiert worden war, bat das RPA Köln während 
seiner Prüfung um Sachverhaltsaufklärung, wer und mit welcher Begründung 
seinerzeit über die Beauftragung des Generalplaners A entschieden habe.

Das UK Aachen begründete mit Schreiben vom 19.04.2012 die Vergabeent-
scheidung zugunsten des Architektenbüros A gegenüber dem RPA Köln u. a. 
damit, dass eine horizontale Brückenanbindung an den Treppen- und Aufzugs-
kern A5 deshalb nicht infrage gekommen wäre, weil der Aufzug für den Wei-
tertransport der Patienten zu klein gewesen sei und daher hätte komplett um-
gebaut werden müssen. Zudem hätte der 30 bis 40 m lange Weg über eine 
offene Brücke bei Patienten und medizinischem Begleitpersonal zu unzumut-
baren Irritationen geführt, weil die Brücke aus luftfahrttechnischen Gründen nur 
mit Fangnetzen hätte gesichert werden können.

Zur Entscheidung des Gremiums zugunsten des Architekturbüros A teilte das UK 
Aachen unter dem 08.05.2012 mit: „Über eine Punkteverteilung zur Bewertung 
der vorgestellten Entwürfe wurde bei diesem Termin nicht kommuniziert. Den 
Befragten ist auch kein Protokoll über diesen Termin bekannt.“
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Der LRH hatte dazu in seiner Prüfungsmitteilung bemerkt, dass gemäß § 8 
Abs. 1 und 3 VOF die Aufgabenstellung so beschrieben sein muss, dass alle Be-
werber die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen können und alle die Er-
füllung der Aufgabenstellung beeinflussenden Umstände darin angegeben sind. 
Zum einen solle damit eine sorgfältige und erschöpfende Aufgabenbeschreibung 
sichergestellt werden, zum anderen sollten die Bewerber die geforderte Leistung 
klar erkennen können. Eine Zuschlagserteilung auf eine andere als in der Aufga-
benbeschreibung dargelegte Leistung widerspräche dem Grundsatz der Gleich-
behandlung des § 4 Abs. 2 VOF und sei weder transparent noch willkürfrei.

Nach Auffassung des LRH ist aus der Formulierung und dem Gesamtzusam-
menhang des Ausschreibungstextes eine horizontale Brückenanbindung von der 
Landeplattform zum Treppen- und Aufzugskern A5 des Klinikums zu folgern. Die 
Aufgabenbeschreibung sei zumindest so formuliert worden, dass sie diese Alter-
native mit umfasste.

Die vier Wettbewerbsentwürfe, die diese horizontale Brückenanbindung vorsa-
hen, hätten demnach grundsätzlich nicht von vornherein von der Vergabe ausge-
schlossen werden dürfen, da sie die Anforderungen der Aufgabenbeschreibung 
erfüllten.

Erst nach Bekanntmachung der Ausschreibung sei offensichtlich aufgefallen,
dass die geforderte Brückenanbindung an den Treppen- und Aufzugskern A5 
nicht ohne Weiteres umsetzbar war. Daraus könne geschlossen werden, dass im 
Vorfeld der Ausschreibung durch das UK Aachen und den BLB keine ausreichen-
de Grundlagenermittlung der wesentlichen Umstände der durchzuführenden 
Baumaßnahme stattgefunden habe.

Infolgedessen hätte das UK Aachen entweder im laufenden Verfahren den Be-
werbern die ergänzenden Informationen zur Aufgabenbeschreibung mit einer 
Fristverlängerung mitteilen oder die Ausschreibung rechtzeitig, d. h. vor dem Prä-
sentationstermin, aufheben und neu ausschreiben müssen.

Der Entwurf des Architekturbüros A, der den Zuschlag erhielt, entspräche zudem 
nicht der in der Aufgabenbeschreibung geforderten Leistung, da die Diagonalver-
bindung von der Landeplattform nicht am Treppen- und Aufzugskern A5 endet, 
sondern in der Halle für die Anfahrt der Rettungswagen. Damit sei die Vergabe-
entscheidung rechtswidrig gewesen.

Das MIWF teilte dazu zunächst ohne weitere Begründung mit, dass das UK 
Aachen an seiner Meinung festhalte, dass die Lösung des Architekturbüros A 
sehr wohl der vorgegebenen Aufgabenbeschreibung entspricht und somit kein 
neues Verfahren mit einer geänderten Aufgabenbeschreibung hätte initiiert wer-
den müssen.

Auf die erste Folgeentscheidung des LRH hat das MIWF mit Schreiben vom 
28.05.2013 eine in wesentlichen Punkten andere Begründung für die Vergabe-
entscheidung mitgeteilt. Das UK Aachen trage entgegen seinen ursprünglichen 
schriftlichen Aussagen vom April/Mai 2012 nunmehr vor, dass auch die vier 
Entwürfe mit der horizontalen Brückenanbindung doch baurechtlich zulässig ge-
wesen sein sollen. Auch hätten der Entscheidung der Auswahlkommission alle 
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sechs Entwürfe zugrunde gelegen. Dies spiegele sich auch in der Bewertungs-
matrix wider, die der BLB unmittelbar nach der Sitzung der Auswahlkommission 
entsprechend der vorangegangenen Diskussion erstellt habe. Die Bewertungs-
kriterien und die Bewertungsmatrix mit der entsprechenden Gewichtung seien 
allen Beteiligten der Bewertungskommission zuvor bekannt gewesen.

15.2.1.2	Bekanntmachung und Wertung der Auftragskriterien

Bis auf den Hinweis, dass für die Beurteilung die Architektur, die Funktionalität 
und die zukünftigen Betriebs- bzw. Unterhaltskosten relevant seien, enthielt die 
bekannt gegebene Aufgabenbeschreibung keine exakt formulierten Auftragskri-
terien, an denen die Bieter ihre Entwürfe hätten ausrichten können. Demgegen-
über basierte die Vergabeentscheidung nach Einlassung des UK Aachen auf ei-
ner erst nach der Sitzung des Auswahlgremiums erstellten Bewertungsmatrix, die 
verschiedene, unterschiedlich zu gewichtende Bewertungskriterien enthielt und 
den Entwurf des Architekturbüros A mit der höchsten Punktzahl bewertete.

Nach § 16 Abs. 3 VOF ist der Auftraggeber verpflichtet, in der Aufgabenbeschrei-
bung alle Kriterien, die er bei der Entscheidung über die Auftragsvergabe heran-
ziehen will, möglichst in der Reihenfolge der ihnen zuerkannten Bedeutung vorab 
bekanntzugeben.

Der LRH hat beanstandet, dass die Kriterien der Bewertungsmatrix den Bewer-
bern in der Aufgabenbeschreibung nicht bekannt gemacht worden waren. Den 
Bewerbern war es deshalb auch nicht möglich, ihre Bewerbung auf die für den 
Auftraggeber maßgeblichen Kriterien zu konzentrieren. Im vorliegenden Fall be-
deutet dies, dass sämtliche später in der Auswahlentscheidung bzw. in der Matrix 
zugrunde gelegten Kriterien nicht zur Bewertung der Entwürfe hätten herange-
zogen werden dürfen. Dass die Bewertung gleichwohl auf dieser Grundlage vor-
genommen wurde, stellt einen schweren Verstoß gegen das Transparenzgebot 
und den Gleichbehandlungsgrundsatz dar und ist als schwerer Vergabeverstoß 
zu werten.

Unabhängig davon, dass eine Bewertung anhand der Bewertungsmatrix nicht 
statthaft war, hat der LRH zudem beanstandet, dass die Auftragskriterien wider-
sprüchlich zu den vom UK Aachen getätigten Aussagen gewichtet wurden. Bei-
spielsweise sind die Entwürfe mit einer horizontalen Brückenanbindung hin-
sichtlich des Kriteriums Funktionalität genauso wie der Entwurf des Architektur-
büros A mit dreiviertel der Höchstpunktzahl und in einem Fall sogar mit der vollen 
Höchstpunktzahl bewertet worden, obwohl sie aus Sicht des UK Aachen weniger 
geeignet waren als der Entwurf, der eine Diagonalanbindung vorsah. 

Seine erste Auskunft, am Präsentationstag sei im Bewertungsgremium über eine 
Punkteverteilung zur Bewertung der Entwürfe nicht gesprochen worden, hat das 
UK Aachen zuletzt zurückgenommen. Es behauptet nunmehr, Bewertungskri-
terien, Matrix und Gewichtung seien allen Beteiligten bekannt gewesen. Weiterhin 
hat das UK Aachen eingeräumt, dass die Bewertungsmatrix erst nach der Ent-
scheidung des Bewertungsgremiums gefertigt worden sei. Damit steht für den LRH 
fest, dass die Matrix, die wegen ihres komplexen Kriterien- und Zahlengebildes nur 
mit Hilfe einer Dokumentationsvorlage nachvollziehbar ist, der Entscheidung des 
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Gremiums nicht zugrunde gelegen haben kann.  Dies lässt nach Auffassung des 
LRH nur den Schluss zu, dass die Matrix nachträglich zur Rechtfertigung der Be-
auftragung des Architekturbüros A gefertigt wurde.

15.2.1.3	Dokumentation

Der LRH hat beanstandet, dass das Vergabeverfahren bzw. wesentliche Elemen-
te des Wertungsvorganges nicht bzw. allenfalls lückenhaft dokumentiert worden 
waren. 

Das UK Aachen hat dadurch die Dokumentationspflichten des Auftraggebers ge-
mäß § 18 VOF verletzt und gegen das Wettbewerbs-, Gleichbehandlungs- und 
Transparenzgebot nach § 97 Abs. 1 und 2 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen als prägende Wesensmerkmale des Vergaberechts in schwerwiegender 
Weise verstoßen. Zweck des Vergabevermerks ist es, alle wesentlichen Entschei-
dungen des Vergabeverfahrens in den Vergabeakten festzuhalten, um somit 
jederzeit einen nachvollziehbaren Überblick über den aktuellen Stand des Ver-
fahrens zu ermöglichen. Dem Vergabevermerk kommt daher eine wesentliche 
Transparenz- und Beweisfunktion zu63 und dient letztlich einem fairen Wettbe-
werbsverfahren. Dies trifft insbesondere auf die Angebotswertung zu, die zu ei-
ner der wesentlichen Entscheidungen des Vergabeverfahrens gehört und daher 
stets ordnungsgemäß und transparent zu begründen ist.64  

Das Vergabeverfahren weist vorliegend in vielfacher Hinsicht durch die weit-
gehend fehlende Dokumentation gravierende Mängel auf. Dadurch ist letztlich 
die Auswahlentscheidung des UK Aachen nicht nachvollziehbar. Die unterblie-
bene und lückenhafte Dokumentation hat zur Folge, dass sich die Ordnungs-
gemäßheit der von der Vergabestelle vorgenommenen Wertung nicht mehr fest-
stellen lässt.65 

Das MIWF hat zur fehlenden Dokumentation ausgeführt, der BLB habe einge-
räumt, dass die Unterlagen bedauerlicherweise unvollständig seien. Rückblickend 
käme der BLB auch vor dem Hintergrund der fehlenden Dokumentation dennoch 
zu dem Ergebnis, dass der Entwurf des Büros A die gestellte Bauaufgabe am bes-
ten gelöst hätte.

Der LRH hat die wiederholt beim BLB aufgetretene fehlende Dokumentation des 
Vergabeverfahrens gerügt, die einen schweren Vergabeverstoß darstellt. Derartig 
gravierende Verfahrensmängel sind nach einhelliger Auffassung in Rechtspre-
chung und Literatur im Nachhinein nicht mehr heilbar. Mutmaßungen des BLB 
bzw. des UK Aachen können die fehlende Dokumentation nicht ersetzen. Der vor-
liegende Fall, in dem im Nachhinein die Begründung der Vergabeentscheidung 
vom UK Aachen nach Belieben ausgetauscht wurde, zeigt allzu deutlich auf, dass 
eine ordnungsgemäße Dokumentation der Vergabe kein überflüssiges Former-
fordernis ist, sondern dass nur dadurch ein transparentes und manipulations-
freies Wettbewerbsverfahren sichergestellt werden kann.

63  S. Voppel/Osenbrück/Bubert, VOF, 1. Aufl. 2001, § 18 Rn. 3.
64  S. Oberlandesgericht Bremen, Beschluss v. 14.04.2005 - Verg 1/2005.
65  S. auch Vergabekammer Arnsberg v. 29.11.2002 - VK 1-25/2002.
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15.2.1.4	Rückzahlung der Zuschüsse

Gemäß Nr. 9.4 der Hinweise zu den den Universitätskliniken gewährten Bau- und 
Investitionskostenzuschüssen des Landes NRW vom 25.11.200466 (Bewirt-
schaftungshinweise) sind bei groben Verstößen der UK gegen diese Richtlinien 
die entsprechenden Zuschüsse auf Anforderung des MIWF zurückzuzahlen.

Der LRH hat das MIWF wegen der groben Verstöße gegen das Vergaberecht um 
Prüfung gebeten, in welchem Umfang die Zuschüsse zurückzufordern sind.

Aus Sicht des MIWF kommt eine Rückforderung der Zuschüsse nicht in Betracht.
Dem UK Aachen könnten keine groben Verstöße gegen die Bewirtschaftungshin-
weise angelastet werden. Die vom LRH monierte Vergabe der Generalplanungs-
leistungen sei aufgrund des Kontrahierungszwangs in eigener Zuständigkeit und 
Verantwortlichkeit des BLB erfolgt. Das UK Aachen dürfe auf die sach- und rechts-
kundige Vorgehensweise sowie die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung des 
BLB vertrauen.

Hierzu hat der LRH dem MIWF mitgeteilt, dass er an seiner Forderung festhält. 
Das UK Aachen hat für die o. g. Baumaßnahme vom MIWF einen Bau- und In-
vestitionskostenzuschuss erhalten. Dementsprechend ist das UK Aachen für die 
Verwendung des Zuschusses nach den einschlägigen Vorschriften und Bestim-
mungen verantwortlich.

Aufgrund des seinerzeit bestehenden Kontrahierungszwangs beauftragte das 
UK Aachen den BLB mit der Planung und dem Bau des Hubschrauberlande-
platzes. Mit dem Kontrahierungszwang war aber nur geregelt, mit wem das UK 
Aachen seine Bauaufträge abzuwickeln hatte. Die Verantwortung für die Bau-
maßnahmen wurde mit dieser Regelung gerade nicht auf den BLB übertragen, 
sondern verblieb beim UK Aachen.

Das UK Aachen muss sich als Bauherr die Entscheidungen und Handlungen des 
BLB hinsichtlich des durchgeführten VOF-Verfahrens zurechnen lassen, wie es 
auch bei jedem anderen beauftragten Dritten der Fall gewesen wäre.

Auch tatsächlich führte der BLB die Vergabe der Generalplanungsleistungen 
nicht in eigener Zuständigkeit und Verantwortung durch. So nahmen z. B. an der 
Präsentation, in dessen Folge die Auswahl fiel, drei Teilnehmer von der BLB-Nie-
derlassung Aachen und vier Teilnehmer vom UK Aachen teil. Der LRH bleibt daher 
bei seiner Auffassung, dass das MIWF die Zuschüsse grundsätzlich zurückfor-
dern muss.

15.2.2	 Finanzierung der Maßnahme

Der LRH hat beanstandet, dass es nach den Nrn. 5 und 5.1 der Bewirtschaf-
tungshinweise durch die Überschreitung von rd. 1,4 Mio. € der genehmigten 
Baukosten i. H. v. insgesamt rd. 9 Mio. € zu einer erheblichen Abweichung von 
der HU-Bau gekommen ist. Werden die zwischen dem UK und dem MIWF abge-

66	 Anlage zum Schreiben des MIWF an die Universitätskliniken vom 25.11.2004, 
	 Az.:121/122-4.03.01.07-3.
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stimmten Kosten eines Vorhabens überschritten, trägt nach Nr. 9.3 der Bewirt-
schaftungshinweise das UK die entstehenden Mehrkosten. Demnach hat das UK 
Aachen die Mehrkosten selbst zu tragen, da die mit dem MIWF abgestimmten 
Kosten erheblich überschritten worden sind.

Nach Auskunft des MIWF können von den Universitätsklinika unvermeidliche 
Mehrkosten bei der Realisierung einer Baumaßnahme im Rahmen eines Nach-
trags zur HU-Bau geltend gemacht werden. Sollten die Mehrkosten dem Grunde 
und der Höhe nach berechtigt sein, sei eine Genehmigung des Nachtrags nicht zu 
versagen. Die Universitätsklinika hätten Mehrkosten nur dann selbst zu tragen, 
wenn im Rahmen der Prüfung eines Nachtrags zur HU-Bau die Kosten nicht voll-
ständig anerkannt würden. Über den angemeldeten Mehrbedarf habe das MIWF 
noch nicht entschieden.

Für den LRH stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, wie das MIWF unver-
meidliche Mehrkosten bei der Realisierung einer Baumaßnahme definiert. 

Mit einer genehmigten HU-Bau werden die Gesamtkosten einer Baumaßnahme 
als Kostenobergrenze festgelegt. Um einen Kostendruck auf Seiten der Univer-
sitätsklinika entstehen zu lassen, ist es erforderlich, die Nr. 9.3 der Bewirtschaf-
tungshinweise wörtlich auszulegen. Nur so kann von dieser Bestimmung ein 
Sanktionscharakter ausgehen und die Universitätsklinika zu einer sparsamen 
Mittelverwendung angehalten werden.

Vor Bewilligung des Mehrbedarfes hat der LRH das MIWF um erneute Stellung-
nahme gebeten.
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16	 Neubau des Biomedizinischen Zentrums  
	 am Universitätsklinikum Bonn

Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Köln hat im Auftrag des Landes-
rechnungshofs die Neubaumaßnahme zur Errichtung des Biomedizini-
schen Zentrums am Universitätsklinikum Bonn geprüft, die der Bau- und 
Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen durchführte. Da-
bei wurden schwere Verstöße gegen Vergaberechtsvorschriften aufgrund 
der Wahl falscher Vergabearten festgestellt.

Die Prüfung zeigte erneut Regelungslücken und Unbestimmtheiten in 
den Vorgaben des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und For-
schung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Bewirtschaftung der den 
Universitätskliniken gewährten Bau- und Investitionskostenzuschüssen 
des Landes aus dem Jahr 2004 auf. Das Ministerium hat nunmehr zu-
gesagt, diese Bewirtschaftungshinweise – wie vom Landesrechnungshof 
seit langem gefordert – umfassend zu überarbeiten.

 
16.1	 Vorbemerkungen

Gegenstand der Prüfung war der Neubau des Biomedizinischen Zentrums 
(BMZ) am Universitätsklinikum (UK) Bonn, zu dem das Ministerium für Innova-
tion, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen67 (MIWF) 
dem UK Bonn als Bauherren im Jahr 2004 einen Zuschuss i. H. v. 34,9 Mio. € 
gewährt hatte.

Das UK Bonn war aufgrund der damals geltenden rechtlichen Bestimmungen 
verpflichtet, den Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfa-
len (BLB) mit der Planung und Durchführung der Baumaßnahme zu beauftra-
gen.68 Der BLB bediente sich dabei u. a. eines Generalplaners und eines Gene-
ralunternehmers und führte die Maßnahme bis zum 30.06.2007 aus. Danach 
wurden die ihm bis dahin obliegenden Aufgaben auf eine neue, eigene Bauab-
teilung des UK Bonn übertragen. Im März 2009 wurde das BMZ zur Nutzung 
freigegeben.

Zu den Prüfungsmitteilungen des Landesrechnungshofs (LRH) vom 08.10.2012, 
die auf den Feststellungen des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes (RPA) Köln 
beruhen, hat das MIWF mit Schreiben vom 31.01. und 29.05.2013 Stellung ge-
nommen, auf die der LRH mit Folgeentscheidungen vom 20.03. und 11.06.2013 
geantwortet hat.

Der Schriftwechsel dauert an.

67	 Die aktuelle Ressortbezeichnung wird auch für die Vergangenheit beibehalten.
68	 Der Kontrahierungszwang war in § 2 Abs. 5 der Verordnung über die Errichtung des Klinikums  
	 Bonn der Universität Bonn (Universitätsklinikum Bonn) als Anstalt des öffentlichen Rechts vom  
	 01.12.2000 grundsätzlich normiert.
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16.2	 Wesentliche Feststellungen

16.2.1	 Vergaben

16.2.1.1	Architektenleistung

Im Jahr 1992 fand ein Architektenwettbewerb für die Errichtung einer Mehrfach-
klinik auf dem Gelände des UK Bonn statt. Dieser Wettbewerb, aus dem das 
Architekturbüro A als Sieger hervorging, sah den Bau eines einzelnen Gebäudes 
vor, das neben dem BMZ eine Reihe weiterer Einrichtungen (mehrere Kliniken, 
Forschungs- und Lehrräumlichkeiten, Verwaltungstrakte) beherbergen sollte. Die 
später verwirklichte Planung aus dem Jahr 2003 verfolgte hingegen die Unter-
bringung der verschiedenen Einrichtungen der Mehrfachklinik und somit auch 
des BMZ in jeweils separaten, nicht zusammenhängenden Gebäuden.

Mit der Planung des nunmehr als eigenes Gebäude zu erstellenden BMZ beauf-
tragte der BLB ohne Durchführung eines Vergabeverfahrens das vormals obsie-
gende Architekturbüro A. Die direkte Beauftragung sei gerechtfertigt gewesen, 
weil der Standort und große Teile der Planungsaufgabe des BMZ gegenüber dem 
Wettbewerb für die Mehrfachklinik unverändert geblieben seien.

Nach Auffassung des LRH wäre gemäß § 5 Abs. 1 der Verdingungsordnung für 
freiberufliche Leistungen (VOF)69 ein Verhandlungsverfahren mit vorheriger Ver-
gabebekanntmachung erforderlich gewesen. Darauf konnte trotz des durchge-
führten Wettbewerbsverfahrens für die Mehrfachklinik nicht verzichtet werden. 
Die Entscheidung, die verschiedenen Einrichtungen in separaten Gebäuden un-
terzubringen, verursachte eine grundsätzlich andere Planungs- und Bauaufgabe, 
die von dem ursprünglichen Planungswettbewerb nicht erfasst wurde. Die direkte 
Vergabe durch den BLB an das Architekturbüro A war daher rechtswidrig.

16.2.1.2	Generalunternehmerleistung

Der BLB vergab den Auftrag für die Ausführungsplanung und schlüsselfertige Er-
stellung des BMZ mit einer Auftragssumme von knapp 30 Mio. € an einen Gene-
ralunternehmer nach Durchführung eines Nichtoffenen Verfahrens. Die zu erbrin-
genden Arbeiten waren in der Leistungsbeschreibung teilfunktional dargestellt. 
Sie enthielt einerseits Bauzeichnungen, bautechnische Daten sowie mehr als 
180 Pläne mit Leitdetails und technischen Details, wobei die Positionen der Leis-
tungsbeschreibung und die Pläne einen außergewöhnlich hohen Grad der Detail-
lierung aufwiesen. Andererseits fehlten jedwede Massen- und Mengenangaben.

Die gewählte Vergabeart begründet der BLB gemäß § 3a Nr. 3 i. V. m. § 3 Nr. 
3 Abs. 2 Buchst. b) der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A 
(VOB/A)70 damit, dass im Offenen Verfahren die Bearbeitung der Angebote we-
gen der Teilfunktionalität der Leistungsbeschreibung für die Bieter einen außer-
gewöhnlich hohen Aufwand erfordert hätte.

Nach Auffassung des LRH hätten die Bauleistungen gemäß § 3a Nr. 1 Buchst. a) 
VOB/A im Offenen Verfahren – das einer europaweiten Öffentlichen Ausschreibung 

69	 VOF in der Fassung vom 16.03.2006 (BAnz. Nr. 91 a vom 13.05.2006).
70	 VOB/A in der Fassung vom 20.03.2006 (BAnz. Nr. 94 a vom 18.05.2006).
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entspricht – vergeben werden müssen. Die dargelegte Teilfunktionalität rechtfer-
tigt nicht die abweichende Vergabe an einen Generalunternehmer im Nichtoffenen 
Verfahren. Insbesondere war ein außergewöhnlich hoher Aufwand zur Bearbeitung 
des Angebotes nicht gegeben, da die Bauaufgabe durch die Leistungsbeschrei-
bung und die zahlreichen und umfassenden Pläne sehr genau definiert war.

Daher wäre es dem BLB ohne Weiteres aufgrund der bereits vorhandenen aus-
führlichen Beschreibung der Bauaufgabe möglich gewesen, die teilfunktionale 
Leistungsbeschreibung ohne erheblichen Aufwand zu vervollständigen und alle 
Bauleistungen in Offenen Verfahren auszuschreiben. Nur dann wäre der BLB den 
vorrangigen Grundsätzen der Ausschreibung nach Fachgebieten oder Gewerbe-
zweigen (Fachlosen) gemäß § 4 Nr. 3 und der Leistungsbeschreibung gemäß § 9 
Nr. 11 VOB/A nachgekommen.

Der LRH sieht generell die Gefahr, dass sich öffentliche Auftraggeber durch funk-
tional geprägte Ausschreibungen für Gebäude, auf die sich in der Regel nur Ge-
neralunternehmen bewerben können, stets der Verpflichtung zum Offenen Ver-
fahren entziehen.

16.2.1.3	Rückzahlung der Zuschüsse

Das MIWF hat im Jahre 2004 für die Zweckbestimmung und Behandlung der 
Landesmittel „Hinweise zu den den Universitätskliniken gewährten Bau- und In-
vestitionskostenzuschüssen des Landes NRW“71 erlassen. Diese so genannten 
Bewirtschaftungshinweise sind seitdem von den UK als Mittelempfänger verbind-
lich zu beachten.

Gemäß Nr. 9.4 der Bewirtschaftungshinweise sind bei groben Verstößen der UK 
gegen diese Richtlinien die entsprechenden Zuschüsse auf Anforderung des 
MIWF zurückzuzahlen.

Der LRH hat das MIWF wegen der groben Verstöße gegen das Vergaberecht um 
Prüfung einer Rückforderung gebeten.

Nach Auffassung des MIWF kommt im vorliegenden Fall eine Rückforderung des 
Zuschusses nicht in Betracht. Dem UK Bonn könnten keine groben Verstöße ge-
gen die Bewirtschaftungshinweise angelastet werden, da die Vergaben der Ar-
chitekten- und Generalunternehmerleistung vom BLB in eigener Zuständigkeit 
und Verantwortung durchgeführt worden seien. Zu den beanstandeten Vergaben 
wurden keine stichhaltigen Rechtfertigungsgründe vorgetragen.

Der LRH ist der Auffassung, dass das UK Bonn als Empfänger des Zuschusses für 
die Verwendung der Mittel nach den einschlägigen Vorschriften und Bestimmun-
gen verantwortlich ist.

Aufgrund des seinerzeit bestehenden Kontrahierungszwangs beauftragte das UK 
Bonn zwar den BLB mit der Planung und dem Bau des BMZ. Mit dem Kontra-
hierungszwang war aber nur geregelt, mit wem das UK Bonn seine Bauaufträge 
abzuwickeln hatte. Die Verantwortung für die Baumaßnahmen wurde mit dieser 
Regelung gerade nicht auf den BLB übertragen, sondern verbleibt beim UK Bonn.

71	 Anlage zum Schreiben des MIWF an die UK vom 25.11.2004,	 Az.: 121/122-4.03.01.07-3.
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Als Bauherr muss sich das UK Bonn die Entscheidungen und Handlungen des 
BLB hinsichtlich der durchgeführten Vergabeverfahren zurechnen lassen, wie es 
auch bei jedem anderen beauftragten Dritten der Fall gewesen wäre. Daher wird 
die Forderung des LRH gegenüber dem MIWF, die Rückforderung des Zuschusses 
zu prüfen, weiterverfolgt.

16.2.2	 Ausgestaltung der Bewirtschaftungshinweise

Gemäß § 8 Abs. 1 S. 2 Universitätsklinikum-Verordnung72 finden die Vorschriften 
der Landeshaushaltsordnung (LHO), die grundsätzliche Vorgaben zur Handha-
bung von Bauvorhaben beinhalten (z. B. §§ 24, 54, 55 LHO), keine Anwendung. 
Daher sind die Bewirtschaftungshinweise für die UK das zurzeit einzig geltende 
Regelwerk für deren vom Land bezuschusste Bauvorhaben.

Sie treffen jedoch zu der Handhabung der Bau- und Investitionskostenzuschüs-
se und zum Nachfinanzierungsbedarf keine oder nur sehr allgemein gehaltene, 
auslegungsbedürftige Regelungen, wie am Beispiel des BMZ und einer früher 
geprüften anderen Baumaßnahme deutlich wird.

Im vorliegenden Verfahren sind bei der Verwendung der Landesmittel folgen-
de Unzulänglichkeiten festgestellt worden, die einer grundsätzlichen Regelung in 
den Bewirtschaftungshinweisen bedürfen:

•	 Die zur Prüfung vorgelegten Unterlagen in rd. 60 Umzugskartons mit etwa 
500 Aktenordnern befanden sich in einem ungeordneten Zustand. Die Rei-
henfolge der Ordner war nicht chronologisch, ihre Inhalte stimmten teilweise 
nicht mit den Beschriftungen überein bzw. waren unvollständig. Buchungslis-
ten waren ungeordnet, diverse Buchungen ließen sich nicht eindeutig zuord-
nen. Teilweise fehlten die Buchungsbelege. Zurzeit bestehen keine Vorgaben, 
wie bezuschusste Baumaßnahmen zu dokumentieren, insbesondere wie 
Baurechnungen abzulegen und aufzubewahren sind.

Der LRH hält konkrete Regelungen hinsichtlich der Nachweisführung zur 
Mittelverwendung und der dafür erforderlichen Baudokumentation für not-
wendig.

•	 	Die Werkplanung des Generalunternehmers war mängelbehaftet. Ausweis-
lich der Bauablaufprotokolle rügte der Generalplaner Planungsfehler, unvoll-
ständige Angaben, verspätete bzw. nicht prüffähige Werkpläne sowie von den 
Normen abweichende Planungen. Die bei einem derart komplexen Bauvorha-
ben marktüblichen Vertragsstrafen bei nicht ordnungsgemäßer Erfüllung der 
Pflichten sah der Werkvertrag des Generalunternehmers nicht vor.

Nach Auffassung des LRH hätten Sanktionsregelungen dem UK Bonn ermög-
licht, den Generalunternehmer zu einer besseren Planungsleistung anzuhal-
ten oder Vertragsstrafen zu realisieren.
 

72	 Vor dem 01.01.2008 galt insoweit die Verordnung über die Errichtung des Klinikums Bonn der 
	 Universität Bonn (Universitätsklinikum Bonn) als Anstalt des öffentlichen Rechts vom  
	 01.12.2000, die in § 8 Abs. 1 S. 2 eine gleichlautende Regelung vorsah.
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Der LRH hat vom MIWF gefordert, die UK generell zu einer marktüblichen 
Gestaltung der abzuschließenden Werkverträge – einschließlich Sanktions-
regelungen – zu verpflichten.

•	 	Das RPA Köln hat mehrfach eine mangelhafte Bauorganisation des Gene-
ralunternehmers festgestellt, die durch eine unzureichende Baustellenüber-
wachung seitens der externen Bauleitung und des BLB begünstigt wurde. 
Zahlreiche Mehrkosten wären vermieden worden, wenn eine Baustellenüber-
wachung mit exakt definierten Zuständigkeiten und Verantwortungsberei-
chen stattgefunden hätte.

Der LRH sieht das Erfordernis, verbindliche Regelungen bezüglich eines strin-
genten Projektmanagements und einer ordnungsgemäßen Baustellenüber-
wachung zu treffen.

•	 Das RPA Köln hat weiter festgestellt, dass Ausgaben i. H. v. rd. 286.000 € für 
die Unterbringung eines externen Forschungszentrums im BMZ nicht Gegen-
stand der genehmigten Haushaltsunterlage Bau (HU-Bau) waren. In seiner 
aktuellen Stellungnahme stimmt das MIWF dem zu und bemerkt, dass nach 
den Bewirtschaftungshinweisen von einer Bauunterlage insoweit abgewichen 
werden dürfe, als die Abweichung nicht erheblich ist. Diese sei hier unerheb-
lich, da die Unterbringung des Forschungszentrums nur interimistisch vorge-
sehen sei und die in Rede stehenden Kosten lediglich rd. 0,8 v. H. der Ge-
samtbaukosten betragen würden.

Nach Auffassung des LRH handelt es sich bei der vorübergehenden Unter-
bringung des externen Instituts nicht um eine Abweichung von der Bauun-
terlage, sondern vielmehr um einen von der genehmigten Baumaßnahme 
nicht erfassten Vorgang, der vom Projekt unabhängig ist und einen neuen 
Nutzungszweck verfolgt.

Unabhängig von der Frage, ob die Ausgaben zulässig waren, zeigen die ge-
gensätzlichen Bewertungen des MIWF und des LRH weitere Regelungslücken 
in den Bewirtschaftungshinweisen auf. Zum einen ist der Begriff der Abwei-
chung zu definieren. Zum anderen ist fraglich, ab welcher Summe oder wel-
chem Anteil die Erheblichkeit einer Abweichung gegeben ist.

Darüber hinaus existieren keine Regelungen zu etwaigen Anzeigepflichten 
der Zuschussempfänger.

Über diesen Fall hinaus hat der LRH dem MIWF weitere Regelungslücken und 
Unbestimmtheiten in den Bewirtschaftungshinweisen aufgezeigt, die ebenso 
eine Novellierung der Bewirtschaftungshinweise erforderlich machen:

•	 Um Zuschüsse für Bauvorhaben zu erhalten, müssen die UK nach den Bewirt-
schaftungshinweisen dem MIWF Kostenermittlungen bzw. HU-Bau zur Geneh-
migung vorlegen.

Dabei ist im Gegensatz zur früheren Rechtslage (s. § 24 LHO mit Verwal-
tungsvorschriften (VV), Richtlinien für die Durchführung der Bauaufgaben der 
Staatlichen Bauverwaltung Nordrhein-Westfalen) nicht geregelt, in welchen 
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konkreten Fällen Kostenermittlungen und insbesondere HU-Bau erforderlich 
sind, sowie mit welcher Qualität und von wem die Unterlagen aufzustellen, zu 
prüfen und zu genehmigen sind.

Der LRH sieht hier einen dringenden Handlungsbedarf, da eine Regelung die-
ser Prozesse für eine zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwendung 
der zur Verfügung stehenden Landesmittel unabdingbar ist.

•	 Die Bewirtschaftungshinweise sehen lediglich vor, dass die „vergaberecht-
lichen Bestimmungen eingehalten sein müssen“. Weitere Regelungen zum 
Vergabewesen, insbesondere welche konkreten Bestimmungen gemeint sind, 
werden nicht getroffen. So ist es den UK z. B. möglich, mit Landeszuschüs-
sen finanzierte Bauaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte ausnahmslos 
freihändig zu vergeben. Dies steht im Gegensatz zu den Vorgaben, die andere 
öffentliche Stellen zu beachten haben.

Der LRH hält diesen Zustand für inakzeptabel und sieht es als erforderlich 
an, dass bei zuschussfinanzierten Bauvorhaben der UK die gleichen verga-
berechtlichen Regeln wie beim Land gemäß § 55 LHO einschließlich dessen 
VV zur Anwendung kommen. Dadurch soll auch sichergestellt werden, dass 
unterhalb der EU-Schwellenwerte die einschlägigen Vergabeordnungen (VOB 
und VOL73) verbindlich anzuwenden sind.

•	 Die Rückforderung von Zuschüssen ist lediglich bei „groben Verstößen“ ge-
gen die Bewirtschaftungshinweise möglich.

Aufgrund der Unbestimmtheit dieser Formulierung ist es zwischen dem MIWF 
und dem LRH wiederholt zu widerstreitenden Auslegungen gekommen, wobei 
das Ministerium bisher in keinem Fall grobe Verstöße zugestanden hat.

Nach Auffassung des LRH sollen die Bewirtschaftungshinweise dahingehend 
geändert werden, dass ein grober Verstoß dann vorliegt, wenn die Grundsätze 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht eingehalten werden, wesentli-
che vergaberechtliche Bestimmungen nicht beachtet werden oder wenn ohne 
eine rechtzeitige sachliche Begründung vom genehmigten Bau- und Raum-
programm erheblich abgewichen wird.

•	 Das MIWF ermöglicht den UK über den Standard hinausgehende bauliche 
Ausgaben, die der Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit im Wettbewerb mit an-
deren Krankenhäusern dienen, aus den Landeszuschüssen zu finanzieren. 
Vorgaben hierzu finden sich in den Bewirtschaftungshinweisen nicht.

Der LRH hält es für erforderlich, solche Ausgaben und die Bedingungen für 
ihre Zuschussfähigkeit unter Beachtung des Gebots der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit näher zu definieren.

•	 Zwischen dem MIWF und dem LRH besteht nunmehr Einvernehmen, dass 
Kosten für Umplanungen74 dann aus den Landeszuschüssen finanziert wer-
den können, wenn sie objektiv begründet werden und dem Gebot der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit genügen.

73	 Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen.
74	 Planungsleistungen der Kostengruppe 700 der DIN 276.
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Zur Klarstellung und Verbindlichkeit bedürfen diese Kriterien der Aufnahme 
in die Bewirtschaftungshinweise.

Vor diesem Hintergrund sieht der LRH die dringende Notwendigkeit für eine um-
fassende Überarbeitung der Bewirtschaftungshinweise. Im Rahmen seiner Prü-
fungen hat er dem MIWF bereits eine Reihe von Änderungsvorschlägen unter-
breitet.

Das MIWF hat im Prüfungsverfahren des BMZ eine Neufassung der Bewirtschaf-
tungshinweise zugesagt, bei der die vom LRH getroffenen Feststellungen Berück-
sichtigung finden sollen.
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17	 Förderung der Jugendverbandsarbeit

Bei der Förderung der Jugendverbandsarbeit mittels fachbezogener Pau-
schalen hat das Land nicht hinreichend sichergestellt, dass die Mittel 
wirtschaftlich und sparsam eingesetzt werden und die Jugendverbände 
einen angemessenen Eigenanteil erbringen. 

Die für die Mittelverteilung festgelegten Kriterien waren entgegen den 
Vorgaben des Haushaltsgesetzes teilweise nicht objektivierbar. Zudem 
waren bis zur Änderung des Haushaltsgesetzes im Jahr 2012 Prüfungs-
rechte des Landesrechnungshofs unzulässig beschränkt worden.

17.1	 Einleitung

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert seit Jahren die im Landesjugendring Nord-
rhein-Westfalen e. V. (LJR) zusammengeschlossenen und als Träger der freien Ju-
gendhilfe anerkannten Jugendverbände (JV). Die Förderung betrug in den Jahren 
2009 bis 2011 jeweils 17,27 Mio. €.

Bis 2007 wurden die Finanzhilfen noch in Form von Zuwendungen gemäß den 
Verwaltungsvorschriften (VV) zu §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie 
den zugehörigen Förderrichtlinien gewährt. Seit dem Haushaltsjahr 2008 werden 
die für die Jugendverbandsarbeit bestimmten Landesmittel in Form von so ge-
nannten fachbezogenen Pauschalen im Haushalt veranschlagt und ausgezahlt. 
Die Mittel werden den Empfängern nach § 29 des jährlichen Haushaltsgesetzes 
(HG) für die Durchführung bestimmter Aufgaben zum eigenverantwortlichen Mit-
teleinsatz in pauschalierter Form zur Verfügung gestellt. Vergleichbare Regelun-
gen haben weder der Bund noch ein anderes Land. 

In seinen Prüfungsmitteilungen an das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen (MFKJKS) und das Finanzmi-
nisterium des Landes Nordrhein-Westfalen (FM) hat der Landesrechnungshof 
(LRH) insbesondere nachstehende gravierende Mängel der Förderung der Ju-
gendverbandsarbeit durch fachbezogene Pauschalen aufgezeigt.

17.2	 Wirtschaftliche und sparsame Mittelverwendung

Das Land fördert die im LJR zusammengeschlossenen JV in Ausführung von § 12 
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII). Nach dieser 
Vorschrift ist die eigenverantwortliche Tätigkeit der JV unter Wahrung ihres sat-
zungsgemäßen Eigenlebens nach Maßgabe des § 74 SGB VIII zu fördern. § 74 
Abs. 1 SGB VIII regelt insbesondere die Fördervoraussetzungen. Zu diesen zählen 
u. a., dass der jeweilige Träger die Gewähr für eine zweckentsprechende und wirt-
schaftliche Verwendung der Mittel bietet und eine angemessene Eigenleistung 
erbringt. Eine auf Dauer angelegte Förderung setzt zudem die Anerkennung als 
Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII voraus. 

Der LRH hat keine Prüfung der Fördervoraussetzungen des § 74 Abs. 1 SGB VIII 
festgestellt. Außerdem fehlen Bestimmungen, die die JV zu einer wirtschaftlichen 
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und sparsamen Verwendung der fachbezogenen Pauschalen und zu einer Eigen-
leistung verpflichten. Damit ist nach Ansicht des LRH nicht ausreichend sicher-
gestellt, dass die Mittel wirtschaftlich und sparsam eingesetzt werden und die JV 
einen angemessenen Eigenanteil erbringen.

LRH, MFKJKS und FM sind sich darin einig, dass die Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit (§ 7 LHO) sowie das haushaltsrechtliche Subsidiaritäts-
prinzip auch bei fachbezogenen Pauschalen gelten. Jedoch vertreten MFKJKS 
und FM die Auffassung, die Beachtung dieser Grundsätze werde bereits durch die 
Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII sichergestellt. 
In der Anerkennung sehen sie ein ausreichendes, widerlegbares Indiz dafür, dass 
die JV die Gewähr für eine zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwendung 
der fachbezogenen Pauschalen bieten. Die Träger der freien Jugendhilfe würden 
regelmäßig eigene Mittel einsetzen und in einem pauschalierten Verfahren, wie 
es in § 29 HG normiert sei, gelte der Eigenanteil als erbracht.

Der LRH teilt diese Auffassung nicht. Das Anerkennungsverfahren nach § 75 SGB 
VIII und das Förderverfahren nach § 74 SGB VIII sind zwei verschiedene Verwal-
tungsverfahren mit unterschiedlichen zu prüfenden Voraussetzungen. Auch in 
Rechtsprechung und Literatur wird einhellig die Auffassung vertreten, dass die 
Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nicht ohne Weiteres heißt, dass da-
mit zugleich die tatbestandlichen Voraussetzungen für eine Förderung durch den 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe erfüllt sind. Unabhängig von der Anerkennung 
als Träger der freien Jugendhilfe ist in jedem Einzelfall selbstständig zu prüfen, 
ob die gesetzlichen Fördervoraussetzungen vorliegen (Oberverwaltungsgericht 
Weimar mit weiteren Nachweisen, Urteil vom 30.09.2004, Az.: 2 KO 385/03; 
Oberverwaltungsgericht Münster, Beschluss vom 16.09.1992, Az. 24 B 1859/92; 
Schellhorn/Fischer/Mann/Kern, SGB VIII Kommentar, § 75 Rdnr. 2 mit weiteren 
Nachweisen). Dabei darf sich die Prüfung, ob der Empfänger die Gewähr für eine 
zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwendung der Mittel bietet und eine 
angemessene Eigenleistung erbringt, im Hinblick auf das verfassungsrechtlich 
normierte Wirtschaftlichkeitsgebot nicht darauf beschränken, ob zufällig Tatsa-
chen bekannt geworden sind, die Zweifel an dem Vorliegen der Fördervorausset-
zungen begründen. 

Eine grundsätzliche Prüfpflicht wird von MFKJKS und FM nicht bestritten. Wie 
eine Prüfung der Fördervoraussetzungen sichergestellt und was im Einzelfall 
künftig geprüft werden soll, wurde bisher nicht dargelegt.

17.3	 Verteilung nach festgelegten objektivierbaren Kriterien

Nach § 29 Abs. 2 der jährlichen HG müssen fachbezogene Pauschalen nach ob-
jektivierbaren Kriterien, die im Haushaltsplan verbindlich festgelegt sind, verteilt 
werden. Gemäß den verbindlichen Erläuterungen in den Haushaltsplänen richtete 
sich die Höhe der fachbezogenen Pauschalen für die im LJR zusammengeschlos-
senen JV „nach dem relativen Anteil der landeszentralen Träger an der Gesamt-
fördersumme des Vorjahres … unter Berücksichtigung möglicher neuer Träger“. 

Nachdem 2009 ein neuer JV in den LJR aufgenommen worden war, schlug der 
LJR dem Ministerium einen Betrag vor, mit dem der neue JV ab 2010 gefördert 
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werden sollte. Den vorgeschlagenen Betrag änderte das Ministerium leicht ab 
und kürzte gleichzeitig die fachbezogenen Pauschalen nicht bei allen, sondern 
nur bei einem Teil der bisher geförderten JV. 

Der LRH hat beanstandet, dass die in den Haushaltsplänen für die Förderung der 
Jugendverbandsarbeit durch fachbezogene Pauschalen festgelegten Kriterien 
den Fall, dass neue Mitglieder in den LJR aufgenommen werden, entgegen § 29 
HG nicht hinreichend regelten.

Beide Ministerien halten die festgelegten Verteilkriterien für hinreichend objekti-
vierbar. Das Ministerium verweist bezogen auf den Beispielsfall auf den der Ent-
scheidung des Ministeriums zugrunde liegenden Vorschlag des LJR.

Der LRH ist – wie das FM – der Auffassung, dass § 29 HG abstrakt-generelle 
Regelungen vorschreibt. Der Beispielsfall zeigt jedoch anschaulich, dass sich mit 
den im Haushaltsplan formulierten verbindlichen Regelungen auch nicht durch 
Auslegung die Höhe der auf ein neues Mitglied entfallenden fachbezogenen Pau-
schale durch Berechnungen, also objektivierbar, ermitteln ließ. Vielmehr erfolgte 
die Festlegung des Verteilschlüssels aufgrund konkret-individueller Entscheidun-
gen des LJR und des MFKJKS. 

Sollte die fachbezogene Pauschale für die Jugendverbandsarbeit beibehalten 
werden, müssen die Verteilkriterien bezüglich neuer Mitglieder im LJR textlich so 
gefasst werden, dass sie objektivierbar sind.

17.4	 Prüfungsrechte des Landesrechnungshofs

Nach dem Wortlaut der jährlichen HG (bis 2011) war der LRH berechtigt, bei 
den Empfängern lediglich zu prüfen, ob die fachbezogenen Pauschalen bestim-
mungsgemäß verwendet wurden. 

Diese Regelung hatte der LRH gegenüber den Ministerien beanstandet, weil das 
in Landesrecht umzusetzende Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts 
des Bundes und der Länder sowie die Verfassung für das Land Nordrhein-West-
falen dem LRH umfassende Prüfungsrechte einräumen. Der LRH ist nach hö-
herrangigem Recht berechtigt, auch bei den Empfängern der fachbezogenen 
Pauschalen nicht nur die bestimmungsgemäße, sondern auch die wirtschaftli-
che Verwaltung und Verwendung der fachbezogenen Pauschalen zu prüfen. Dies 
schließt bei Bedarf die Prüfung der sonstigen Haushalts- und Wirtschaftsführung 
des Empfängers ein.

Seit dem HG 2012 wurde die beanstandete Regelung des § 29 Abs. 7 HG der Vor-
jahre „vor dem Hintergrund des weiten Verständnisses des Verfassungsgerichts-
hofs von Art. 86 Abs. 2 S. 1 Landesverfassung“ (Landtags-Drucksache 16/300, 
S. 40) gestrichen. Das FM hat mit Runderlass „Feststellung des Haushaltsplans 
des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2013“ darauf hingewie-
sen, dass sich das Prüfungsrecht des LRH bezüglich der fachbezogenen Pau-
schalen nun nach den allgemeinen Regelungen des § 91 Abs. 1 Nr. 3 LHO richtet.

Der Schriftwechsel dauert an.
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18	 Zuwendungen für die Vorbereitung und Durchführung  
	 sportlicher Großveranstaltungen

Der Landesrechnungshof hat bei seiner Prüfung festgestellt, dass die Zu-
wendungsverfahren in diesem Förderbereich aufgrund fehlender Vorga-
ben des Ministeriums mit erheblichen Mängeln behaftet waren.

Der Landesrechnungshof hat vom Ministerium für Familie, Kinder, Ju-
gend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen die Aufstellung 
verbindlicher Fördergrundsätze gefordert. Zudem hat er die Beachtung 
des Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitsprinzips angemahnt.

18.1	 Einführung

Von 2008 bis 2010 wurden Zuwendungen von insgesamt rd. 3,6 Mio. € für Pro-
jektförderungen zur Vorbereitung und Durchführung sportlicher Großveranstal-
tungen sowie sonstiger Maßnahmen, die der Entwicklung und Darstellung des 
Sportlandes Nordrhein-Westfalen (NRW) förderlich sein sollten, bewilligt.

In seinen Prüfungsmitteilungen (PM) vom 02.02.2012 an das Ministerium für 
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen  
(MFKJKS) hat der Landesrechnungshof (LRH) erhebliche Mängel aufgezeigt.

18.2	 Fehlende Vorgaben

Das MFKJKS hatte für die Gewährung der Zuwendungen zur Vorbereitung und 
Durchführung sportlicher Großveranstaltungen weder Förderrichtlinien noch För-
dergrundsätze erlassen. 

Der LRH hat festgestellt, dass dies zu zahlreichen Mängeln im Bewilligungsver-
fahren führte. 

18.2.1	 Antragsprüfung

Das Ministerium hatte nicht geregelt, welche Stelle für die nach Zuwendungs-
recht erforderliche Prüfung in welchem Umfang zuständig war. Es selbst legte die 
Höhe des Zuwendungsbetrages fest, ohne zuvor eine Antragsprüfung vorzuneh-
men. Die mit dem weiteren Förderverfahren beauftragten Bezirksregierungen 
(BR) gingen davon aus, dass dieser Festlegung eine Prüfung des Ministeriums 
zugrunde lag und verzichteten daher auf eine eigene Prüfung.

Das MFKJKS hat dem LRH einen Entwurf der „Durchführungshinweise zur Ge-
währung von Zuwendungen zur Förderung von nationalen und internationalen 
Sportgroßveranstaltungen“ (Durchführungshinweise) übersandt. Hiernach sollen 
u. a. die Zuständigkeit und Dokumentationspflicht für die Antragsprüfung gere-
gelt werden.
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18.2.2	 Fördergegenstand

Nach den Erläuterungen im Haushaltsplan werden Welt- und Europameister-
schaften und weitere Veranstaltungen von zentraler Bedeutung unter dem Be-
griff der „sportlichen Großveranstaltung“ zusammengefasst. Damit ist der Begriff 
jedoch nicht im erforderlichen Umfang eindeutig definiert. Infolgedessen wurde 
teilweise über Förderanträge für gleichartige Sportveranstaltungen unterschied-
lich entschieden. Zudem hat das Ministerium Veranstaltungen mit einem kleinen 
Teilnehmerfeld sowie geringen Zuschauerzahlen gefördert. Bei über 50 v. H. der 
geförderten Maßnahmen wurden lediglich Zuwendungen zwischen 400 € und 
2.000 € bewilligt. Der LRH hat grundsätzliche Zweifel geäußert, ob es sich dabei 
um förderwürdige „sportliche Großveranstaltungen“ handelte, und gebeten, von 
unökonomischen Förderungen Abstand zu nehmen. 

Das MFKJKS hat zugesichert, dass die Bagatellgrenzen der Verwaltungsvorschrif-
ten für Zuwendungen (VV) zu § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) von 2.000 € 
bzw. der Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen an Gemeinden (VVG) zu § 44 
LHO von 12.500 € künftig beachtet werden. 

Die vom LRH erbetene eindeutige Definition des Fördergegenstandes anhand 
von Kriterien hält das MFKJKS sportfachlich für nicht gerechtfertigt, ohne dies 
zu begründen.

Der LRH bleibt bei seiner Auffassung, dass die bisherige Beschreibung der sportli-
chen Großveranstaltungen nicht geeignet ist, einen einheitlichen Verwaltungsvoll-
zug und die gebotene Gleichbehandlung aller Zuwendungsempfängerinnen und 
Zuwendungsempfänger (ZE) zu gewährleisten. Er hat gebeten, zukünftig die Grün-
de der Einstufung einer Maßnahme als sportliche Großveranstaltung nachvollzieh-
bar zu dokumentieren und die Durchführungshinweise entsprechend zu ergänzen.

18.2.3	 Geförderte Maßnahme

Die Aufgaben, Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Durchführung ei-
ner sportlichen Großveranstaltung wurden wiederholt auf mehrere Beteiligte auf-
geteilt. Antragsgegenstand war in diesen Fällen nur eine von mehreren Teilmaß-
nahmen zur Durchführung der jeweiligen Veranstaltung. Die Finanzierungspläne 
bildeten durchgängig die allein auf den antragstellenden Beteiligten entfallenden 
Einnahmen und Ausgaben ab. Die für diese Aufteilung maßgeblichen Verträge 
lagen den Bewilligungsbehörden vielfach nicht vor. 

Aufgrund der Vertragsgestaltung wurden mit der Gesamtmaßnahme zusammen-
hängende Einnahmen regelmäßig nicht der beantragten Teilmaßnahme zuge-
rechnet und blieben bei der Bemessung der Zuwendung außer Betracht. Bei-
spielsweise wurden Ausgaben für eine TV-Produktion gefördert, ohne die damit 
im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Einnahmen zu berücksichtigen.

Der LRH hat beanstandet, dass in vielen Fällen Teilmaßnahmen gefördert wur-
den, die alleine nicht hinreichend geeignet waren, die Durchführung der sportli-
chen Großveranstaltung sicherzustellen. Das Erreichen des im Landesinteresse 
liegenden Zuwendungszwecks hing vielmehr häufig von Teilmaßnahmen weiterer 
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Beteiligter ab, die nicht in die zuwendungsrechtliche Betrachtung einbezogen 
wurden. Grundsätzlich sind bei der Bewilligung einer Zuwendung alle Ist-Ausga-
ben und Ist-Einnahmen, die mit der Maßnahme zusammenhängen, zu berück-
sichtigen. 

Das MFKJKS hat zugesichert, dass Zuwendungen für abgrenzbare Teilmaßnah-
men zukünftig nur bewilligt werden, wenn sie unter Berücksichtigung aller Aus-
gaben und Einnahmen der im Landesinteresse liegenden Maßnahme sowie der 
maßgeblichen Verträge sinnvoll gestaltet sind. Zudem müsse die oder der jewei-
lige ZE die Erfüllung des Zuwendungszwecks gewährleisten.

18.2.4	 Repräsentationsausgaben

Die den Förderanträgen beigefügten Finanzierungspläne enthielten Ausgaben 
für Catering, Empfänge oder Ähnliches. Diese machten in vielen Fällen einen 
erheblichen Teil der Gesamtausgaben der jeweiligen sportlichen Großveranstal-
tung aus und überstiegen teilweise sogar die Höhe der Landeszuwendung. In 
einem Fall standen einer Zuwendung von 125.000 € Ausgaben für Catering von 
rd. 156.000 € gegenüber.

Der LRH hat beanstandet, dass diese Repräsentationsausgaben als zuwen-
dungsfähig anerkannt wurden, obwohl sie für die Durchführung der sportlichen 
Großveranstaltung selbst nicht erforderlich waren. Der Bund schließt derartige 
Ausgaben nach seinen „Allgemeinen Hinweisen zum Kosten- und Finanzierungs-
plan für Sportgroßveranstaltungen“ grundsätzlich von der Förderung aus.

Nach dem Entwurf der Durchführungshinweise sollen Repräsentationsausgaben 
grundsätzlich nicht zuwendungsfähig sein. Dies soll nicht für Aufwendungen gel-
ten, die im engen Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen (z. B. Eröffnungs- 
und Schlussfeiern) und für die Darstellung der Gesamtveranstaltung – auch für 
das Sportland NRW – von Bedeutung sind.

Das MFKJKS hat mitgeteilt, dass Repräsentationsausgaben der Kommunikation 
zwischen Vertretern des Sports und des Landes und so auch der Akquise weiterer 
Sportgroßereignisse dienten. Nach Auffassung des MFKJKS greife der Verweis 
auf die Regelungen des Bundes nicht, da sich NRW in Konkurrenz zu anderen 
Bundesländern bei der Durchführung von Sportgroßveranstaltungen befinde. Vor 
diesem Hintergrund sei die Anerkennung von Aufwendungen für Repräsentati-
onsaufgaben ggf. ein bedeutender Aspekt, um das Sportland NRW wirkungsvoll 
präsentieren zu können.

Der LRH hält an seiner Auffassung fest, dass Repräsentationsausgaben vollstän-
dig von der Förderung auszuschließen sind, da diese nicht dem Zuwendungszweck 
entsprechen und darüber hinaus unwirtschaftlich sind. Soweit Bedienstete und 
Mitglieder des Sportlandkomitees aus Repräsentationsgründen an sportlichen 
Großveranstaltungen teilnehmen sollen, sind die erforderlichen Sachausgaben 
aus den dafür vorgesehenen Titeln der Hauptgruppe 5 zu leisten. Die Regelungen 
des Bundes können auf das Land übertragen werden. Denn der Bund befindet 
sich wie das Land bei der Bewerbung um sportliche Großveranstaltungen in einer 
starken Konkurrenzsituation mit anderen. 
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18.2.5	 Lizenzgebühren

Bei der Bemessung der Zuwendungen wurden Ausgaben für Lizenzgebühren 
oder ähnliche Zahlungen an internationale sowie nationale Verbände berück-
sichtigt. Diese betrugen bis zu 150.000 €. Einzelne ZE hatten mit den Verbänden 
bereits vor Beantragung der Zuwendung Verträge über die zum Teil wiederkeh-
rende Durchführung von Veranstaltungen geschlossen und darin die Zahlung von 
Lizenzgebühren vereinbart. Das Land hatte auf diese Vertragsverhandlungen kei-
nen Einfluss.

Die ZE erwarben mit den Zahlungen an die Verbände das Recht zur Durchführung 
der Veranstaltung. Weitere Gegenleistungen erbrachten die Verbände regelmä-
ßig nicht. Sie beteiligten sich grundsätzlich nicht an den Ausgaben.

Der LRH hat dies beanstandet, weil auch die Verbände ein wesentliches Interes-
se an der Durchführung der Veranstaltungen hatten. Er hat bemängelt, dass die 
derzeitige Förderpraxis sogar zu einer mittelbaren Förderung der Verbände führt. 
Grundsätzlich können Lizenzgebühren nur dann als förderungsfähig anerkannt 
werden, wenn sie im jeweiligen Einzelfall unabdingbare Voraussetzung für die 
Vergabe einer sportlichen Großveranstaltung sind, an der das Land ein erhebli-
ches Interesse hat. Außerdem muss sichergestellt sein, dass die Lizenzgebühren 
und übrigen Vertragsgestaltungen dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit entsprechen.

Das MFKJKS hat im Entwurf der Durchführungshinweise vorgesehen, dass Zah-
lungen wie Lizenzgebühren an Verbände förderfähig sein sollen. Hierzu sollen 
frühzeitig Abstimmungsgespräche mit den Antragstellern geführt werden.

Nach Auffassung des LRH sollte das Land entsprechend der Bundesregelung 
bereits vor Abgabe der Bewerbung um eine sportliche Großveranstaltung einge-
bunden werden. Es fehlen bisher Vorgaben zur Beteiligung der Verbände an den 
Ausgaben. Weiterhin hat das Ministerium bisher nicht geregelt, wie ein angemes-
sener Nutzen für das Land zu ermitteln ist. 

Nach Ansicht des MFKJKS ist die Übertragung der für den Bund geltenden För-
derrichtlinien auf das Land NRW nicht praktikabel. Die nationalen Verbände wür-
den sich bei den internationalen Verbänden um die Ausrichtung der Wettbewerbe 
bewerben. Erst nach der Vergabeentscheidung würden die konkreten Gespräche 
mit möglichen nationalen Partnern geführt. Das MFKJKS sieht die Einbindung 
des Landes zu diesem Zeitpunkt als frühzeitig und ausreichend an, da noch kei-
ne Förderentscheidung getroffen worden sei. Vorgaben zur Beteiligung der Ver-
bände an den Ausgaben hat es bisher nicht getroffen.

Der LRH hält die Übertragung der für den Bund geltenden Förderrichtlinien zumin-
dest dann für angezeigt, wenn der nationale Verband seinen Sitz in NRW hat und 
die Veranstaltung voraussichtlich in NRW durchgeführt wird. In diesen Fällen ist 
die Einbindung des Landes vor Abgabe der Bewerbung um eine sportliche Groß-
veranstaltung notwendig, da Zuwendungen nur für Vorhaben bewilligt werden 
dürfen, die noch nicht begonnen wurden. Als Beginn ist jeder Vertragsabschluss 
zu werten, sodass in den Fällen, in denen ZE bereits vor Antragstellung vertragli-
che Verpflichtungen eingegangen sind, eine Förderung ausgeschlossen ist.
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18.2.6	 Stundensätze

Teilweise lagen die von den BR in den Verwendungsnachweisen (VN) anerkann-
ten Stundensätze deutlich über den für die Leistungen üblichen Entgelten. Bei-
spielsweise wurde ein Stundensatz von 45 € für die Reinigung der Tribüne oder 
der Toiletten als zuwendungsfähig anerkannt.

Der LRH hat gebeten, künftig die abgerechneten Leistungen auf wirtschaftlichen 
und sparsamen Mitteleinsatz hin zu überprüfen.

Das MFKJKS beabsichtigt, den Forderungen des LRH zu entsprechen.

18.3	 Feststellungen zu einzelnen Maßnahmen

Die nachfolgenden Ausführungen sollen anhand von ausgewählten Musterfällen 
die festgestellten Mängel im bisherigen Förderverfahren verdeutlichen.

18.3.1	 Nicht berücksichtigte Einnahmen

Eine BR bewilligte einem Verband zur Durchführung einer internationalen 
Sportveranstaltung in den Jahren 2008 bis 2010 Zuwendungen von insgesamt 
68.000 € als Fehlbedarfsfinanzierung. Dieser hatte in seinen Förderanträgen da-
rauf hingewiesen, dass er von einem Mitorganisator der Veranstaltung für die 
Durchführung der Maßnahme jeweils 70.000 € erhalte, dieser Betrag sei jedoch 
laut Vertrag für andere Zwecke zu verwenden.

Der LRH hat beanstandet, dass diese Einnahmen bei der Bemessung der Zu-
wendungen nicht berücksichtigt worden sind. Die privatrechtliche Zweckbindung 
dieser Beträge war zuwendungsrechtlich unbeachtlich. Grundsätzlich erfolgt 
die Bemessung der zuwendungsfähigen Ausgaben nach Nr. 2.4 VV zu § 44 LHO 
auf Grundlage der voraussichtlichen Ist-Einnahmen und der voraussichtlichen 
Ist-Ausgaben des ZE, die der Maßnahme zuzurechnen sind. Somit hätten die 
Zuwendungen für die Jahre 2008 bis 2010 mangels Fehlbedarfs nicht bewilligt 
werden dürfen.

Das MFKJKS hat sich der Auffassung des LRH angeschlossen und zugesichert, 
dass künftig sämtliche mit der geförderten Maßnahme zusammenhängenden 
Einnahmen in die Bemessung der Zuwendung einfließen werden. 

18.3.2	 Fiktive Ausgaben

Eine BR bewilligte einer GmbH zur Ausrichtung einer Veranstaltung in deren 
Räumlichkeiten im Jahr 2009 eine Zuwendung von 50.000 € als Fehlbedarfs-
finanzierung. 

Der LRH hat beanstandet, dass die von der ZE abgerechneten Ausgaben von rd. 
139.000 € in so erheblichem Umfang kalkulatorische Kosten enthielten, dass 
ohne deren Berücksichtigung kein Fehlbedarf vorlag. Die ZE hatte sich Beträge, 
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die ein fremder Dritter für die Nutzung der Räumlichkeiten und weitere damit 
zusammenhängende Leistungen (z. B. Bereitstellung Technischer Dienst, Veran-
staltungstechnik) üblicherweise an sie hätte zahlen müssen, selbst fiktiv in Rech-
nung gestellt. Zuwendungsfähig sind jedoch ausschließlich Ist-Ausgaben.

Das MFKJKS hat mitgeteilt, dass für die Veranstaltung nur die Räumlichkeiten 
der ZE in Betracht kamen, die deshalb nicht für andere Veranstaltungen zur Ver-
fügung gestanden hätten. Insofern sei ein unter dem üblichen Marktpreis lie-
gender fiktiver Mietpreis zuwendungsfähig. Die übrigen Ausgaben seien zuwen-
dungsfähig, da eine Beauftragung von Fremdfirmen aufgrund von besonderen 
Anforderungen ausgeschlossen war. Eine Rückforderung der Zuwendung komme 
deshalb nicht in Betracht.

Der LRH hält an seiner Auffassung fest, dass die von der ZE abgerechneten fikti-
ven Ausgaben nach Nr. 2.4 VV zu § 44 LHO nicht zuwendungsfähig sind. Daher 
ist die Rückforderung der Zuwendung zu prüfen.

18.3.3	 Berücksichtigung projektfremder Ausgaben

Eine BR bewilligte einem Verein zur Durchführung einer dreitägigen internationa-
len Wassersportveranstaltung im Jahr 2010 eine Zuwendung von 30.000 € als 
Fehlbedarfsfinanzierung.

Die vom ZE im VN abgerechneten Ausgaben enthielten rd. 22.000 € allgemeine 
Vereinsausgaben. Der LRH hat beanstandet, dass auch unter Berücksichtigung 
einer ausreichenden Vor- und Nachbereitungszeit der geförderten Veranstaltung 
diese Ausgaben nicht zuwendungsfähig sind, und gebeten, die Zuwendung neu 
zu berechnen und überzahlte Beträge zurückzufordern.

Das MFKJKS hat mitgeteilt, der Förderzeitraum sei auf die Zeit vom 01.01. bis 
31.12.2010 festgesetzt worden. Ausgaben, die vor diesem Zeitraum entstanden 
seien, seien als nicht förderfähig zurückgefordert worden. 

Der LRH hat das MFKJKS darauf hingewiesen, dass der Bewilligungszeitraum 
mit Zuwendungsbescheid vom 02.06.2010 auf die Zeit vom 02.06.2010 bis 
31.12.2010 festgesetzt wurde. Im Übrigen sind Ausgaben unabhängig vom Bewil-
ligungszeitraum nur dann zuwendungsfähig, wenn sie der geförderten Maßnah-
me zuzurechnen sind. Er hält daher an seiner Auffassung fest, dass ein großer 
Teil der Ausgaben des ZE nicht zuwendungsfähig ist. 

18.3.4	 Vergabeverstöße

Eine BR hat in den Jahren 2008 und 2010 zwei internationale Mannschaftstur-
niere desselben Verbandes mit jeweils 125.000 € als Fehlbedarfsfinanzierung 
gefördert. Die Gesamtausgaben der Maßnahmen beliefen sich jeweils auf rd. 
900.000 €. Der Verband war verpflichtet, bei der Vergabe von Aufträgen die ver-
gaberechtlichen Vorschriften zu beachten. Durch diese Auflage sollte die wirt-
schaftliche und sparsame Verwendung der Landesmittel sichergestellt werden. 
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Der Verband hatte Aufträge für das Catering, die Anmietung einer Aluminium-
halle und von Zelten sowie der TV-Produktion von insgesamt rd. 434.000 € bzw. 
von rd. 234.000 € erteilt, ohne das jeweils geltende Vergaberecht zu beachten. 
Der ZE hatte die Aufträge freihändig vergeben, anstatt wie vorgeschrieben eine 
Öffentliche oder Beschränkte Ausschreibung durchzuführen. Auch war er seinen 
Dokumentationspflichten nicht nachgekommen. Diese schweren Vergabeverstö-
ße haben nach Auffassung des LRH zur Folge, dass die Zuwendungen für beide 
Maßnahmen vollständig zurückzufordern sind.

Für alle beanstandeten Vergaben hat der LRH die Auffassung des MFKJKS wider-
legt, dass in den vorliegenden Fällen  Ausnahmetatbestände für die Zulässigkeit 
von Freihändigen Vergaben vorgelegen hätten: 

Das Catering war aufgrund eines festgelegten Gastronomierechts am Veranstal-
tungsort vergeben worden. Der LRH hat anhand verschiedener Vertragsbestim-
mungen aufgezeigt, dass eine Ausschreibung der Cateringleistung zulässig war. 
Das MFKJKS hat sich bisher hiermit rechtlich nicht auseinandergesetzt.

Zur Begründung der Freihändigen Vergabe der Anmietung einer Aluminiumhalle 
und von Zelten sind erstmals in der letzten Stellungnahme des MFKJKS schwie-
rige Bodenverhältnisse des Veranstaltungsgeländes angeführt worden, nachdem 
diese weder aktenkundig noch im Rahmen der örtlichen Erhebungen vom ZE vor-
getragen worden waren. Bisher fehlt ein Nachweis der schwierigen Bodenverhält-
nisse, der im Übrigen allenfalls eine Beschränkte Ausschreibung und nicht die 
Freihändige Vergabe rechtfertigen würde.

Zu der TV-Produktion teilt das MFKJKS mit, dass es im besonderen Maße er-
forderlich gewesen sei, einen Anbieter zu finden, der Erfahrungen bei der Über-
tragung dieser Sportart habe. Der LRH hat darauf hingewiesen, dass in diesem 
Fall eine Beschränkte Ausschreibung durchzuführen gewesen wäre. Die formlose 
Einholung mehrerer Angebote genügt den Anforderungen an eine Beschränkte 
Ausschreibung nicht.

Zusammenfassend hält der LRH an seiner Auffassung fest, dass der ZE schwe-
re Vergabeverstöße begangen hat und die Zuwendungen für beide Maßnahmen 
vollständig zurückzufordern sind.

Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
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19	 Vergabe und Abrechnung von Beratungsleistungen beim  
	 Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Der Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen hat beim Landesbetrieb 
Straßenbau Nordrhein-Westfalen die Vergabe und Abrechnung von Auf-
trägen an Beratungsunternehmen über nichttechnische Beratungsleis-
tungen seit dessen Gründung im Jahre 2001 geprüft.

Bei der Prüfung stellte sich heraus, dass für zahlreiche Verträge wesent-
liche Unterlagen nicht vorlagen. Daher konnten die Gründe für Zahlungen 
nicht oder nicht substanziiert belegt werden. Nach einer eigenen Zusam-
menstellung zahlte der Landesbetrieb in der Zeit von 2001 bis 2011 hier-
für rund 4,8 Millionen €. Aufgrund der spärlich vorhandenen Unterlagen 
und der mangelhaften Leistungsbeschreibungen kann der LRH nicht ab-
schließend beurteilen, ob und in welchem Umfang die Beratungsergeb-
nisse von Nutzen und die Honorare gerechtfertigt waren. 

Zusätzlich erhielt ein Beratungsunternehmen ein Honorar für das Pro-
jekt „Umsetzung von Einsparpotenzialen aus einem optimierten Beschaf-
fungsmanagement“. Dieses Honorar bestand entsprechend der vertragli-
chen Vereinbarung zu einem erheblichen Teil aus einer erfolgsabhängigen 
Komponente. Die zu deren Berechnung erforderlichen Nachweise waren 
weitgehend weder vertragsgerecht erstellt noch nachvollziehbar.

Der Landesrechnungshof (LRH) hat im Jahre 2011 beim Landesbetrieb Stra-
ßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen.NRW) die Vergabe und Abrechnung der 
Verträge über nichttechnische Beratungsleistungen geprüft, die in erster Linie 
betriebswirtschaftliche Fragestellungen betrafen. Er hat die vorhandenen Unter-
lagen zu allen diesbezüglichen Verträgen seit der Gründung des Landesbetriebs 
im Jahre 2001 gesichtet. Seine Feststellungen hat er unter dem 11.07.2012 
Straßen.NRW übermittelt sowie dem Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtent-
wicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MBWSV) zur Kenntnis-
nahme übersandt.

19.1	 Vorlage von Beraterverträgen und Abrechnungsunterlagen

Grundlage für die Anforderung der Verträge war für den LRH eine Zusammenstel-
lung, die Straßen.NRW zur Vorbereitung der Beantwortung der Großen Anfragen 
29 (Drucksache <Drs.> 14/8595 vom 12.02.2009) und 30 (Drs. 14/8885 vom 
24.03.2009)75 an den Landtag Nordrhein-Westfalen für das damalige Ministe-
rium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen erstellt hatte.

Der LRH erbat die Vorlage der in der Zusammenstellung aufgeführten 37 Be-
ratungsverträge über nichttechnische Leistungen mit allen erforderlichen Aus-
schreibungsunterlagen, Dokumentationen, Rechnungen und rechnungsbegrün-
denden Unterlagen. Nach der Zusammenstellung des Landesbetriebs zahlte 
Straßen.NRW in der Zeit von 2001 bis 2011 hierfür insgesamt 4.760.532,60 €.

75	 Die jeweiligen Antworten haben die Drs.-Nummern 14/9479 (Große Anfrage 29) und 14/9480
 	 (Große Anfrage 30). Beide Antworten datieren vom 24.06.2009.
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Von den in Rede stehenden 37 Verträgen konnte Straßen.NRW 13 nicht vorlegen. 
Zwei der 24 vorhandenen Vertragstexte waren nicht, sieben lediglich von Stra-
ßen.NRW unterzeichnet. 

Die von den Unternehmen zu erbringenden Leistungen waren regelmäßig nicht 
ausreichend beschrieben. 18 der 24 Verträge waren standardisiert auf der Grund-
lage eines von Straßen.NRW vorgesehenen Musters nach dem Prinzip des „Mul-
tiple Choice-Verfahrens“ aufgebaut. So wurde etwa die „Art der Dienstleistungen“ 
aus acht vorgegebenen Möglichkeiten durch Ankreuzen ausgewählt. Die zu er-
bringenden Leistungen waren damit jeweils nur grob umrissen und konnten schon 
durch diese Art der Vertragsgestaltung nicht hinreichend dargestellt werden.

Komplette Vergabeunterlagen existierten bei Straßen.NRW nur in einem Fall, bei 
18 Verträgen fehlten alle Vergabeunterlagen.

Zu acht Verträgen legte Straßen.NRW die Abrechnungsunterlagen vor. Die Ab-
rechnungen mit zwölf Auftragnehmern fehlten. Bei 17 Verträgen waren wegen 
nicht eindeutiger Bezeichnungen auf den Zahlungsanweisungen die geleisteten 
Zahlungen nicht zuzuordnen.

Betragsmäßig waren von den Zahlungen, die in der Zeit von 2001 – 2011 an Be-
ratungsunternehmen geleistet wurden, lediglich 521.724,56 € eindeutig belegt 
und zuzuordnen, 1.922.195,04 € waren nicht belegt und 2.316.613,00 € waren 
nicht eindeutig mit den entsprechenden Verträgen in Verbindung zu bringen.

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur Notwendigkeit externer Beratung waren 
nicht gemäß § 7 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung (LHO) dokumentiert und Fest-
stellungen darüber, inwieweit eigene Fachleute zur Erledigung der beauftragten 
Arbeiten hätten eingesetzt werden können, waren nicht aktenkundig. Begleiten-
de und abschließende Erfolgskontrollen gemäß Nr. 2.2 der Verwaltungsvorschrif-
ten (VV) zu § 7 LHO konnte Straßen.NRW zu keinem der Verträge vorweisen. 
Straßen.NRW hat sich daher mit den erbrachten Leistungen nicht hinreichend 
auseinandergesetzt.

Aufgrund der spärlich vorhandenen Unterlagen und der mangelhaften Leistungsbe-
schreibungen kann der LRH nicht abschließend beurteilen, ob und in welchem Um-
fang die Beratungsergebnisse von Nutzen und die Honorare gerechtfertigt waren.

Der LRH hat Straßen.NRW aufgefordert, zukünftig sicherzustellen, dass die vor-
gesehenen Leistungen von Beratungsunternehmen und die damit angestreb-
ten Ziele ausreichend beschrieben werden, die erforderlichen Erfolgskontrollen 
durchgeführt und Zahlungen nachvollziehbar belegt werden.

19.2	 Beratungsvertrag zur Umsetzung von Einsparpotenzialen im Beschaffungs- 
	 management

19.2.1	 Vertragliche Vereinbarungen

Neben den 37 dargestellten Verträgen hat der LRH einen Beratungsvertrag zur 
Umsetzung von Einsparpotenzialen im Beschaffungsmanagement geprüft, der 
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nicht in der Zusammenstellung aufgeführt war, weil er erst nach deren Erstellung  
abgeschlossen worden war.

Auf der Basis einer im Vorfeld durchgeführten Potenzialanalyse zur Bezifferung 
von Einsparmöglichkeiten im Bereich der Beschaffung schrieb der Landesbetrieb 
Ende 2007 den Teilnahmewettbewerb für das Projekt Beschaffungsoptimierung 
europaweit aus. Im April 2009 wurde mit dem Beratungsunternehmen A als er-
folgreichem Bieter die „Vereinbarung zur Unterstützung des Landesbetriebes 
Straßen.NRW bei der Umsetzung des Projekts ‘Umsetzung von Einsparpotenzi-
alen aus einem optimierten Beschaffungsmanagement‘“ abgeschlossen. Darin 
war vorgesehen, das in der Potenzialanalyse ermittelte Einsparpotenzial i. H. v. 
mindestens 4,65 Mio. €76 innerhalb einer 18-monatigen Projektlaufzeit zu rea-
lisieren.

Der Beratungsvertrag gliederte sich in die Hauptleistungsbereiche „Optimierung 
der Beschaffungsorganisation“ und „Erzielung von Einsparungen“. 

Der Bereich „Optimierung der Beschaffungsorganisation“ beinhaltete unter an-
derem den Aufbau einer Vertragsdatenbank und die Optimierung der Warengrup-
penstruktur. Im Weiteren sollten von Seiten der Fa. A „Vorschläge zur Optimierung 
der IT-Systeme im Bereich Beschaffung, die Entwicklung von IT-Zielarchitekturen 
und Systemanforderungen einschließlich der Erstellung von Lastenheften, Sys-
temevaluierungen, IT-Lieferantenauswahl und -steuerung“ ausgearbeitet werden. 
Ebenso gehörte die „Entwicklung eines organisationsweiten Controllingkonzepts 
einschließlich Steuerindikatoren und -prozessen, dessen Vorstellung vor den 
Leitungsgremien, Einweisung von Mitarbeitern des Landesbetriebs in die vorge-
schlagene Steuerlogik und die Begleitung des ersten Berichtslaufs“ zum Leis-
tungsumfang.

Der zweite Hauptleistungsbereich „Erzielung von Einsparungen“ umfasste 

•	 die Durchführung einer erweiterten Bestandsaufnahme zur Validierung des 
zugrunde gelegten Einsparpotenzials und zur Identifizierung konkreter Ein-
sparhebel, 

•	 die Durchführung von Maßnahmen zur konkreten Hebung von Einsparpoten-
zialen, 

•	 die operative Unterstützung von Vergabeprozessen bei sämtlichen Waren-
gruppen,

•	 die Intensivierung der Wettbewerbssituation innerhalb von Lieferantenport-
folios auf der Grundlage vergaberechtlicher Vorgaben aus den Vergabe- und 
Vertragsordnungen für Leistungen und Bauleistungen und der Verdingungs-
ordnung für freiberufliche Leistungen sowie

•	 die Entwicklung von lieferantenspezifischen Verhandlungsstrategien und 
-konzeptionen, die erzielte Preis- und Konditionsoptimierungen über das Pro-
jektende hinaus gewährleisten.

76	 Dieser Betrag sowie alle Folgenden beinhalten – soweit nicht anders bezeichnet – nicht die ge- 
	 setzliche Umsatzsteuer.
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Das in der Potenzialanalyse ermittelte Einsparpotenzial i. H. v. mindestens 
4,65 Mio. € war die Grundlage für das aus drei Komponenten bestehende Hono-
rar. Die einzelnen Komponenten waren:

1.	 	ein Basishonorar i. H. v. 200.000 €,

2.	 	ein erfolgsabhängiges Festhonorar i. H. v. 650.000 €, das insoweit entstand, 
als ihm in gleicher Höhe Einsparungen entsprachen,

3.	 	ein prozentuales Erfolgshonorar (bei Einsparungen bis zu 4,65 Mio. € i. H. v. 
21,6 v. H. unter Anrechnung der Komponenten 1 und 2, oberhalb dieses Be-
trages von 30 v. H.).

Für Nebenkosten erhielt die Fa. A zusätzlich zu den Honorarbestandteilen eine 
Aufwandspauschale von 11 v. H. des geschuldeten Honorars.

Ab einer Einsparung von 850.000 € bis zu einer Summe von 3.935.185 € 
blieb aufgrund dieser Regelung die Höhe des Gesamthonorars bei konstant 
850.000 €77, im Fall einer Einsparung von 4,65 Mio. € hätte sich das entspre-
chende Honorar auf max. 1.004.400 € erhöht. 

Die Vereinbarung zwischen Straßen.NRW und der Fa. A regelte auch die Ermitt-
lung der honorarrelevanten realisierten Einsparungen. Diese berechneten sich 
aus der Differenz der Beschaffungskosten auf Basis der neuen Preise nach Re-
alisierung der Einsparvorschläge und den fiktiven Beschaffungskosten, die sich 
beim Bezug der gleichen Mengen auf der Grundlage der Preise aus den Vorgän-
gerverträgen ergeben hätten. 

Die Fa. A sollte zunächst für einzelne Maßnahmen Einsparnachweise bezogen 
auf einen Jahreszeitraum erstellen, die von Straßen.NRW zu genehmigen waren. 
Spätestens 15 Tage vor Ende der Projektlaufzeit sollte die Fa. A eine Gesamt-
einsparrechnung, gegliedert nach Beschaffungsbereichen, auf Basis aller in den 
Einsparnachweisen festgestellten Einsparungen fertigen. 

Nach Beendigung der 18-monatigen Projektlaufzeit im Oktober 2010 lagen Stra-
ßen.NRW Einsparnachweise i. H. v. mehr als 980.000 € sowie Grundlagendaten 
zur Erstellung weiterer Einsparnachweise i. H. v. rd. 220.000 € vor.

Im Zeitpunkt der örtlichen Erhebungen im dritten Quartal 2011 war weder die 
vertraglich vereinbarte Datenbank aufgebaut noch waren die Vorschläge zur Opti-
mierung der IT-Systeme ausgearbeitet. Lediglich der Aufbau eines Controllingsys-
tems hatte nach Aussage von Straßen.NRW begonnen.

Gleichwohl hatte Straßen.NRW, ohne dass eine Auseinandersetzung mit diesen 
Abweichungen in den Akten dokumentiert worden wäre, im November 2010 mit 
der Fa. A einen Ergänzungsvertrag geschlossen, in dem nicht nur eine Verlän-
gerung der Projektlaufzeit bis zum 15.06.2011 vereinbart wurde, sondern auch 
eine höhere Vergütung. Aufgrund der „längeren Bereitstellung der Beratungska-
pazitäten“ erhöhte sich das „erfolgsabhängige Festhonorar“ (Komponente 2) um 
300.000 € auf 950.000 €. Das Gesamthonorar lag nach dem Ergänzungsvertrag 
bei 1.150.000 €, war also höher als die nach dem Ursprungsvertrag bei Einspa-
rungen von 4,65 Mio. € maximal erreichbare Summe von 1.004.400 €. 

77	 3.935.185 € x 21,6 v. H. = rd. 850.000 €.
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Den Honorarbetrag zzgl. der Aufwandspauschale stellte die Fa. A. unter Abzug 
eines „Einbehalts wegen noch ausstehender IT-Leistungsgegenstände“ i. H. v. 
20.000 € Straßen.NRW in Rechnung. Unter Anrechnung bereits geleisteter An-
zahlungen hatte Straßen.NRW noch 202.000 € zzgl. Umsatzsteuer an die Fa. A. 
zu zahlen. Ob und wann die Summe angewiesen wurde, war den vorliegenden 
Unterlagen nicht zu entnehmen.

Die vertraglich festgelegte Gesamteinsparrechnung konnte Straßen.NRW bei 
den örtlichen Erhebungen nicht vorlegen. Vorgelegt wurden dem LRH – aller-
dings nur in Kopie – Einsparnachweise, die in der Summe einen Betrag von 
1.855.635 € erreichten. Nicht eindeutig feststellbar war, wer sie aufgestellt 
hatte. Von zehn Einsparnachweisen war nur einer von beiden Vertragsparteien 
unterzeichnet. Die Herleitung der Einsparschätzung fehlte in einem Fall; die 
Basisdaten zur Herleitung waren häufig nicht nachvollziehbar. Die Einspar-
schätzungen wurden auf der Basis fiktiver Vertragsverläufe erstellt; die tatsäch-
liche Vertragsentwicklung blieb unberücksichtigt. Für den LRH war auch nicht 
erkennbar, welche konkreten Einsparvorschläge die Fa. A gemacht hatte. Die 
aus den Begründungen zu den Einsparnachweisen zu entnehmenden allgemei-
nen Vorschläge – wie z. B. die Absenkung von Standards oder eine Freihändige 
Vergabe im Rahmen des Konjunkturpakets – waren weder Straßen.NRW unbe-
kannt noch innovativ.

Die Art der Honorargestaltung ermöglichte es der Fa. A, mit einem geringen Res-
sourceneinsatz sehr schnell ein hohes Honorar zu erreichen, welches sich nach 
dem Ursprungsvertrag bis zu Einsparungen i. H. v. 3.935.185 € nicht änderte 
und bis zur angestrebten Einsparung von 4,65 Mio. € nur noch um maximal 
154.400 € zzgl. Aufwandspauschale hätte steigen können. Schon bei Abschluss 
des Ergänzungsvertrages musste beiden Vertragsparteien klar sein, dass das 
dort vereinbarte zusätzliche Honorar von der Fa. A bereits verdient war. Durch 
eine solche Vertragsgestaltung wird ein Beratungsunternehmen sicherlich nicht 
motiviert, die Einsparmöglichkeiten in Gänze auszuloten.

Der LRH hat gebeten, die Gründe für den Abschluss des Ergänzungsvertrags 
darzulegen, das Beratungsunternehmen aufzufordern, als Grundlage der Abrech-
nung die Einsparnachweise nachvollziehbar und prüffähig vorzulegen sowie zu 
berichten, ob die ausstehenden IT-Leistungen zwischenzeitlich erbracht wurden 
und der Einbehalt ausgezahlt wurde.

19.2.2	 Beispiel für die Vertragsoptimierung: Beschaffung von Auftausalz

Der Beschaffungsvertrag für die Lieferung von Auftausalz für den Zeitraum 
01.11.2007 bis 31.10.2009 lief während des Zeitraums der Beratung durch 
die Fa. A aus. Auf der Grundlage dieser Beratung wurde der Nachfolgevertrag 
in einem Offenen Verfahren nach VOL/A europaweit ausgeschrieben. Die Aus-
schreibung umfasste den Salzbedarf von Straßen.NRW sowie den der diesem 
Vertrag angeschlossenen Städte und Kreise aus NRW für den Abrufzeitraum vom 
01.11.2009 bis zum 31.10.2011. Der Gesamtbedarf von Straßen.NRW war darin 
mit 185.000 t, der der angeschlossenen Gebietskörperschaften mit 100.000 t, 
zusammen also 285.000 t angegeben.
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Der Bezugsvertrag wurde mit dem erfolgreichen Bieter zum Tonnenpreis von  
49,20 € abgeschlossen. Vereinbart war dieser Preis für die Gesamtlaufzeit für eine 
maximale Liefermenge von 150 v. H. der ausgeschriebenen Menge (= 427.500 t). 
Nach den Regelungen des Vertrags konnte die durchschnittliche jährliche Liefer-
menge für Straßen.NRW und die Gebietskörperschaften in einem Jahr um 60 v. H. 
überschritten werden. Dieser Wert ergab 228.000 t (285.000 t / 2 x 160 v. H.). 

19.2.2.1	Berechnete Einsparung

Der Einsparnachweis für Auftausalz weist eine Einsparung i. H. v. 644.735 € aus. 
Zu deren Errechnung bildete die Fa. A einen Differenzpreis je Tonne zwischen 
altem und neuem Vertrag und multiplizierte diesen mit 124.425 t, der durch-
schnittlichen tatsächlichen jährlichen Liefermenge der Winter 1992/1993 bis 
2008/2009. Nach den Bestimmungen des Beratungsvertrages war Grundlage 
für die Berechnung der Einsparnachweise aber die vereinbarte jährliche Liefer-
menge des neuen Bezugsvertrages, also 185.000 t / 2 = 92.500 t.

Außerdem ist der angesetzte Differenzpreis nicht nachvollziehbar. Zu dessen Be-
rechnung ermittelte die Fa. A den durchschnittlichen tatsächlichen Bezugspreis 
aus dem alten Vertrag i. H. v. brutto 61,73 €. Darin enthalten war ein vertragsge-
mäßer Nettozuschlag von 2,00 € je Tonne, der fällig geworden war, weil die tat-
sächlich abgerufene Menge von der ausgeschriebenen Bedarfsmenge um mehr 
als 20 v. H. abgewichen war. Diesem Bezugspreis stellte die Fa. A den Bruttopreis 
aus dem neuen Vertrag i. H. v. 58,55 € gegenüber. Zu der Differenz i. H. v. 3,18 € 
wurde eine „vermiedene Preissteigerung“ von 2,00 € hinzugefügt. Insgesamt er-
gab sich eine Einspardifferenz i. H. v. 5,18 € je Tonne. Straßen.NRW konnte auf 
Nachfrage des LRH die so genannte „vermiedene Preissteigerung“ nicht erläutern. 

Nach Beurteilung des LRH kam Straßen.NRW seiner Verpflichtung nicht nach, 
den Einsparnachweis hinreichend auf Richtigkeit und Plausibilität zu prüfen. 
Zum einen ist nicht ersichtlich, auf welcher Grundlage die Fa. A die „vermiedene 
Preissteigerung“ veranschlagte. Sollte es sich um den im Altvertrag vereinbarten 
Zuschlag von 2,00 € handeln, war dieser bereits in der Berechnung des durch-
schnittlichen Tonnenpreises und somit in der ermittelten Einsparung von 3,18 € 
enthalten. Zum anderen hätte nach dem Vertrag der in der neuen Ausschreibung 
verwandte Wert von 92.500 t als Basis des Einsparnachweises dienen müssen. 

Der LRH hat gebeten, den Einsparnachweis entsprechend seiner Feststellungen 
zu korrigieren und die Auswirkungen auf das Gesamthonorar der Fa. A zu prüfen.

19.2.2.2	Vereinbarung über zusätzliche Salzlieferungen

Bedingt durch die aufeinanderfolgenden strengen Winter 2009/2010 und 
2010/2011 entstand ein insgesamt erhöhter Salzbedarf. In der Zeit vom 
01.11.2009 bis 31.10.2010 hatte der Salzlieferant bereits 271.500 t geliefert. 

Regelungen über Mehrmengen über die für die Gesamtlaufzeit vereinbarte 
maximale Liefermenge von 150 v. H. hinaus fehlten in dem Vertrag. Das be-
auftragte Unternehmen hatte insoweit kein Angebot abgegeben. Daher schloss 
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Straßen.NRW mit diesem am 20.01.2011 eine Zusatzvereinbarung ab, durch 
die die Liefermenge für Straßen.NRW sowie die Gebietskörperschaften um 
100.000 t aufgestockt wurden. Der Salzlieferant durfte diese Menge im Zeitraum 
bis zum 31.03.2011 nach seiner Wahl in unterschiedlicher, gegenüber den Fest-
legungen des Hauptvertrags schlechterer Qualität liefern. Straßen.NRW verpflich-
tete sich, die 100.000 t bis zum 31.03.2011 abzunehmen und mit 79,20 €/t zu 
vergüten. Dies entsprach im Vergleich zum bisher vereinbarten Tonnenpreis einer 
Nettopreissteigerung von 30,00 €/t.

Nach den Berechnungen des LRH ergibt sich ein neuer höherer durchschnitt-
licher Gesamtpreis i. H. v. 54,89 €/t. Dieser neue Preis bezieht sich auf die ab-
genommenen und vereinbarten Mengen (427.500 t) und die in der Zusatzver-
einbarung aufgeführte zusätzliche Abnahmemenge von 100.000 t. Damit ergab 
sich im Gegensatz zu der anfänglich errechneten Einsparung i. H. v. 5,18 €/t eine 
Verteuerung um 3,59 €/t. Ein Einsparnachweis mit diesem Wert hätte schon auf 
Basis der ausgeschriebenen Jahreslieferung von 92.500 t keine Einsparung, son-
dern eine Verteuerung um 332.075 € ausgewiesen.

Die zunächst ausgewiesene Einsparung ist auch das Ergebnis eines von Straßen.
NRW eingegangenen höheren Risikos. Im Altvertrag war ein fester Zuschlag von 
2,00 €/t für das Vertragsvolumen übersteigende Mehrmengen vereinbart. Nach 
dem neuen Vertrag musste Straßen.NRW nach Ausschöpfung der vereinbarten 
Mengen in einer ungünstigen Situation aufgrund zweier aufeinanderfolgender 
strenger Winter frei verhandeln und schlechtere Qualität zum Höchstpreis ein-
kaufen. Betriebswirtschaftlich betrachtet hätte dieses Risiko bei Aufstellung des 
Einsparnachweises monetär bewertet und berücksichtigt werden müssen. 

19.3	 Antwort des Ministeriums

Das MBWSV übernahm die Beantwortung der Prüfungsmitteilungen des LRH. Es 
teilte unter dem 30.11.2012 mit, dass der Landesbetrieb bereits im Jahr 2011 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -steigerung ergriffen habe. Ein im April 
2011 veröffentlichtes Beschaffungshandbuch lege Prozessabläufe, Kontrollen 
und Dokumentationen im Vergabeverfahren fest und sei verpflichtend von allen 
Stellen des Landesbetriebs einzuhalten. Darüber hinaus werde Straßen.NRW an-
gewiesen, bei der Rechnungslegung der Eigenmittel eine Überprüfung durch den 
Stab Revision vornehmen zu lassen. Ergebnisabhängig sollen weitere Maßnah-
men veranlasst werden, zu denen das Ministerium berichten will.

Das ausdrückliche Ziel des Projektes Beschaffungsoptimierung sei ein langfris-
tiger Nutzen. Straßen.NRW habe mit Unterstützung eines Beratungsunterneh-
mens die in einer Potenzialanalyse festgestellten möglichen Einsparungen bei 
den direkten Beschaffungsmaßnahmen in Millionenhöhe realisiert und darüber 
hinaus die Beschaffungsorganisation so entwickelt, dass die Einsparungen auch 
langfristig gewährleistet würden. Die Erstellung der Datenbank habe sich wäh-
rend des Projektverlaufs als nicht erforderlich herausgestellt; deshalb habe die 
Fa. A bereits die Rechnung um 20.000 € gekürzt.

Der Ergänzungsvertrag mit dem Beratungsunternehmen sei geschlossen wor-
den, um die ordentliche und wirkungsvolle Umsetzung der Organisationsoptimie-
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rung abzuschließen. Da der Umsetzungsprozess sich langwieriger gestaltete als 
ursprünglich angenommen, hätte es der Verlängerung des Vertrages bedurft.

Des Weiteren sei nach Stellungnahme von Straßen.NRW gegenüber dem Minis-
terium für die Berechnung des Einsparpotenzials nicht maßgeblich gewesen, ob 
eventuell ein konkreter Vorschlag der Fa. A zur Einsparung führte, sondern dass 
das gemeinsame Ergebnis unter „Steuerung von A diese erreichte“.

Zu den Einsparnachweisen bezüglich der Beschaffung von Auftausalz teilte das 
Ministerium lediglich mit, dass Straßen.NRW die Einsparrechnung unter Berück-
sichtigung der Basisdaten aktualisiert habe und sich eine neue jährliche Einspa-
rung i. H. v. 622.554 € ergebe. Auf die Bemerkungen des LRH ging das Ministeri-
um im Weiteren nicht näher ein; der aktualisierte Betrag ist nicht nachvollziehbar. 
Der LRH hat daher die Übersendung der aktualisierten Einsparrechnung erbeten.

Hinsichtlich der Frage einer möglichen Kürzung des Beratungshonorars trägt das 
Ministerium lediglich die Einschätzung von Straßen.NRW vor, vertraglich sei kei-
ne Kürzung vorzunehmen. Der LRH hat das Ministerium insoweit um eine detail-
lierte Begründung mit einer eigenen rechtlichen Wertung gebeten.

Der Schriftverkehr dauert an.
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20	 Förderung von Eisenbahnstrecken

Der Landesrechnungshof hat mit Landesmitteln geförderte Investitionen 
in das Schienennetz geprüft. Dabei hat er festgestellt, dass der Zuwen-
dungsempfänger, ein privates Eisenbahninfrastrukturunternehmen, Auf-
träge an eine Gleisbaufirma erteilt hatte, obwohl ein mit dieser Firma 
verbundenes Ingenieurbüro an der Planung und Ausschreibungsvorberei-
tung der Baumaßnahme beteiligt war. Im Vorfeld hatte die damalige Be-
willigungsbehörde aufgrund der ihr bekannten gesellschaftsrechtlichen 
und personellen Verflechtungen derartige Vergaben als förderschädlich 
bezeichnet. 

Der Landesrechnungshof sieht bei diesen Vergaben mehrere schwere Ver-
gabeverstöße und hat die Bewilligungsbehörde gebeten, die für diesen 
Auftrag abgerechneten Leistungen von der Förderung auszuschließen.

20.1	 Geförderte Vorhaben

Das Land förderte Investitionen eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens (im 
Folgenden Zuwendungsempfänger) zur Reaktivierung von vorhandenen, zum Teil 
bereits stillgelegten Eisenbahnstrecken sowie den Neubau einer Verbindungsstre-
cke. Für die beiden vom Landesrechnungshof (LRH) geprüften Fördermaßnahmen 
waren bei einem Fördersatz von 90 v. H. im Zeitpunkt der örtlichen Erhebungen 
Zuwendungen i. H. v. zusammen rd. 88,7  Mio. € bewilligt. Die Inbetriebnahme 
des ersten geförderten Streckenabschnittes fand im Jahre 2001 statt, die Verbin-
dungsstrecke wurde 2009 eröffnet. 

Nachfolgend werden beispielhaft Feststellungen des LRH zu zwei vom Zuwen-
dungsempfänger (ZE) vergebenen Bauaufträgen sowie die vom LRH geforderten 
Konsequenzen für die bewilligte Zuwendung dargestellt. 

20.2	 Verflechtungen

Die Gleisbaufirma A erbrachte zwischen 2004 und 2008 auf der Grundlage von 
zwei vom ZE erteilten Aufträgen Bauleistungen in einem Umfang von insgesamt 
rd. 3,745 Mio. €. 

Bis zum Jahre 2007 hatte der ZE für den Ausbau seiner Schienenstrecken ein 
Ingenieurbüro mit der Projektsteuerung, Planung, Ausschreibung, Vergabe und 
Überwachung der Bauvorhaben betraut. Alleiniger Gesellschafter des Ingenieur-
büros wie auch der Gleisbaufirma A ist eine Holding. Der Geschäftsführer des 
Ingenieurbüros war in dem Zeitraum der beschriebenen Auftragsvergaben gleich-
zeitig einer der Geschäftsführer der A. Auch andere Mitarbeiter aus der A-Gruppe 
waren wechselweise für das bauüberwachende Ingenieurbüro und die bauaus-
führende Firma A tätig.

Die organisatorischen, wirtschaftlichen und personellen Verflechtungen zwischen 
dem Ingenieurbüro und der A waren der Bewilligungsbehörde, zum damaligen 
Zeitpunkt war dies die Bezirksregierung (BR) Köln, bekannt. Daher hatte sie dem 
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ZE mit Schreiben vom 19.09.2003 als Verpflichtung aufgegeben, fördertechnisch 
zwischen Planung und Ausführung zu trennen: „Da die Firma … [das Ingenieur-
büro] bereits die Planung, die Betreuung des Vergabeverfahrens und die Auswahl 
der Bieter betrieben hat bzw. betreibt, könnten mit der Firma … verbundene Ge-
sellschaften zwar die Baumaßnahmen ausführen; allerdings entfällt damit für 
diese Teile eine wesentliche Voraussetzung für eine Förderung nach GVFG78 und 
LHO79 gemäß meinem Schreiben vom 19.03.2003.“ In diesem Schreiben hatte 
die BR Ausführungen zu Vergabefragen gemacht und dem ZE weiter mitgeteilt: 
„Selbstverständlich gilt auch bei Ihrem Vorhaben, dass eine Identität zwischen 
planender und ausführender Firma unzulässig ist. Dies ist entsprechend auch 
auf Beteiligungsgesellschaften anzuwenden.“ 

20.3	 Vergaben

20.3.1	 Erster Bauauftrag

Den Hauptauftrag für die Befahrbarmachung eines Streckenabschnitts hatte ur-
sprünglich das Unternehmen B erhalten. Nachdem dieses insolvent geworden 
war, kündigte der ZE den Vertrag und erteilte der Gleisbaufirma A den Auftrag 
über die dort noch zu erledigenden abschließenden Tiefbauarbeiten im Wege der 
Freihändigen Vergabe allerdings erst, nachdem er von der BR mit Schreiben vom 
01.07.2004 hierzu die Zustimmung als „einmalige Ausnahme“ erhalten hatte. 
Als Begründung für die Freihändige Vergabe hatte der ZE die BR über das Insol-
venzverfahren informiert und mitgeteilt, „Anfragen an größere regionale Firmen“ 
habe er „wegen der anstehenden Betriebsferien ausschließen“ müssen. A könne 
die Restarbeiten, die zügig vergeben werden müssten, zeitnah durchführen. Der 
Umfang der Restarbeiten war bei der Ausnahmegenehmigung zwar nicht festge-
legt, die BR hatte die Ausnahme jedoch auf die „Tiefbaurestarbeiten“ beschränkt. 

In einem Vermerk, den der ZE am 17.03.2005 zur Schlussrechnung von A i. H. v. 
982.572,30 € verfasste, bezifferte er die Gesamthöhe der Rechnungspositionen 
für aus dem Ursprungsauftrag der B noch offene Leistungen mit 611.270,83 €. 
Bei den restlichen Positionen i. H. v. 371.301,47 € bis zu dem Rechnungsbetrag 
von A habe „es sich um ‚neue‘ Leistungen zur Befahrbarmachung der Strecke“ 
gehandelt. 

Der LRH ist der Auffassung, dass die Überschreitung des Umfangs der Tiefbau-
restarbeiten, deren finanzieller Umfang nach den abschließenden Angaben des 
ZE 371.301,47 € betrug, einer nicht genehmigten Freihändigen Vergabe ent-
spricht. Dies ist als schwerer Vergabeverstoß zu werten. 

Das Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (FM) gibt seit 1987 
mit bis heute weitgehend gleichlautenden Runderlassen Regelungen für die 
Rückforderung von Zuwendungen wegen Nichtbeachtung der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Bauleistungen (VOB/A)80 und Vergabe- und Vertragsordnung für 
Leistungen (VOL/A)81 bekannt. Verstößt ein ZE gegen die ihm auferlegten Ver-
gabegrundsätze, indem er bei der Auftragsvergabe die sich aus der VOB/VOL 

78	 Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.
79	 Landeshaushaltsordnung.
80	 Bis 2002 Verdingungsordnung für Bauleistungen.
81	 Bis 2009 Verdingungsordnung für Leistungen.
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ergebenden besonderen Anforderungen nicht beachtet, kann die Bewilligungsbe-
hörde die Zuwendungen ganz oder teilweise zurückfordern. Der LRH hat aufgrund 
des schweren Vergabeverstoßes um die Anwendung des FM-Erlasses gebeten.

20.3.2	 Zweiter Bauauftrag

Durch bauliche Maßnahmen sollte ein vorhandener Streckenabschnitt für die 
Einbindung einer anschließend neu zu bauenden Verbindungsstrecke vorbereitet 
werden. Das Bauvorhaben der Neubaustrecke war mit einem Auftragswert von 
rd. 10,8 Mio. € geschätzt. In diesem Zusammenhang stellte der LRH bei der Aus-
schreibung und Vergabe dieses Auftrages mehrere schwere Vergabeverstöße fest.

20.3.2.1
Die Leistungen für „vorbereitende Maßnahmen zum Bau der Neubaustrecke, 
Lose 1 - 5“ wurden im März 2006 bundesweit öffentlich ausgeschrieben. Laut 
Vergabevermerk des ZE diente das Bauvorhaben dazu, einen vorhandenen Stre-
ckenabschnitt für die Einbindung der Neubaustrecke vorzubereiten. Auch in der 
Leistungsbeschreibung erläuterte der ZE, dass die durchzuführenden Baumaß-
nahmen in Vorbereitung des Baus der Neubaustrecke erfolgen müssten. Er führ-
te im Vergabevermerk aus, dass die Maßnahme mit dem in der Kostenschätzung 
festgestellten Volumen von rd. 2,75 Mio. € den EU-Schwellenwert von 5 Mio. € 
nicht überschreitet. 

Der die Vorbereitung der Ausschreibung beratend begleitende Rechtsanwalt wies 
in einer E-Mail darauf hin, dass in der Vergabebekanntmachung die Formulie-
rung „Ausbaustufe zur Reaktivierung des SPNV82“ geändert und durch „Bauliche 
Maßnahmen zur Verbesserung der Streckenkapazität“ ersetzt werden solle, um 
die Interpretation zu vermeiden, es könne sich um eine Teilmaßnahme innerhalb 
eines deutlich größeren Bauvorhabens oberhalb des Schwellenwertes handeln.

Nach den Feststellungen des LRH diente der Auftrag „vorbereitende Maßnahmen 
zum Bau der Neubaustrecke“ überwiegend der Einbindung der Neubaustrecke 
in die bereits unter Verkehr stehende Strecke; als Teil einer Gesamtbaumaßnah-
me war der Auftrag daher zusammen mit der Neubaustrecke in die Ermittlung 
des Schwellenwertes einzubeziehen. Der Auftrag war somit nach § 1b VOB/A (in 
der zum Zeitpunkt der Vergabe gültigen Fassung) europaweit auszuschreiben, 
da diese Vergabebestimmungen auch für alle einzelnen Aufträge mit einem ge-
schätzten Auftragswert von 1 Mio. € und mehr anzuwenden waren, sobald der 
Gesamtauftragswert der Baumaßnahme den Schwellenwert überschritt. Der LRH 
ist der Auffassung, dass der ZE mit der gewählten bundesweiten Öffentlichen 
Ausschreibung gegen das Gebot der EU-weiten Ausschreibung verstieß und wer-
tet dies gemäß Nr. 3.1 des FM-Erlasses als schweren Vergabeverstoß.

20.3.2.2	
Weiter hat der LRH beanstandet, dass die drei nach der Ausschreibung einge-
gangenen Angebote der Unternehmen A, Y und Z nicht gekennzeichnet waren. 
Nach § 22 VOB/A ist eine Kennzeichnung der Angebote in allen wesentlichen 
Teilen vorgeschrieben. Hierbei handelt es sich in der Regel um eine Lochung, um 
82	 Schienenpersonennahverkehr.
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den nachträglichen Austausch von Teilen des Angebotes auszuschließen. Eine 
fehlende Kennzeichnung ermöglicht die Manipulation von Angeboten, um einen 
bestimmten Bieter zu bevorzugen. Dies war bei dem vorliegenden Angebot der A, 
das Auffälligkeiten enthielt, nicht auszuschließen.

A hatte bei mehreren Positionen in zwei Losen die Mengen durch Verschieben der 
Kommastellen verringert, was laut Vergabevermerk auf eine fehlerhafte Übernah-
me zurückzuführen war. Da den Bewerbern im vorliegenden Fall das Leistungs-
verzeichnis auch als kompletter Datensatz in elektronischer Form zur Verfügung 
gestellt worden war und von ihnen, versehen mit Preisen, in elektronischer Form 
zurückgegeben wurde, ist für den LRH nicht nachvollziehbar, wie das Angebot von 
A in zwei Losen falsche Mengenangaben aufweisen konnte. 

Der in der Submissionsniederschrift festgehaltene Preis von A betrug insgesamt 
2.712.791,73 €. Die Nachrechnung des ZE unter Berücksichtigung der ausge-
schriebenen Mengen ergab eine korrigierte Summe von 3.105.760,78 €. Das 
Angebot von Z betrug 2.887.348,83 €. Nach der Einbeziehung von mehreren 
Nebenangeboten mit günstigeren Realisierungsmöglichkeiten erhielt A den Zu-
schlag mit einer Auftragssumme von 2.590.536,06 €. 

Die Ermöglichung von Manipulationen durch fehlende Kennzeichnung der Ange-
bote stellt aus der Sicht des LRH für sich schon einen schweren Vergabeverstoß 
dar, der die Anwendung des FM-Erlasses bedingt. Hinzu kommt, dass das An-
gebot von A wegen der in der Mengenreduzierung liegenden Abweichung vom 
Leistungsverzeichnis von der Wertung auszuschließen war.

20.3.2.3
Wie oben bereits dargestellt, bestand für den ZE die Verpflichtung, bei den ge-
förderten Maßnahmen zwischen Planung und Ausführung zu trennen. Im Ver-
gabevermerk, den die BR zur Kenntnis erhielt, erklärte der ZE, er habe als In-
vestor das Vergabeverfahren eigenständig durchgeführt. Tatsächlich war nach 
den Feststellungen des LRH jedoch auch das Ingenieurbüro in die Planung und 
Ausschreibung einbezogen. Die erste E-Mail, mit der der beratende Rechtsan-
walt am 15.03.2006 den Bekanntmachungstext für die Veröffentlichung der 
Ausschreibung übersandte, war an den Niederlassungsleiter des Ingenieurbüros 
gerichtet. Dessen Namenskürzel fand sich auch auf den der Ausschreibung bei-
liegenden Planunterlagen als Bearbeiter- bzw. Prüferkennzeichnung. Die E-Mail 
vom 24.03.2006, mit der der Rechtsanwalt noch Änderungen am Veröffentli-
chungstext vorschlug, war an ein Mitglied der Betriebsleitung des ZE gerichtet, 
eine Kopie der E-Mail ging jedoch auch an den Inhaber der Adresse „xxx.@A-
group.com“, der zu der Zeit sowohl Geschäftsführer von A als auch des Ingenieur-
büros war. Am 31.03.2006, dem Tag der Veröffentlichung der Ausschreibung im 
Bundesausschreibungsblatt, informierte der stellvertretende Betriebsleiter des 
ZE u. a. auch verschiedene Mitarbeiter des Ingenieurbüros in einer E-Mail über 
die Veröffentlichung. Er wies dabei darauf hin: „Bitte nicht mit ‚Ingenieurbüro‘ 
am Telefon melden, sondern ausschließlich ZE! Bei Versprechern existiert ein 
Gemeinschaftssekretariat Ingenieurbüro/ZE“.83 

83	 Das Ingenieurbüro hatte in zwei Städten Niederlassungen unter den gleichen Adressen ein- 
	 gerichtet, unter denen der ZE seinen Sitz bzw. seine Betriebsführung hat.
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Der ZE beteiligte Mitarbeiter des Ingenieurbüros, das mit A über die gemeinsa-
me Holding verbunden war, bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung des 
Verfahrens. Die Berücksichtigung der auf der entsprechenden Vergabe an A beru-
henden Ausgaben als zuwendungsfähig verstieß gegen die ausdrückliche Auflage 
der Bewilligungsbehörde. Zudem sieht der LRH in der Bevorzugung der A, die in 
der Information des Geschäftsführers vor der Veröffentlichung zu sehen ist, einen 
weiteren schweren Vergabeverstoß, der die Anwendung des FM-Erlasses bedingt.

20.4	 Fortgang des Verfahrens

Der LRH hat die PM vom 04.11.2010 der heute zuständigen Bewilligungsbehör-
de, dem Zweckverband Nahverkehr – SPNV & Infrastruktur – Rheinland (NVR) 
zur Stellungnahme und zur weiteren Veranlassung sowie dem damaligen Minis-
terium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nord-
rhein-Westfalen (MWEBWV) zur Kenntnis übersandt.

20.4.1
Das MWEBWV leitete dem LRH einen Erlass an den NVR als zuständige Bewilli-
gungsbehörde vom 08.02.2011 zu. Darin hat das Ministerium dem NVR mitge-
teilt, es werde aufgrund der gravierenden Prüfungsfeststellungen das Verfahren 
als fachvorgesetzte Stelle fachlich begleiten. Der NVR wurde u. a. nachdrücklich 
gebeten, zu den PM des LRH schnellstmöglich eine umfassende Stellungnahme 
an das Ministerium abzugeben, Schriftverkehre mit dem LRH und dem ZE sowie 
ggf. weiteren Beteiligten zur Kenntnisnahme vorzulegen, von künftigen Bewilli-
gungen für neue Maßnahmen an den ZE bis zur Klärung der im Raum stehen-
den Vorwürfe Abstand zu nehmen und ergänzend zu prüfen, ob weitere Akten 
vorgehalten würden, die noch nicht Gegenstand der LRH-Prüfung waren, deren 
Auswertung jedoch angezeigt sein könnte. 

20.4.2
Der NVR übersandte unter dem 21.07.2011 den ersten Teil einer Erwiderung des 
ZE, in der u. a. zu den beschriebenen Vergaben Stellung genommen wurde. Der 
NVR trat dabei bezüglich der Vergaben der Stellungnahme des ZE, der die Verga-
ben für rechtmäßig hält, vollinhaltlich bei. Der ZE hatte dabei die Wirksamkeit der 
Allgemeinen Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheids angegriffen, die 
Existenz eines schweren Vergabeverstoßes in Frage gestellt sowie die Auffassung 
vertreten, dass kein Schaden vorliege. Der NVR ergänzte die Stellungnahme des 
ZE lediglich dahingehend, dass die korrekte Anwendung vergaberechtlicher Vor-
schriften lange Zeit umstritten gewesen sei. Außerdem seien die Unternehmens-
verflechtungen der damaligen Bewilligungsbehörde bekannt gewesen.

Der LRH hat sich hierzu am 30.01.2012 geäußert. Er ist dabei den vorgebrach-
ten Argumenten bezüglich der beschriebenen Vergabeverstöße umfassend ent-
gegengetreten und sieht sich nicht veranlasst, von seinem Petitum abzurücken. 
Der LRH sieht sich in seiner Einschätzung auch durch die Stellungnahme des 
MWEBWV vom 16.10.2012 bestätigt. Das Ministerium hat weder Bedenken 
hinsichtlich der Wirksamkeit der Allgemeinen Nebenbestimmungen des Zuwen-
dungsbescheids noch teilt es die Auffassung des ZE, dass die Rückforderung 
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von Zuwendungen wegen schwerer Vergabeverstöße den Eintritt eines Schadens 
voraussetzt. Diese Stellungnahme hat das MWEBWV auch dem NVR mit der Bitte 
um Berücksichtigung mitgeteilt.

Am 12.04.2013 erhielt der LRH einen Bericht des NVR, datiert vom 25.02.2013, 
mit dem dieser eine Stellungnahme des ZE vorlegt, die nunmehr Äußerungen 
zu allen PM enthält. Der ZE wiederholt dabei wortgleich seine bereits vom LRH 
beantworteten Ausführungen bezüglich der Vergaben. Der neue Sachvortrag be-
zieht sich nicht auf die hier dargestellten Sachverhalte.

Der NVR selbst führt aus, bei den angesprochenen Sachverhalten seien Problem-
stellungen beim Ineinanderwirken von Landeshaushaltsvorschriften und europäi-
schem Vergaberecht thematisiert. Hierzu könne er keine eigene Bewertung durch-
führen, da er weder über eigenes fachkundiges Personal noch über Finanzmittel 
zur Einschaltung entsprechend erfahrener Anwaltskanzleien verfüge.

Der Schriftwechsel dauert an.
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21	 Schriftgutverwaltung/Dokumentenmanagement beim  
	 Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Die Prüfung durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Münster der 
Schriftgutverwaltung beziehungsweise des Dokumentenmanagements 
des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW hat ergeben, dass erhebliche 
Mängel bei der Registratur, Ablage und Aufbewahrung von in Papierform 
vorhandenen und elektronisch gespeicherten Dokumenten bestehen. 

Insbesondere wurde festgestellt, dass der Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb NRW keine Aktenverzeichnisse über Vorgänge führt, die sich in der 
laufenden Bearbeitung befinden. Bei elektronisch gespeicherten Doku-
menten ist aufgrund der Vielzahl der möglichen Ablageorte nicht sicher-
gestellt, dass zeitnah ein vollständiger Überblick über den in elektroni-
scher Form vorhandenen Bestand an Dokumenten zu einem bestimmten 
Geschäftsvorfall erlangt werden kann. Darüber hinaus ist weder die Zu-
sammenführung mit den vorhandenen Papierakten geregelt noch ist die 
Zuverlässigkeit und Integrität der gespeicherten Daten gewährleistet.

Die Prüfungsfeststellungen zeigen auf, dass der Bau- und Liegenschafts-
betrieb NRW gegen die von ihm selbst gesteckten Ziele verstößt, wonach 
Stand und Entwicklung der Vorgangsbearbeitung jederzeit aus den elekt-
ronisch oder in Papierform geführten Akten ersichtlich sein und ein orga-
nisationsübergreifendes, personenunabhängiges System zum Auffinden 
von Dokumenten vorgehalten werden müssen.	

Aufgrund dieser Mängel werden unter anderem die Grundsätze der Kor-
ruptionsprävention nicht eingehalten sowie die Überprüfbarkeit öffentli-
cher Vergaben und die Sicherung von Rechtsansprüchen gegenüber Drit-
ten beeinträchtigt.

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW hat den Feststellungen des 
Landesrechnungshofs grundsätzlich zugestimmt und will bis Anfang des 
Jahres 2014 vollständig zur elektronischen Bearbeitung von Vorgängen 
übergehen.

21.1	 Ausgangslage

Bei Einzelprüfungen von Baumaßnahmen hatte der Landesrechnungshof (LRH) 
in der Vergangenheit im Bereich des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW (BLB) 
wiederholt schwerwiegende Verstöße gegen die Grundsätze einer ordnungsge-
mäßen Schriftgutverwaltung festgestellt (z. B. Unterrichtung des Landtags nach 
§ 99 der Landeshaushaltsordnung über die Prüfung der Unterbringung des Lan-
desarchivs Nordrhein-Westfalen84). Die vorgefundenen Mängel stellen nicht nur 
einen Verstoß gegen die aus dem Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
herzuleitende Verpflichtung dar, dass der BLB sein Handeln bei der Verwaltung 
und Bewirtschaftung des Liegenschaftsvermögens sowie bei den Bauinvestitio-
nen des Landes u. a. wahrheitsgetreu und vollständig zu dokumentieren hat. Sie 
erschweren auch die Prüfungen der externen Finanzkontrolle.

84	 Landtagsvorlage Nr. 15/1015.
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Dies nahm der LRH zum Anlass, das Staatliche Rechnungsprüfungsamt (RPA) 
Münster 2012 mit der Prüfung der Schriftgutverwaltung bzw. des Dokumenten-
managements im Geschäftsbereich des BLB zu beauftragen.

21.2	 Wesentliche Prüfungsfeststellungen

Der BLB hat diverse eigene Regelungen für die Behandlung von elektronischen 
und in Papierform gehaltenen Dokumenten erlassen.85 Er sieht diese Regelun-
gen als „Voraussetzung, um den gesetzlichen und administrativen Anforderungen 
gerecht zu werden“. Als Ziele hat er dabei u. a. allgemein formuliert, dass „der 
Stand und die Entwicklung der Vorgangsbearbeitung jederzeit aus den elektro-
nisch oder in Papierform geführten Akten ersichtlich sein müssen“ und er über 
ein „organisationsübergreifendes, personenunabhängiges System zum Auffin-
den von Dokumenten“ verfügen muss.

Damit hat der BLB – neben bestehenden spezialgesetzlichen Regelungen86 – ei-
gene, sich schon aus dem Rechtsstaatsprinzip ergebende allgemeine Grundsätze 
an eine ordnungsgemäße Schriftgutverwaltung aufgestellt. Danach sind Verwal-
tungsvorgänge transparent, nachvollziehbar, wahrheitsgetreu und vollständig zu 
dokumentieren. Zu jedem Zeitpunkt müssen aus den Akten unabhängig davon, 
ob sie papiergebunden oder elektronisch geführt werden, Stand und Hergang 
der bisherigen Bearbeitung eines Vorgangs vollständig und bearbeiterunabhän-
gig ersichtlich sein. Einzelne Dokumente müssen zweifelsfrei identifizierbar und 
jederzeit auffindbar sein sowie mit übrigen Dokumenten desselben Vorgangs ein-
deutig in Beziehung gesetzt werden können.87

Die Prüfung des RPA Münster hat verschiedene Verstöße gegen diese Grund-
sätze aufgezeigt. 

21.2.1	 Registratur/Archivierung von Papierakten

Der BLB führt keine Aktenverzeichnisse über Papierakten und Vorgänge, die sich 
in der Bearbeitung befinden. Existenz, Umfang, Inhalt und Standort dieser Akten-
bestände sind meist nur der Sachbearbeitung bekannt, bei der die Akten in der 
Regel aufbewahrt werden. Wichtige sachlogische, beschreibende und technische 
Informationen für das Auffinden von Akten (z. B.: Standort, Inhaltsbeschreibung, 
Geschäfts- und Aktenzeichen) werden erst dokumentiert, wenn die Akten zum 
Abschluss einem der Zentralarchive übergeben werden. 

Die in den Niederlassungen des BLB eingerichteten Zentralarchive für die Lang-
zeitarchivierung werden von den einzelnen Organisationseinheiten des BLB nicht 
oder nur unzureichend in Anspruch genommen. Zudem bestehen bei nahezu 
allen Niederlassungen erhebliche Rückstände bei der geordneten Überführung 
abgeschlossener Akten in die Langzeitarchivierung.

85	 Geschäftsordnung der BLB-Zentrale und der Niederlassungen, Abschnitt V.; BLB-Weisung
 	 (Nr. 94) v. 26.09.2005 – Anweisung zur Behandlung von Dokumenten –; BLB-Weisung 
	 (Nr. 143) v. 27.04.2011 – Aktenplan/Aktenzeichen im BLB –.
86	 Handelsgesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Abgabenordnung, Gesetz gegen Wettbe- 
	 werbsbeschränkungen.
87	 Siehe auch Antwort der Landesregierung vom 27.02.2012 auf die Kleine Anfrage 1455, Land- 
	 tagsdrucksache 15/4153.
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Die Geschäfts- und Aktenzeichen der archivierten Akten sind häufig unvollständig 
und nicht plausibel. In den Nachweisen über die Archivakten fehlen teilweise An-
gaben zum Akteninhalt oder zur Aufbewahrungsdauer.

Durch diese Praxis wird die Auffindbarkeit von aktuellen und archivierten Akten 
und Dokumenten und deren Benutzbarkeit erheblich beeinträchtigt.

21.2.2	 Nachweis von elektronischen Dokumenten und E-Mails

Der BLB praktiziert die so genannte Hybridaktenführung, bei der parallel zur 
klassischen Papierakte auch eine elektronische Akte geführt wird. Dabei können 
sich geschäftsrelevante Informationen entweder in der Papierakte und/oder im 
Dateisystem (File-System) befinden. Es gibt im BLB keine Weisungen, ob und in 
welchen Fällen elektronische Dokumente auszudrucken und zur Papierakte zu 
nehmen sind bzw. umgekehrt, ob und in welchen Fällen Papiervorgänge zu digi-
talisieren sind. Damit ist nicht sichergestellt, dass eine der beiden Ablageformen 
sämtliche Dokumente eines Vorgangs beinhaltet. Häufig ist nur der Sachbear-
beitung, entsprechendes Erinnerungsvermögen vorausgesetzt, bekannt, welche 
elektronischen Informationen zur Vollständigkeit zusätzlich zur Papierakte her-
angezogen werden müssen (und umgekehrt) und wo diese Dokumente gespei-
chert sind.

Im BLB fehlen ferner Weisungen dazu, welche Akte die „verbindliche Akte“ sein 
soll, d. h. welches System (Papierakte oder elektronische Akte) für den Nachweis 
der geschäftsrelevanten Vorgänge führend sein soll.

Die Speicherung von Daten in den bis zu 300 verschiedenen virtuellen Lauf-
werken des eingerichteten Dateisystems erfolgt – entgegen den bestehenden 
Weisungen des BLB – überwiegend nicht nach dem Aktenplan, sondern auf der 
Grundlage individueller, abteilungsintern oder niederlassungsintern festgelegter 
Laufwerks- und Ordnerstrukturen. Aufgrund einer Vielzahl möglicher Ablageorte 
(z. B. in Outlook oder im Home-Laufwerk der Bediensteten, im Gruppenlaufwerk 
der Abteilung, in SAP oder in fachspezifischen Anwendungen) und mangels ei-
nes einheitlichen Ablagesystems ist selbst für die zuständige Sachbearbeitung 
nicht sichergestellt, dass alle zu einem Vorgang gehörenden Informationen zeit-
nah aufgefunden und für die Erkennbarkeit des Sach- und Bearbeitungszusam-
menhangs zusammengeführt werden können. Zudem können sich befugte Dritte 
nicht zeitnah und ohne vorherige Einweisung einen vollständigen Überblick über 
den in elektronischer Form vorliegenden Bestand an Dokumenten zu einem be-
stimmten Geschäftsvorgang verschaffen.

Aufgrund der bestehenden Rechtestruktur in dem gemeinsam von den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern des BLB genutzten Dateisystem ist die Integrität 
im Sinne einer dauerhaft nachvollziehbaren Bearbeitung und Authentizität des 
gespeicherten Schriftgutes nicht gewährleistet, da die Dateien ohne Erkennbar-
keit durch die Sachbearbeitung oder durch Dritte nachträglich geändert werden 
können. Die Speicherung in den Laufwerken ist aus diesem Grund in der bisher 
geübten Praxis nicht revisionssicher.
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21.2.3	 Archivierung von elektronischen Dokumenten

Für die Archivierung elektronischer Dokumente führte der BLB im Jahr 2010 ein 
elektronisches Dokumentenmanagementsystem ein. Eine Prüfung der Vollstän-
digkeit und Plausibilität der Angaben, die im System zur Zuordnung und Beschrei-
bung der Dokumente zwecks Sicherstellung der Wiederauffindbarkeit hinterlegt 
werden müssen (Klassifizierungsdaten), hat zu dem Ergebnis geführt, dass bei 
etwa einem Drittel der Datensätze, welche seit der Einführung des Systems ge-
speichert wurden, die zur Identifizierung nach dem Aktenplan erforderlichen An-
gaben ganz oder teilweise fehlen.

Die Möglichkeit, elektronisch im Dokumentenmanagementsystem archivierte 
E-Mails mit bestimmten Objekten (z. B. einem Gebäude oder Grundstück) zu 
verknüpfen, wird in der Praxis nicht hinreichend genutzt. Bei einzeln abgelegten 
E-Mails erschwert das Fehlen dieser Verknüpfung für befugte Dritte ein Erkennen 
des Sach- und Bearbeitungszusammenhangs, in welchem die E-Mails verfasst 
wurden. 

21.3	 Bewertung durch den Landesrechnungshof

Die Prüfungsfeststellungen des RPA Münster zeigen auf, dass der BLB nicht nur 
gegen den in seiner Geschäftsordnung festgelegten Grundsatz verstößt, dass der 
Stand und die Entwicklung der Vorgangsbearbeitung jederzeit aus den elektro-
nisch oder in Papierform geführten Akten ersichtlich sein müssen. Er handelt 
auch seinem selbst gesteckten Ziel eines organisationsübergreifenden, perso-
nenunabhängigen Systems zum Auffinden von Dokumenten zuwider.

Im Rahmen seiner Tätigkeit als Bauherr und Vermieter von Landesliegenschaften 
trifft der BLB zum Teil bedeutende und mit erheblichen finanziellen Auswirkun-
gen für das Land verbundene Entscheidungen. Die Dokumentation der diesen 
Entscheidungen zugrunde liegenden Vorgänge dient im Bereich des Bauens und 
der Liegenschaftsverwaltung in hohem Maße der Vermeidung von Korruption. Zu-
dem unterliegt der BLB als Sondervermögen des Landes NRW uneingeschränkt 
dem öffentlichen Vergaberecht und damit der gerichtlichen Überprüfung seiner 
Vergaben. Weiterhin werden bei Baumaßnahmen durch eine geordnete Doku-
mentation die Rechtsansprüche des BLB gegen Dritte gesichert. 

Letztlich besteht für die Entscheidungsträger des Landes NRW ein besonderes 
Interesse an einer nachvollziehbaren Dokumentation des Handelns des BLB, da 
die Landesregierung, vertreten durch das Finanzministerium, gemäß § 4 des Ge-
setzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
des Landes Nordrhein-Westfalen“ dem Landtag gegenüber jederzeit und umfas-
send rechenschaftspflichtig ist.

Aus diesen Gründen hat der LRH mit Prüfungsmitteilungen vom 11.12.2012 den 
BLB um Stellungnahme gebeten, wie und mit welchen Maßnahmen dieser die 
festgestellten Defizite zu beheben gedenkt.
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21.4	 Stellungnahme des Bau- und Liegenschaftsbetriebes

Der BLB hat in seiner Stellungnahme vom 07.03.2013 den Feststellungen des 
LRH grundsätzlich zugestimmt. Er verfolge das Ziel, bis Anfang 2014 vollständig 
zur elektronischen Bearbeitung von Vorgängen überzugehen. Für die Übergangs-
zeit lehne er aber die Einrichtung zentraler Registraturen zur Nachweisung der 
laufenden Akten ab, da die dafür benötigten Personalkapazitäten nicht zur Ver-
fügung stünden. Er gehe davon aus, dass zukünftig mit der Nutzung des elekt-
ronischen Dokumentenmanagementsystems die festgestellten Mängel behoben 
werden können. Entsprechende Weisungen würden erarbeitet.

Zudem hat der BLB zugesagt, die bestehenden Archivierungsrückstände, die er 
selbst mit etwa 75.400 Akten beziffert, ab September dieses Jahres aufzuarbei-
ten. Die dazu verwendete Datenbank soll bis dahin optimiert und die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sollen bedarfsgerecht geschult bzw. eingewiesen werden. 
Weiter sollen künftig vor einer Überführung von Akten in die Langzeitarchivierung 
durch die Archivkräfte Plausibilitätskontrollen dahingehend vorgenommen wer-
den, ob durch die Sachbearbeitung schlüssige Aktenzeichen vergeben und Auf-
bewahrungsfristen vermerkt wurden.

21.5	 Antwort des Landesrechnungshofs

In seiner Folgeentscheidung vom 22.04.2013 hat der LRH darauf hingewiesen, 
dass er nicht die Einrichtung zentraler Registraturen, sondern eine – ggf. zentral 
abrufbare – Erfassung des Bestandes an laufenden Vorgängen gefordert hat, 
die er für eine ordnungsgemäße Schriftgutverwaltung als zwingend notwendig er-
achtet. Er hat dazu den Vorschlag des BLB aufgegriffen und um Prüfung gebeten, 
ob künftig ein Nachweis der dezentral verwalteten laufenden Akten nebst Anga-
be des Standorts im elektronischen Dokumentenmanagementsystem realisiert 
werden kann. Im Übrigen hat der LRH die vom BLB für die Zukunft zugesagten 
Maßnahmen begrüßt.

Der Schriftwechsel dauert an.
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22	 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Der Landesrechnungshof hat bei fünf Finanzämtern die Bearbeitungs-
qualität von erstmals erklärten Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung bebauter Grundstücke geprüft.

Diese Einkünfte enthalten im Erstjahr ein erhebliches Fehlerpotenzial 
und erfordern von den Finanzämtern im Hinblick auf die auch in späteren 
Jahren gegebenen Auswirkungen in der Regel eine erhöhte Sachverhalts-
aufklärung.

Die vom Landesrechnungshof festgestellte durchschnittliche Beanstan-
dungsquote in diesem Bereich von rund 47 vom Hundert erfordert eine 
wesentliche Steigerung der Bearbeitungsqualität. 

Der Landesrechnungshof hat dem Finanzministerium Vorschläge zur Ver-
besserung der Bearbeitungsqualität unterbreitet, denen das Finanzmi-
nisterium zugestimmt hat.

22.1	 Ausgangslage

Der Einkommensteuer unterliegen nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 Einkommensteuerge-
setz (EStG) die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 EStG). Diese 
Einkünfte ergeben sich aus dem Überschuss der Einnahmen über die Werbungs-
kosten.

Der Steuererklärung ist für jedes vermietete Objekt eine Anlage V beizufügen. Auf 
dieser Anlage sind die für die Besteuerung maßgebenden Angaben detailliert zu 
vorgegebenen Kennzahlen einzutragen. 

Zum Überblick über die Vermietungsobjekte eines Steuerfalles führen die Fest-
setzungsfinanzämter eine elektronische Grundstücksübersicht, den so genann-
ten Dauertatbestand 1. In dieser Übersicht können umfassende Detailinformati-
onen zum jeweiligen Objekt gespeichert werden.

Das maschinelle Risikomanagement für die Einkommensteuer greift auf die Da-
ten des Dauertatbestands 1 und der Anlage V zu. Das Risikomanagementsystem 
stellt u. a. Vergleiche mit dem Vorjahr an und führt Abgleiche mit dem Dauertat-
bestand 1 durch, damit prüfungsbedürftige Sachverhalte mit Hilfe von Hinweisen 
aufgegriffen werden können.

Im Bereich der Oberfinanzdirektion Rheinland wurde für alle Finanzämter ein 
Prüffeld zur Besteuerung erstmals erklärter Vermietungseinkünfte für mindes-
tens anderthalb Jahre bis zur zweiten Jahreshälfte 2008 geschaffen. Für die er-
forderliche intensive Prüfung dieser Thematik waren die notwendigen Unterlagen 
anzufordern.

Zur Unterstützung der Prüffeldbearbeitung wurden den Finanzämtern Arbeitsun-
terlagen über das Intranet der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellt. Zudem 
wurde als weitere Bearbeitungshilfe eine Checkliste eingeführt, die konkret zu prü-
fende Sachverhalte einschließlich der dazugehörigen Prüfungsschritte aufführt.
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Die Oberfinanzdirektion Münster legte in ihrem Zuständigkeitsbereich für Vermie-
tungs- und Verpachtungseinkünfte des Erstjahres kein zentrales Prüffeld fest. Ei-
nige Finanzämter bestimmten das Thema jedoch dezentral als Prüffeld.

22.2	 Prüfungsansatz

Bei Einkünften aus erstmals erklärten Vermietungs- und Verpachtungsobjekten 
können die Bearbeitungshilfen des maschinellen Risikomanagements der Fi-
nanzverwaltung nicht greifen. Bei diesen Objekten, die von den Steuerpflichtigen 
erworben bzw. hergestellt wurden oder bei denen eine erstmalige Vermietung 
nach einer Nutzungsänderung erfolgte, liegen keine Vorjahreswerte vor. Im Dau-
ertatbestand 1 sind  zudem regelmäßig keine Angaben gespeichert. Aus diesem 
Grund und wegen der Bedeutung der angesetzten Besteuerungsgrundlagen auch 
für die künftigen Jahre wird bei der Bearbeitung der Einkommensteuererklärun-
gen programmgesteuert ein Hinweis ausgegeben, der auf eine erforderliche 
vollumfängliche Prüfung der Angaben in der Anlage V hinweist.

Die Qualität der Bearbeitung hat der Landesrechnungshof (LRH) zum Gegen-
stand seiner Prüfung gemacht.

22.3	 Prüfungsdurchführung

Der LRH hat bei fünf Finanzämtern erstmalige Vermietungseinkünfte von 1.105 
bebauten Grundstücken geprüft. Dabei handelte es sich um Fälle aus den Veran-
lagungszeiträumen 2007 bis 2010, in denen die Bemessungsgrundlage für die 
Gebäudeabschreibung in der Regel mehr als 100.000 € betrug.

Bei den drei geprüften Finanzämtern aus der Oberfinanzdirektion Rheinland un-
terlagen erstmalige Vermietungseinkünfte zumindest bis zur zweiten Jahreshälf-
te 2008 der Prüffeldbearbeitung. Bei den beiden im Bereich der Oberfinanzdirek-
tion Münster geprüften Finanzämtern waren die Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung nicht Gegenstand eines Prüffeldes.

 
22.4	 Ergebnis der Prüfung

Der LRH hat bei 521 der 1.105 überprüften Vermietungsobjekte Bearbeitungs-
mängel festgestellt. Die durchschnittliche Beanstandungsquote beträgt somit rd. 
47 v. H.

Konnte anhand der vorliegenden Unterlagen zweifelsfrei eine fehlerhafte Ermitt-
lung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung festgestellt werden, wurde 
die Höhe der unzutreffend angesetzten Einkünfte festgehalten. Bei den Gebäu-
deabschreibungen erfolgte eine gesonderte Erfassung der nicht korrekt ermit-
telten Bemessungsgrundlage. Steuerbeträge wurden nicht berechnet, da in den 
überwiegend bestandskräftig veranlagten Fällen regelmäßig keine Änderungs-
möglichkeit gegeben war.

In vielen Fällen war eine abschließende Beurteilung des zu prüfenden Sachver-
halts aufgrund fehlender Unterlagen oder Bearbeitungsvermerke nicht möglich. 
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Soweit nach der Aktenlage bzw. durch eingeholte Informationen Grund zur An-
nahme bestand, dass die Besteuerungsgrundlagen fehlerhaft angesetzt worden 
waren, wurden die Auswirkungen auf die Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung vorsichtig geschätzt und als Risikobeträge dargestellt. War eine seriöse 
Schätzung eines Risikobetrages nicht möglich, wurde kein Ergebnis erfasst. Dies 
galt beispielsweise für die Folgen einer nicht aufgeklärten Finanzierung eines 
Grundstückserwerbs.

Zu den als Werbungskosten berücksichtigten Gebäudeabschreibungen ergaben 
die Beanstandungen des LRH zu hoch angesetzte Bemessungsgrundlagen von 
rd. 6,1 Mio. €. Darüber hinaus wurden Abschreibungsbemessungsgrundlagen 
von rd. 9 Mio. € als Risikobeträge festgehalten.

Die zu niedrig angesetzten Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung beliefen 
sich auf rd. 2,3 Mio. €. Weiter wurden Risikobeträge von rd. 3 Mio. € festge-
stellt.

22.5	 Prüfungsfeststellungen zu erstmaligen Vermietungseinkünften

Die 521 vom LRH beanstandeten Vermietungsobjekte wiesen insgesamt 821 
Bearbeitungsmängel auf. Da bei einigen Objekten mehrere Mängel gleichzeitig 
vorlagen, ist die Anzahl der Mängel höher als die Zahl der beanstandeten Vermie-
tungsobjekte.

Die wesentlichen Beanstandungen betrafen den Komplex der Anschaffung einer 
Immobilie, wobei die Kaufpreisaufteilung, die anschaffungsnahen Herstellungs-
kosten und die Finanzierung im Mittelpunkt standen. Zudem wurden Feststellun-
gen im Bereich der Einnahmen und zur Nutzung von im Finanzamt vorhandenen 
Daten getroffen.

22.5.1	 Mängel bei Gebäudeabschreibungen

Der LRH hat festgestellt, dass die Finanzämter bei 267 angeschafften Immobilien 
die Aufteilung des Kaufpreises auf das Gebäude und den nicht als Werbungskos-
ten abschreibbaren Grund- und Bodenanteil nicht ausreichend überprüft haben. 

Schwerpunkt der Bearbeitungsmängel war der von den Steuerpflichtigen erklär-
te Bodenwertanteil. Vielfach wurden für die Kaufpreisaufteilung nur pauschale 
Bodenwertanteile erklärt. Diese Werte von oftmals lediglich bis zu 20 v. H. des 
Kaufpreises lagen häufig deutlich unter dem tatsächlichen Wert des Grund und 
Bodens und wurden von den Finanzämtern in der Regel unkritisch übernommen. 
Darüber hinaus gab es Fälle, in denen gar kein Grund- und Bodenwertanteil er-
klärt und dies vom Finanzamt ebenfalls nicht korrigiert wurde. 

Die für die Kaufpreisaufteilung entscheidende Ausgangsgröße ist der Bodenwert. 
Die Finanzämter haben für in NRW belegene Objekte die Möglichkeit, über das 
landesweite Auskunftssystem für Bodenrichtwerte die Werte der letzten fünf Jah-
re einzusehen. Diese Richtwerte und die Grundstücksgröße stellen geeignete 
Anhaltspunkte für die Überprüfung der erklärten Bodenwerte dar. Für Objekte 
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außerhalb NRWs können Bodenrichtwerte beim jeweiligen Lagefinanzamt erfragt 
oder über das Internet ermittelt werden.

Der LRH hat in den geprüften Steuerfällen festgestellt, dass im Bereich der Kauf-
preisaufteilung die Bemessungsgrundlagen für die Gebäudeabschreibungen um 
rd. 5,1 Mio. € zu hoch angesetzt wurden. Zusätzlich wurden Risikobeträge von rd. 
6,7 Mio. € ermittelt.

Zwischen den Finanzämtern, die Vermietungs- und Verpachtungsobjekte zumin-
dest zeitweise als Prüffeld bearbeitet hatten, und den Finanzämtern ohne Prüf-
feldbearbeitung waren bei den vorgenommenen Kaufpreisaufteilungen deutliche 
Bearbeitungsunterschiede festzustellen. So wurden durch die Prüffeldarbeit bei 
bis zu 45 v. H. der erstmaligen Vermietungsobjekte die Kaufpreisaufteilungen 
mit einem durchschnittlichen Ergebnis von rd. 71.000 € korrigiert. Die Finanz-
ämter ohne Prüffeldbearbeitung nahmen hingegen lediglich bei rd. 13 v. H. der 
Immobilien Richtigstellungen mit einer verminderten Bemessungsgrundlage für 
die Gebäudeabschreibungen von durchschnittlich 34.000 € vor.

22.5.2	 Anschaffungsnahe Herstellungskosten

Zu den Herstellungskosten eines Gebäudes gehören nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG 
Aufwendungen für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die inner-
halb von drei Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden, 
wenn die Aufwendungen ohne Umsatzsteuer 15 v. H. der Anschaffungskosten 
des Gebäudes übersteigen. Jährlich anfallende Erhaltungsarbeiten und Schön-
heitsreparaturen gehören nicht zu diesen Maßnahmen.

Solange die Instandsetzungs- und Modernisierungsaufwendungen die Grenze 
von 15 v. H. noch nicht überschritten haben, sind die Finanzämter gehalten, in-
nerhalb des Zeitraums von drei Jahren das Vorliegen von anschaffungsnahen 
Herstellungskosten zu überwachen. 

Die örtlichen Erhebungen des LRH zeigten, dass die Steuerpflichtigen in den ers-
ten drei Jahren nach der Anschaffung des Vermietungsobjekts die angefallenen 
Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen regelmä-
ßig als sofort abzugsfähige Werbungskosten geltend machten. Die Finanzämter 
haben jedoch nur in wenigen Fällen überwacht, ob die erklärten Instandhaltungs- 
und Modernisierungsaufwendungen die Grenze von 15 v. H. überstiegen. Bei 55 
Objekten war der maßgebliche Zeitraum von drei Jahren bereits abgelaufen. So 
konnte der LRH zweifelsfrei feststellen, dass die Grenze von 15 v. H. der Anschaf-
fungskosten überschritten war und die Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung um mehr als 1,3 Mio. € zu niedrig angesetzt waren. Zudem wurden wegen 
nicht erfolgter Sachverhaltsermittlungen der Finanzämter Risikobeträge bei wei-
teren 31 Objekten von rd. 800.000 € erfasst.

22.5.3	 Objektfinanzierung

Zu insgesamt 54 erstmaligen Vermietungsobjekten hat der LRH die unterblie-
bene Überprüfung der Finanzierung des Erwerbs einer Immobilie beanstandet, 
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weil nach der vorgefundenen Aktenlage die Mittelherkunft für den Erwerb nicht 
ersichtlich war. Die Finanzämter ließen in diesen Fällen auch bei offensichtlichen 
Unklarheiten die Finanzierung im Hinblick auf mögliche steuerlich bislang nicht 
erfasste Sachverhalte wie beispielsweise erhaltene Schenkungen ungeprüft.

Neben der Klärung der Mittelherkunft haben die Finanzämter wiederholt die 
Höhe der als Werbungskosten abzugsfähigen Schuldzinsen ungeprüft gelassen. 
Betroffen war insbesondere die Fallgestaltung, dass der für den Erwerb der Im-
mobilie aufgenommene Darlehensbetrag die Anschaffungskosten überstieg. Für 
den Werbungskostenabzug ist ausschließlich der wirtschaftliche und nicht der 
rechtliche Zusammenhang mit dem Vermietungsobjekt maßgebend, sodass ein 
Finanzierungsüberhang und damit die Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen als Wer-
bungskosten der Klärung bedurft hätte.

22.5.4	 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

Der LRH hat bei seinen örtlichen Erhebungen festgestellt, dass die Finanzäm-
ter insbesondere im Rahmen der Prüffeldarbeit zur Überprüfung der Einnahmen 
auch bei größeren Mietshäusern in der Regel sämtliche Mietverträge angefordert 
haben. Den Finanzämtern wurden dann umfangreiche Unterlagen mit vielfach 
jedoch veralteten Mietverträgen eingereicht, aus denen die aktuellen Einnahmen 
nicht entnommen werden konnten. Weitere erforderliche Sachverhaltsermittlun-
gen der Finanzämter erfolgten nach den Prüfungserkenntnissen des LRH zumeist 
nicht mehr. Außerhalb der Prüffeldbearbeitung war hingegen festzustellen, dass 
oftmals weder Mietverträge noch detaillierte Aufstellungen über die Mietverhält-
nisse von den Finanzämtern zur Prüfung der erklärten Einnahmen angefordert 
wurden.

Die Beanstandungen des LRH betrafen oftmals auch die als Einnahmen anzu-
setzenden Umlagen. Die Umlagen decken die Betriebs- und Nebenkosten des 
Vermieters wie Grundsteuer, Müllabfuhr, Heizung etc. und stellen Nebenleistun-
gen des Mieters dar, die zu den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 
gehören. Die Finanzämter ließen in den durch den LRH aufgegriffenen Fällen 
ungeklärt, ob die Umlagen bereits in den erklärten Mieteinnahmen enthalten wa-
ren. Sofern die Einnahmen lediglich die Kaltmieten beinhalten, jedoch die umla-
gefähigen Aufwendungen als Werbungskosten angesetzt werden, erfolgt ein zu 
niedriger Ansatz der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung.

22.5.5	 Nutzung verfügbarer Daten

Ab dem Veranlagungszeitraum 2006 wird die bei den Einkommensteuerveran-
lagungen anzuweisende Einheitswertnummer der Immobilie mit der im Dauer-
tatbestand 1 erfolgten Speicherung abgeglichen. Falls eine Übereinstimmung 
vorliegt, können im Rahmen des Risikomanagements zielgerichtete Hinweise 
zum Aufgriff prüfungsbedürftiger Sachverhalte ausgegeben werden. Der LRH hat 
bei seinen örtlichen Erhebungen festgestellt, dass für den Veranlagungszeitraum 
2010 in rd. 30 v. H. der erstmaligen Vermietungsobjekte die zutreffende Einheits-
wertnummer entweder im Dauertatbestand 1 oder in der Anlage V fehlte und 
damit keine Nutzung der Programmleistung möglich war.
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22.6	 Bewertung der Prüfungsergebnisse

Nach Ansicht des LRH enthalten die erstmals erklärten Einkünfte aus bebauten 
Grundstücken ein erhebliches Fehlerpotenzial und erfordern von den Finanzäm-
tern bei der Bearbeitung der Steuererklärungen in der Regel eine erhöhte Sach-
verhaltsaufklärung. Die dabei zu ermittelnden Besteuerungsgrundlagen haben 
zum überwiegenden Teil nicht nur Bedeutung für das Erstjahr, sondern auch für 
eine Vielzahl von Folgejahren.

Eine vollumfängliche Prüfung des Erstjahres mit der zutreffenden Speicherung 
von Angaben im Dauertatbestand 1 führt nach Auffassung des LRH zu Arbeits-
erleichterungen der Finanzämter bei den Veranlagungen künftiger Jahre und zur 
Vermeidung von Steuerausfällen. Zudem können im Rahmen des Risikomanage-
ments der Finanzverwaltung nur bei einer vollumfänglichen Bearbeitung erst-
mals erklärter Vermietungsobjekte zielgerichtete Hinweise bei künftigen Veranla-
gungen des Steuerfalls ausgegeben werden.

Nach den Prüfungserfahrungen des LRH hat eine langfristige Prüffeldbearbei-
tung zu einer deutlichen Verbesserung der Bearbeitungsqualität geführt.

22.7	 Anregungen und Empfehlungen

Der LRH hat dem Finanzministerium (FM) das Ergebnis seiner Prüfung mit der 
Entscheidung vom 23.10.2012 mitgeteilt. Aus Sicht des LRH erfordert die festge-
stellte Beanstandungsquote von rd. 47 v. H. bei erstmaligen Vermietungseinkünf-
ten eine wesentliche Steigerung der Bearbeitungsqualität. Hierzu hat der LRH 
Anregungen und Empfehlungen gegeben.

22.7.1	 Vollumfängliche Prüfung erstmals erklärter Vermietungseinkünfte

Nach Ansicht des LRH erfordern erstmals erklärte Vermietungseinkünfte eine 
vollumfängliche personelle Prüfung durch die Finanzämter. Die Verwendung der 
im Intranet der Finanzverwaltung zum Aufgriff prüfungsrelevanter Sachverhalte 
als Bearbeitungshilfe eingestellten Checkliste stellt nach den Erfahrungen des 
LRH ein geeignetes Mittel dar, eine gebotene Qualitätssteigerung zu bewirken. 
Bei der Fallbearbeitung sollte aufgrund der erfolgten Beanstandungen beson-
dere Sorgfalt auf die Bereiche Kaufpreisaufteilung, Finanzierung der Immobilie 
und Mieteinnahmen gelegt werden. Der LRH hält es für sachdienlich, bei ange-
schafften, vorher langfristig vermieteten Mehrfamilienhäusern statt umfangrei-
cher, oftmals in Teilen veralteter Mietverträge eine konkrete Aufstellung über die 
Mieteinnahmen anzufordern.

Bereits während der örtlichen Erhebungen hat die Finanzverwaltung auf Anre-
gung des LRH eine Liste von Fundstellen für die Ermittlung von Bodenrichtwerten 
für Grundstücke außerhalb NRWs in ihr Intranet eingestellt.
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22.7.2	 Anschaffungsnahe Herstellungskosten

Die Finanzämter haben innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung einer Im-
mobilie zu überwachen, ob die geltend gemachten Instandhaltungs- und Moder-
nisierungsaufwendungen die Grenze von 15 v. H. der Anschaffungskosten über-
schreiten. Falls dies der Fall ist, liegen anschaffungsnahe Herstellungskosten vor 
und die entsprechenden Steuerfestsetzungen der Vorjahre sind rückwirkend zu 
ändern. Eine Änderungsmöglichkeit der Steuerbescheide ist nach der Abgaben-
ordnung (AO) bei vorbehaltslosen Bescheiden jedoch nur in engen Grenzen gege-
ben. Der LRH hat daher vorgeschlagen, die Veranlagungen innerhalb des Über-
wachungszeitraums vorläufig gemäß § 165 AO durchzuführen, um eine spätere 
Änderung der Steuerbescheide zu gewährleisten.

22.7.3	 Datenspeicherung

Voraussetzung für eine umfassende Anwendung des maschinellen Risikoma-
nagements bei den Einkommensteuerveranlagungen ist eine Übereinstimmung 
der für die Immobilie angewiesenen und der im Dauertatbestand 1 gespeicher-
ten Einheitswertnummer. Die festgestellte Abgleichquote von lediglich 70 v. H. 
bei erstmaligen Vermietungsobjekten sieht der LRH als zu niedrig an. Sie muss 
nach seiner Auffassung erhöht werden, damit das maschinelle Risikomanage-
ment mit Beginn der Vermietung genutzt werden kann.

22.8	 Stellungnahme des Finanzministeriums

Mit Schreiben vom 09.01.2013 hat das FM zu den vorgeschlagenen Maßnah-
men Stellung genommen.

Das FM teile in Anbetracht der ermittelten Prüfungsergebnisse des LRH – ins-
besondere der Beanstandungsquote von 47 v. H. bei der Prüfung erstmaliger 
Vermietungsobjekte – die Auffassung, dass eine Steigerung der Bearbeitungs-
qualität erforderlich sei. Dem LRH werde zugestimmt, dass der vollumfänglichen 
Prüfung erstmals erklärter Vermietungseinkünfte für die Folgejahre eine hohe 
Bedeutung zukommt („Dauersachverhalt“).

Da in der Praxis nach den Prüfungsfeststellungen zum Teil die Anwendung bereits 
vorhandener, der Qualitätssteigerung dienender Arbeitshilfen unterbleibe, wür-
den die Oberfinanzdirektionen Münster und Rheinland prüfen, wie eine verstärk-
te Nutzung dieser Hilfen herbeigeführt und ggf. weitergehende Hilfestellungen 
beispielsweise im Rahmen der Kaufpreisaufteilung geleistet werden könnten.

Die Oberfinanzdirektionen würden beabsichtigen, die Anregung des LRH aufzu-
greifen, bei angeschafften, vorher langfristig vermieteten Mehrfamilienhäusern 
statt umfangreicher, oftmals veralteter Mietverträge eine Aufstellung über die 
Mieteinnahmen anzufordern. Ein entsprechender Hinweis werde kurzfristig in 
das Veranlagungshandbuch aufgenommen.

Hinsichtlich der anschaffungsnahen Herstellungskosten schließe sich das FM im 
Ergebnis der Empfehlung des LRH an, die Veranlagungen im Erst- und Zweitjahr 
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nach Anschaffung des Gebäudes nach § 165 AO vorläufig durchzuführen, wenn 
hohe Erhaltungsaufwendungen geltend gemacht würden und die 15 v. H.-Grenze 
noch nicht überschritten sei.

Das FM stimme mit dem LRH darin überein, dass die Abgleichquote (70 v. H.) bei 
erstmaligen Vermietungsobjekten erhöht werden solle. Die Finanzämter seien da-
her auf eine entsprechende Pflege des Dauertatbestands 1 und die Eintragung 
der Einheitswertnummern im Sachbereich 25 hinzuweisen. Im Geschäftsbereich 
der Oberfinanzdirektion Münster würden in diesem Zusammenhang Auswertun-
gen zum Abgleich der Eintragungen im Sachbereich 25 und dem Dauertatbe-
stand 1 vorgenommen und den Finanzämtern unter Benennung der „nachzube-
arbeitenden“ Fälle zur Verfügung gestellt.

Neben diesen Einzelmaßnahmen würden die Oberfinanzdirektionen auf eine ver-
besserte Bearbeitungsqualität der Veranlagungen mit erstmaliger Vermietung 
hinwirken. Die Oberfinanzdirektion Rheinland beabsichtige, die Thematik „Vermie-
tungs- und Verpachtungsobjekte im Erstjahr“ als zentrales Prüffeld für das Jahr 
2013 einzuführen. Die Oberfinanzdirektion Münster werde die zusammenfassen-
den Feststellungen und entsprechenden Handlungsempfehlungen des LRH im 
Rahmen von Regional-Besprechungen Einkommensteuer kommunizieren.

Das Prüfungsverfahren ist abgeschlossen.
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23	 Arbeitsweise der Finanzämter für Steuerstrafsachen  
	 und Steuerfahndung

Der Landesrechnungshof hat die Arbeitsweise der Finanzämter für Steu-
erstrafsachen und Steuerfahndung geprüft. Die wesentlichen Feststel-
lungen betrafen erhebliche Defizite bei der Festsetzung von Hinterzie-
hungszinsen und die landesweit stark unterschiedliche Verfahrensweise 
bei der Zuweisung von Geldbeträgen nach § 153a Strafprozessordnung.

Der Landesrechnungshof hat Anregungen gegeben, um die Qualität der 
Festsetzung von Hinterziehungszinsen zu steigern. Er hat das Finanzmi-
nisterium gebeten, die uneinheitliche Zuweisungspraxis bei den Geldbe-
trägen nach § 153a Strafprozessordnung zu beenden.

Das Finanzministerium hat zu den Vorschlägen des Landesrechnungs-
hofs Stellung genommen und mit der Umsetzung begonnen.

23.1.	 Allgemeines

In Nordrhein-Westfalen ist die Verfolgung von Steuerstrafsachen und Steuerord-
nungswidrigkeiten in zehn Finanzämtern für Steuerstrafsachen und Steuerfahn-
dung (STRAFA-FÄ) konzentriert. Innerhalb des jeweiligen STRAFA-FA werden die 
Aufgaben durch zwei Stellen wahrgenommen.

23.1.1	 Straf- und Bußgeldsachenstelle

Die Straf- und Bußgeldsachenstelle ist für die Durchführung der Steuerstraf- und 
Bußgeldverfahren zuständig. Sie arbeitet eng mit den zuständigen Gerichten und 
Staatsanwaltschaften zusammen. Führt die Straf- und Bußgeldsachenstelle das 
einzuleitende Steuerstrafverfahren in eigener Zuständigkeit durch, so nimmt sie 
die Rechte und Pflichten wahr, die der Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfah-
ren zustehen. Sie leitet die Ermittlungen, vernimmt Beschuldigte, stellt Anträge 
auf Durchsuchungen und Beschlagnahmen, entscheidet über den Abschluss der 
Verfahren und beantragt in der Folge die Bestrafung bzw. setzt Bußgelder fest. 
Daneben bildet sie die Schnittstelle zu anderen Stellen innerhalb der Finanzver-
waltung. 

23.1.2	 Steuerfahndungsstelle

Die Steuerfahndungsstelle hat nach § 208 Abs. 1 Abgabenordnung (AO) die 
Aufgabe, Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten zu erforschen, die 
Besteuerungsgrundlagen in den zuvor genannten Fällen zu ermitteln sowie un-
bekannte Steuerfälle aufzudecken. Sie führt dabei auch die von der Straf- und 
Bußgeldsachenstelle erwirkten Ermittlungsmaßnahmen durch und stellt ihre Er-
mittlungsergebnisse in abschließenden strafrechtlichen Berichten zusammen. 
Daneben werden regelmäßig auch Berichte über die steuerlichen Feststellungen 
erstellt. 
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23.2	 Prüfungsdurchführung

Der Landesrechnungshof (LRH) hat die Arbeitsweise der STRAFA-FÄ geprüft und 
örtliche Erhebungen in drei STRAFA-FÄ vorgenommen. In den mehr als 300 ein-
gesehenen abgeschlossenen Fällen der Jahre 2007 bis 2010 wurde die Entwick-
lung vom Aufgriff bis zum Abschluss des jeweiligen Falles durch die STRAFA-FÄ 
sowie die Umsetzung der getroffenen Prüfungsfeststellungen in den Festset-
zungsfinanzämtern und die sich ergebenden Folgewirkungen nachvollzogen. Die 
strafrechtliche Würdigung der Fälle war dabei nicht Prüfungsgegenstand.

23.3	 Prüfungsfeststellungen

23.3.1	 Hinterziehungszinsen

Hinterzogene Steuern sind gemäß § 235 AO zu verzinsen, um dem Nutznießer 
einer Steuerhinterziehung den steuerlichen Vorteil insbesondere der verspäteten 
Zahlung zu nehmen (Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) zu § 235 
Nr. 1.1). Die Zinspflicht gemäß § 235 AO besteht unabhängig von der strafrecht-
lichen Verfolgbarkeit.

Zuständig für die Festsetzung von Hinterziehungszinsen sind die Festsetzungsfi-
nanzämter. Über den Abschluss des Strafverfahrens werden diese von den Straf- 
und Bußgeldsachenstellen mit der „Mitteilung über den Verfahrensabschluss 
an Finanzbehörde“ (Vordruck 615/114) unterrichtet und gleichzeitig gebeten, 
die Festsetzung von Hinterziehungszinsen zu prüfen. In einer Anlage (Vordruck 
615/115) sind zusätzlich die für die Festsetzung und Erhebung erforderlichen 
Angaben zu übermitteln.

Die Festsetzung der Hinterziehungszinsen wurde in 100 Steuerfällen beanstan-
det. Der festgestellte finanzielle Schaden aufgrund nicht festgesetzter Hinterzie-
hungszinsen betrug rd. 2,2 Mio. €. Landesweit dürfte bei den zehn STRAFA-FÄ 
insoweit von einem Umfang von mehr als 7,3 Mio. € auszugehen sein. Insgesamt 
sieht der LRH im Bereich der Hinterziehungszinsfestsetzung erhebliche Defizite.

23.3.1.1	Mitteilung an die Festsetzungsfinanzämter

Die Beanstandungen stehen in Zusammenhang mit der von den Straf- und Buß-
geldsachenstellen im Zuge des Verfahrensabschlusses übersandten Mitteilung 
an die Festsetzungsfinanzämter (Vordruck 615/114) und der beigefügten Anlage 
(Vordruck 615/115).

Der LRH stellte fest, dass diese Vordrucke vielfach unzutreffende bzw. unvollstän-
dige Angaben zur Verzinsung enthielten, die von den für die Zinsfestsetzung zu-
ständigen Festsetzungsfinanzämtern ohne eigene rechtliche Prüfung übernom-
men wurden.

So wurde in Fällen der Verfahrenseinstellung, z. B. gegen Auflage nach § 153a 
Strafprozessordnung (StPO), von den Straf- und Bußgeldsachenstellen mitgeteilt, 
im Hinblick auf den strafrechtlichen Verfahrensabschluss könne eine Verzinsung 
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unterbleiben. Entgegen dieser Mitteilung sieht der AEAO zu § 235 Nr. 1.3 in die-
sen Fällen eine Verzinsung ausdrücklich vor. 

In einigen Fällen fehlten in den Anlagen die Angaben zum Solidaritätszuschlag.

Beanstandet wurden daneben vielfach auch Umsatzsteuer- und Einkommen-
steuerfälle, in denen die Verkürzungen die Voranmeldungen bzw. die Voraus-
zahlungen betrafen. In diesen Fällen wurde nicht beachtet, dass anders als bei 
der strafrechtlichen Beurteilung die Verkürzung der Voranmeldungen bzw. der 
Vorauszahlungen nicht in der Verkürzung der jeweiligen Jahressteuer aufgehen. 
Der Zinslauf beginnt bei der Jahressteuer erst mit der Bekanntgabe des Steuer-
bescheides und damit unter Umständen erst im Zweitfolgejahr. Die Verzinsung 
der Umsatzsteuervoranmeldungen bzw. der Einkommensteuervorauszahlungen 
beginnt dagegen bereits zu den unterjährigen Abgabezeitpunkten im Hinterzie-
hungsjahr. Wegen dieses früheren Beginns des Zinslaufes ergeben sich bei den 
Voranmeldungen bzw. Vorauszahlungen damit deutlich längere Zinsläufe und hö-
here Hinterziehungszinsen. Aufgrund der Höhe der hinterzogenen Beträge hat 
dies gerade in Einkommensteuerfällen, in denen sich die Verkürzung über Jah-
re hinziehen kann, beträchtliche Auswirkungen. Diese können sich im Einzelfall 
durchaus im sechsstelligen Bereich bewegen.

23.3.1.2	Zurückstellung der Hinterziehungszinsfestsetzung

Zudem stehen die Beanstandungen aber auch in Zusammenhang mit der von et-
lichen Festsetzungsfinanzämtern praktizierten Arbeitsweise, die Festsetzung der Hin-
terziehungszinsen bis zum Abschluss des Strafverfahrens zurückzustellen. Hierbei 
wurde von den Finanzämtern nicht beachtet, dass in den beanstandeten Fällen die 
einjährige Festsetzungsfrist für Hinterziehungszinsen für strafrechtlich verfolgte und 
strafrechtlich nicht verfolgbare Jahre zu unterschiedlichen Zeitpunkten begonnen hat.

Nach § 239 Abs. 1 Nr. 3 AO beginnt die einjährige Festsetzungsfrist mit dem Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die Festsetzung der hinterzogenen Steuern un-
anfechtbar geworden ist. Bei einem eingeleiteten Strafverfahren wird der Anlauf 
der Festsetzungsfrist gehemmt und beginnt nicht vor Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem das eingeleitete Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen worden ist. 

In den vorgefundenen Fällen wurden regelmäßig die hinterzogenen Steuern ent-
sprechend der 10-jährigen steuerlichen Festsetzungsfrist nach § 169 Abs. 2 S. 2 
AO festgesetzt. Die strafrechtliche Verfolgung umfasste aufgrund der 5-jährigen 
Verjährungsfrist gemäß § 370 Abs. 1 AO i. V. m. § 78 Abs. 3 Strafgesetzbuch 
einen entsprechend kürzeren Zeitraum. Nur für diese Jahre wurde wegen der lau-
fenden Strafverfahren der Beginn der Festsetzungsfrist für die Hinterziehungszin-
sen gehemmt. Die praktizierte Zurückstellung der Hinterziehungszinsfestsetzung 
für alle Jahre hatte zur Folge, dass für die nicht strafverfolgbaren Jahre wegen 
Verjährung keine Hinterziehungszinsen festgesetzt werden konnten.

Ferner war festzustellen, dass die Anlaufhemmung für die strafrechtlich verfolg-
ten Jahre nicht in allen Fällen verhinderte, dass die Hinterziehungszinsen recht-
zeitig festgesetzt wurden. Insbesondere bergen langandauernde Strafverfahren 
nach den Feststellungen des LRH die Gefahr, dass die Verzinsung nach dem 
Verfahrensabschluss nicht durchgeführt wird. Zudem führten die zurückgestell-
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te Verzinsung und die verspätete Festsetzung von Hinterziehungszinsen in Erb-
schaft- und Schenkungssteuerfällen wegen der fehlenden Sollverzinsung nach 
§ 233a AO zu weiteren Zinsschäden.

23.3.2	 Auflagen nach § 153a Strafprozessordnung

Nach § 153a StPO kann die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des für die Eröff-
nung des Hauptverfahrens zuständigen Gerichts und des Beschuldigten bei einem 
Vergehen vorläufig von der Erhebung der öffentlichen Klage absehen und zugleich 
dem Beschuldigten Auflagen und Weisungen erteilen, wenn diese geeignet sind, 
das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen, und die Schwere der 
Schuld nicht entgegensteht. Als Auflage kommt u. a. die Zahlung eines Geldbetra-
ges an eine gemeinnützige Einrichtung oder an die Staatskasse in Betracht.

Für das Steuerstrafverfahren ist in den bundeseinheitlichen Anweisungen für 
das Straf- und Bußgeldverfahren (Steuer) [AStBV (St)], die u. a. eine einheitliche 
Handhabung des Gesetzes gewährleisten sollen, in Nr. 83 Abs. 2 Nr. 2 S. 2 AStBV 
(St) festgelegt worden, dass die Zahlung eines Geldbetrages regelmäßig zuguns-
ten der Staatskasse erfolgen soll. Diese Konkretisierung wird damit begründet, 
dass sich die Steuerstraftat gegen die Allgemeinheit richtet. 

In den Kalenderjahren 2006 bis 2010 wurden von den STRAFA-FÄ landesweit 
insgesamt 17.522 Fälle nach § 153a StPO gegen Zahlung von Geldbeträgen
i. H. v. insgesamt rd. 76,2 Mio. € eingestellt. Dabei wurden der Landeskasse rd. 
64,1 Mio. € zugewiesen, dies entspricht einem Anteil von rd. 84 v. H. Aus den 
Steuerstraf- und Bußgeldsachenstatistiken ist zu entnehmen, dass die einzelnen 
STRAFA-FÄ der Landeskasse allerdings in einem erheblich unterschiedlichen Um-
fang die Geldbeträge zugewiesen haben. In den Jahren 2006 bis 2010 wiesen 
die STRAFA-FÄ zwischen 54 v. H. und 99 v. H. der Geldbeträge der Landeskasse 
zu, wobei sechs der STRAFA-FÄ einen Zuweisungsanteil an die Landeskasse von 
mehr als 90  v. H. erreichten.

Im Einzelnen stellt sich die Verteilung der durchschnittlichen Jahresbeträge der 
Jahre 2006 bis 2010 wie folgt dar:

Finanzamt
Ø Jahreswert 

der Geldbeträge 
insgesamt

davon 
an die 

Landeskasse

Anteil 
Landeskasse 

in v. H.
A 1.868.587 € 1.001.944 € 54 v. H.

B 2.351.347 € 1.619.076 € 69 v. H.

C 621.715 € 438.680 € 71 v. H.

D 575.081 € 419.331 € 73 v. H.

E 1.934.307 € 1.751.797 € 91 v. H.

F 1.346.668 € 1.266.810 € 94 v. H.

G 1.295.447 € 1.235.344 € 95 v. H.

H 2.524.012 € 2.393.412 € 95 v. H.

I 558.138 € 552.513 € 99 v. H.

J 2.183.603 € 2.155.143 € 99 v. H.
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23.3.3	 Haftung

Nach §§ 69 ff. AO können andere Personen als die Steuerpflichtigen für deren 
Steuerschulden in Haftung genommen werden. Bei Steuerstrafverfahren sind 
dies in der Regel die Steuerhinterzieherinnen und Steuerhinterzieher bzw. die 
Personen, die an einer Steuerhinterziehung teilnehmen (Haftung des Steuerhin-
terziehers nach § 71 AO). Eine Haftung besteht hinsichtlich der verkürzten Steu-
ern, der zu Unrecht gewährten Steuervorteile sowie für die Zinsen nach § 235 AO.

Die Prüfung der Haftungsinanspruchnahme hat durch die zuständigen Stellen 
der Festsetzungsfinanzämter zu erfolgen.

In einigen Fällen, in denen die nach einer Steuerfahndungsprüfung festgestellten 
Mehrsteuern nicht entrichtet worden sind, hat der LRH aufgrund der eingesehe-
nen Fahndungsakten die Möglichkeit einer Haftungsinanspruchnahme als prü-
fungsbedürftig angesehen. Die Festsetzungsfinanzämter hatten insbesondere die 
Haftung nach § 71 AO, z. B. in Fällen von Geschäftsführerinnen und Geschäfts-
führern als Steuerhinterzieherinnen und Steuerhinterzieher für die Gesellschaft, 
nicht geprüft. Dies beruht nach Auffassung des LRH darauf, dass den Festset-
zungsfinanzämtern der maßgebliche Inhalt der Fahndungsakten nicht bekannt 
war.

23.3.4	 ProSID

Das Programm für den STRAFA-Innendienst „ProSID“ wurde in Nordrhein-West-
falen entwickelt und nach einer Erprobungsphase im Jahr 2000 landesweit als 
Übergangslösung eingeführt. Abgelöst werden sollte dieses Programm von einem 
bundeseinheitlichen Programm, das schon 2005 zur Verfügung stehen sollte. Die 
Fertigstellung des Nachfolgeprogramms im Rahmen von KONSENS (Koordinierte 
neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) verzögert sich aus unterschied-
lichen Gründen seit Jahren und wird nach einer Neuprogrammierung voraussicht-
lich nicht vor 2015 zur Verfügung stehen. Die Entwicklung des Programmes „Pro-
SID“ ist anzuerkennen, da es nach dem Eindruck des LRH die Verwaltung der 
Steuerfälle durch die STRAFA-FÄ erleichtert.

Bei dem Programm „ProSID“ handelt es sich allerdings um eine „Insellösung“, 
d. h. dass jedes STRAFA-FA das Programm und den Datenbestand dezentral vor-
hält. Ein Zugriff auf den Datenbestand der anderen STRAFA-FÄ ist nicht möglich. 
Insoweit wird die Verfolgung von Steuerstraftaten durch dieses Informationshin-
dernis erschwert. Hiervon profitieren insbesondere die Täter, die bewusst oder 
unbewusst über die Zuständigkeitsgrenzen hinweg agieren.

23.4	 Forderung und Anregungen

Der LRH hat dem Finanzministerium (FM) mit seiner Entscheidung vom 
24.08.2012 das Ergebnis seiner Prüfung mitgeteilt.
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23.4.1	 Hinterziehungszinsen

Angesichts der festgestellten Defizite und der damit verbundenen finanziellen 
Ausfälle ist der LRH der Auffassung, dass die Festsetzung der Hinterziehungszin-
sen zeitlich enger an die Festsetzung der aufgrund der Fahndungsprüfungsfest-
stellungen zu erlassenden Änderungsbescheide anzubinden ist. Zudem sollte die 
alleinige Verantwortung der Festsetzungsfinanzämter für diese Aufgabe deutlich 
gemacht werden.

Auf diese Weise können einerseits nach Abschluss des Strafverfahrens auftreten-
de Verjährungsprobleme vermieden werden. Andererseits können die festgestell-
ten Schnittstellenprobleme durch den ersatzlosen Verzicht auf die Verzinsungs-
hinweise bei Verfahrensabschluss (Vordrucke 615/114 und 615/115) reduziert 
werden. 

Die wegfallende Unterstützung der Festsetzungsfinanzämter durch die STRAFA-FÄ 
wäre dadurch zu kompensieren, dass eine Zentralisierung der Zinsfestsetzung in 
den Festsetzungsfinanzämtern, wie sie teilweise bereits praktiziert wird, erfolgt. 
Dies würde aufgrund der höheren Fallzahlen in diesen Stellen für ein vertieftes 
Fachwissen in einem Steuerrechtsgebiet sorgen, das für einen Veranlagungsbe-
zirk in einem Festsetzungsfinanzamt sonst eher eine seltene Ausnahme darstellt.

23.4.2	 Auflagen nach § 153a Strafprozessordnung

Die festgestellten Zuweisungsquoten der Geldbeträge nach § 153a StPO an die 
Landeskasse weichen erheblich voneinander ab. 

Gemäß Nr. 83 Abs. 2 Nr. 2 S. 1 AStBV (St) ist die Zahlung eines Geldbetrages 
in Erfüllung einer Auflage nach § 153a StPO an die Staatskasse oder an eine 
gemeinnützige Einrichtung möglich. Wegen der Gemeinschädlichkeit der Steu-
erstraftaten soll gemäß Nr. 83 Abs. 2 Nr. 2 S. 2 AStBV (St) die Zahlung eines 
Geldbetrages regelmäßig zugunsten der Staatskasse erfolgen. Diese bundesein-
heitliche Anweisung legt somit hinsichtlich der Zuweisungen ein Regel-Ausnah-
me-Verhältnis zwischen Staatskasse und gemeinnütziger Einrichtung fest. 

Der LRH sieht die geforderte Regelmäßigkeit der Zuweisung der Geldbeträge an 
die Landeskasse zumindest bei den STRAFA-FÄ nicht mehr als erfüllt an, deren 
Durchschnittswerte für die Jahre 2006 bis 2010 im Bereich von 73 v. H. und we-
niger liegen. Nach Ansicht des LRH ist es die Aufgabe des FM, stärker auf die Ein-
haltung dieser bundeseinheitlichen Anweisungen zu achten und damit gleichzei-
tig eine einheitlichere Verfahrensweise aller STRAFA-FÄ in NRW herbeizuführen.

23.4.3	 Haftung

Im Hinblick auf die Realisierung von Steueransprüchen hält der LRH die Informa-
tionsweitergabe über haftungsrelevante Umstände aus den Fahndungsakten an 
die Erhebungsstellen der Festsetzungsfinanzämter für entscheidend. Die Zusam-
menarbeit zwischen den STRAFA-FÄ und den Erhebungsstellen in den Festset-
zungsfinanzämtern ist daher verbesserungswürdig.
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23.4.4	 ProSID

Der LRH befürwortet, bis zur Einführung einer KONSENS-Lösung den einzelnen 
STRAFA-FÄ den Zugriff auf den gesamten Datenbestand aller STRAFA-FÄ zu er-
möglichen. Mögliche Lücken in der Strafverfolgung aufgrund von Informations-
defiziten, die auf örtliche Zuständigkeitsgrenzen zurückzuführen sind, könnten 
dadurch geschlossen werden.

23.5	 Stellungnahme des Finanzministeriums

Das FM hat mit Schreiben vom 10.12.2012 und 14.02.2013 zu den Entschei-
dungen des LRH ausführlich Stellung genommen.

23.5.1	 Hinterziehungszinsen

Die vom LRH dargestellten Bedenken hinsichtlich der unterschiedlichen Festset-
zungszeitpunkte bei den Hinterziehungszinsen werden vom FM geteilt. Die festge-
stellten Versäumnisse beruhten u. a. auf den in der AO-Kartei NRW befindlichen 
Anweisungen zum Zeitpunkt der Zinsfestsetzung. Es bedürfe insbesondere für 
die strafrechtlich nicht verfolgbaren Jahre einer eindeutigen Klarstellung. Inso-
weit würden die Oberfinanzdirektionen um eine Überprüfung und gegebenenfalls 
Überarbeitung der derzeitigen Anweisungen gebeten.

Hinsichtlich der Zentralisierung für die Festsetzung der Hinterziehungszinsen 
solle es weiterhin bei der Entscheidungsfreiheit der Vorsteher der Festsetzungs-
finanzämter verbleiben. Es werde aber bei den Oberfinanzdirektionen angeregt, 
die Vorsteher für diese Thematik zu sensibilisieren und auf die Möglichkeit einer 
Zentralbearbeitung hinzuweisen.

Das FM sehe weiterhin die Notwendigkeit der Vordrucke 615/114 und 615/115. 
Deren Ausgestaltung in der derzeitigen Form berge jedoch tatsächlich Risiken für 
die zutreffende Festsetzung der Hinterziehungszinsen, soweit die dortigen Anga-
ben ungenau seien und unkritisch durch die festsetzende Stelle übernommen 
würden. Insoweit werde der Bedarf einer umfassenden Modifizierung erkannt. Es 
sei daher beabsichtigt, die Vordrucke durch eine fachlich ausgerichtete Arbeits-
gruppe prüfen und überarbeiten zu lassen.

23.5.2	 Auflagen nach § 153a Strafprozessordnung

Die Bedenken und Anmerkungen des LRH würden zur Kenntnis genommen. Es 
sei beabsichtigt, die Vorsteher der STRAFA-FÄ in geeigneter Form zu einer landes-
einheitlichen Vorgehensweise zu bewegen.

23.5.3	 Haftung

Der Anregung des LRH, die Informationsweitergabe über haftungsrelevante 
Sachverhalte aus den Fahndungsakten zu verbessern, werde zugestimmt. Künf-
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tig sollten die STRAFA-FÄ frühzeitig prüfen, ob eine Haftungsinanspruchnahme in 
Betracht komme und die Erhebungsstellen noch vor Fertigung des strafrechtli-
chen Schlussberichtes hierüber informieren.

23.5.4	 ProSID

Derzeit befinde sich das ProSID-Nachfolgeprojekt „Redesign ProSID-Prometheuss“ 
in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Es sei damit zu rechnen, dass 
die erste Testversion Ende des Jahres zur Verfügung stehe. Das Endprodukt solle 
letztlich sämtliche vom LRH gestellten Anforderungen (Zugriff auf den landeswei-
ten Datenbestand und Löschroutine) erfüllen.

Das Prüfungsverfahren dauert an.





C
Beratungsbeitrag
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24	 Schuldenbremse und kontinuierliche Rückführung  
	 der Neuverschuldung 

Mit der Änderung des Grundgesetzes im Jahr 2009 ist eine Neuverschul-
dung für die Haushalte der Länder ab 2020 grundsätzlich verboten. Für 
bestimmte Sondersituationen eröffnet das Grundgesetz die Möglichkeit, 
Ausnahmen von diesem Verbot zuzulassen. Das Land ist gehalten, die 
neue Schuldenregel des Grundgesetzes im Rahmen seiner verfassungs-
rechtlichen Kompetenz näher auszugestalten. Während die meisten 
Länder bereits dahingehende (unterschiedliche) Regelungen getroffen 
haben, gilt für Nordrhein-Westfalen immer noch die (alte) Schuldenregel 
des Artikels 83 Satz 2 der Landesverfassung.

Der Landesrechnungshof empfiehlt, eine neue Schuldenregel (Schulden-
bremse) baldmöglichst in der Landesverfassung zu verankern und die 
nach dem Grundgesetz zugelassenen Ausnahmen in einem Ausführungs-
gesetz zu konkretisieren. Die Tatbestände sind so präzise zu fassen, dass 
Möglichkeiten zur Umgehung der Schuldenbremse unterbunden werden.

Um eine Neuverschuldung im Jahr 2020 zu vermeiden, sollte das beste-
hende Defizit in einem verbindlichen linearen Abbaupfad kontinuierlich 
schrittweise bis auf null zurückgeführt werden. 

24.1	 Landesbezogene Schuldenbremse

Der Landesrechnungshof (LRH) hatte sich bereits mehrfach für eine nachhal-
tige Konsolidierung des Landeshaushalts durch die Einführung einer Schulden-
bremse gegenüber dem Landtag Nordrhein-Westfalen ausgesprochen.88 In ei-
nem Prüfungsverfahren hat er gegenüber dem Finanzministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen (FM) seine Modellrechnung aus dem Jahresbericht 201189 
unter Zugrundelegung der Daten des Haushalts 2012 (Entwurf) und der Finanz-
planung 2011 bis 2015 aktualisiert und hierbei in verschiedenen Rechnungsal-
ternativen für den Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung und den darüber hi-
naus gehenden Zeitraum bis 2020 unterschiedliche Szenarien zur Rückführung 
der Neuverschuldung aufgezeigt. Im Folgenden hat der LRH seine Empfehlungen 
zusammengefasst und im Hinblick auf die Stellungnahmen des FM ergänzt und 
verdeutlicht. Die Modellrechnung ist auf der Grundlage der aktuellen Finanzpla-
nung 2012 bis 201690 fortgeschrieben worden. 

24.1.1	 Notwendigkeit einer neuen Landesschuldenregel

Die bisherige und derzeit noch geltende Schuldenregel des Art. 83 Satz 2 der Ver-
fassung für das Land Nordrhein-Westfalen (LV) begrenzt die Kreditermächtigung 
entsprechend den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 
regelmäßig der Höhe nach auf die Summe der im Haushaltsplan veranschlag-

88	 Stellungnahme 14/2813; Drucksache (Drs.) 15/14; Stellungnahme 15/236; Drs. 15/2341; 
	 Stellungnahme 15/1122; Stellungnahme 15/1250; Drs. 16/860.
89	 Drs. 15/2341.
90	 Finanzplanung 2012 bis 2016 des Landes Nordrhein-Westfalen vom 03.12.2012, Drs. 16/1401.
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ten Ausgaben für Investitionen. Sie hat nicht dazu geführt, die Verschuldung des 
Landes zu verhindern. Von 1970 bis zum Ende des Haushaltsjahres 2012 stieg 
die Verschuldung des Landes Nordrhein-Westfalen von rd. 4,3 Mrd. € um mehr 
als das 30-fache auf rd. 136,6 Mrd. € an. Der laufende Kapitaldienst schränkt die 
Handlungsfreiheit des Landes erheblich ein. Die Zinsbelastung machte im Haus-
haltsjahr 2011 mit rd. 4,3 Mrd. € allein rd. 10 v. H. der Steuereinnahmen aus.

Schon aus diesem Grund ist eine neue Schuldenregel erforderlich, um der wei-
teren Zunahme der Landesverschuldung wirksam zu begegnen und den Landes-
haushalt zu konsolidieren.

24.1.2	 Neue Schuldenregel des Grundgesetzes

Mit der Änderung des Grundgesetzes (GG) im Jahr 2009 haben der Bund und 
die Länder ihre Haushalte grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszu-
gleichen (Art. 109 Abs. 3 Satz 1 GG). Sowohl der Bund als auch die Länder kön-
nen Regelungen zur im Auf- und Abschwung symmetrischen Berücksichtigung 
der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Ent-
wicklung sowie eine Ausnahmeregelung für Naturkatastrophen oder außerge-
wöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die 
staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, vorsehen (Art. 109  Abs. 3 Satz 
2 GG). Die Ausnahmeregelung ist durch eine entsprechende Tilgungsregelung zu 
ergänzen (Art. 109 Abs. 3 Satz 3 GG). 

Nunmehr erlaubt Art. 109 Abs. 3 Satz 4 GG dem Bund für seinen Haushalt die nä-
here Ausgestaltung in Art. 115 GG mit der Maßgabe, dass dem Gebot eines ohne 
Einnahmen aus Krediten ausgeglichenen Haushalts entsprochen ist, wenn die 
Einnahmen aus Krediten 0,35 v. H. im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlands-
produkt (BIP) nicht überschreiten (Art. 115 Abs. 2 Satz 2 GG). Der Bund ist an 
diese Vorgabe ab dem Jahr 2016 gebunden (Art. 143 d Abs. 1 Satz 5 GG).

Im Gegensatz zum Haushalt des Bundes gilt für die Haushalte der Länder ab 
2020 ein striktes Verbot der Neuverschuldung. Die Länder regeln die nähere Aus-
gestaltung für ihre Haushalte im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Kompe-
tenzen mit der Maßgabe, dass Art. 109 Abs. 3 Satz 1 GG nur dann entsprochen 
ist, wenn keine Einnahmen aus Krediten zugelassen werden (Art. 109 Abs. 3 
Satz 5 GG). Vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2019 dürfen sie nach Maßgabe der 
geltenden landesrechtlichen Regelungen noch von den Vorgaben des Art. 109 
Abs. 3 GG abweichen (Art. 143 d Abs. 1 Satz 3 GG). Ihre Haushalte sind aber so 
aufzustellen, dass im Haushaltsjahr 2020 die Vorgabe aus Art. 109 Abs. 3 Satz 5 
GG erfüllt wird (Art. 143 d Abs. 1 Satz 4 GG). 

Über die Bestimmungen im GG hinaus hat der Bund in dem Begleitgesetz zur 
zweiten Föderalismusreform vom 10.08.200991 weitere Einzelheiten der Schul-
denbremse für sich geregelt. So enthält das Ausführungsgesetz zu Art. 115 
GG (Art. 115-Gesetz) u. a. Regelungen zu den Grundsätzen für die Veranschla-
gung von Kreditaufnahmen zur Deckung von Ausgaben, zu der Bereinigung 
um finanzielle Transaktionen, zur Konjunkturkomponente, zu den Ausnahme-
situationen, zum Kontrollkonto und zu den Abweichungsrechten bei Nachträgen

91	 BGBl. I S. 2702, Art. 2: Gesetz zur Ausführung von Art. 115 GG.
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zum Haushaltsgesetz (HG) und zum Haushaltsplan. Des Weiteren hat der Bund 
in der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkompo-
nente nach § 5 des Art. 115-Gesetzes vom 09.06.201092 (Art. 115-Verordnung) 
nähere Bestimmungen zur Ermittlung der Konjunkturkomponente bei der Haus-
haltsaufstellung, bei Nachträgen zum HG und nach Abschluss des Haushaltsjah-
res getroffen.

Für Nordrhein-Westfalen fehlen bisher entsprechende Regelungen. Nach wie vor 
gilt die (alte) Schuldenregel des Art. 83 Satz 2 LV. Mit Ablauf des Jahres 2019 
wird diese Regelung gegen Art. 109 Abs. 3 Satz 5 GG verstoßen, der den Län-
dern Einnahmen aus Krediten zum Haushaltsausgleich generell untersagt. Da es 
sich hierbei um eine Durchgriffsbestimmung handelt, die die Länder unmittelbar 
bindet, wird Art. 83 Satz 2 LV dann durch die Schuldenregel des GG außer Kraft 
gesetzt (Art. 31 GG). Die Ausnahmetatbestände des Art. 109 Abs. 3 Satz 2 GG 
gelten nicht unmittelbar in den Ländern, vielmehr bedürfen sie der Umsetzung 
in das Landesrecht durch einen Akt der Legislative. Nur so besäße das Land 
beispielsweise die Möglichkeit, im konjunkturellen Abschwung kreditfinanzierte 
Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Dem Landtag ist daher dringend zu empfehlen, 
eine neue Schuldenregel (Schuldenbremse) in der Landesverfassung zu veran-
kern und insbesondere Ausnahmetatbestände in einem Ausführungsgesetz zur 
neuen Schuldenregel zu konkretisieren. 

24.1.3 	Europäischer Fiskalpakt 

In dem „Vertrag über die Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirt-
schafts- und Währungsunion“ (SKS-Vertrag) vom 02.03.2012 haben sich die Un-
terzeichnerstaaten – 25 EU-Staaten, ausgenommen Großbritannien und Tsche-
chien – verpflichtet, eine Schuldenbremse verbindlich und dauerhaft in ihrem 
nationalen Recht – vorzugsweise mit Verfassungsrang – zu verankern (Titel III – 
fiskalpolitischer Pakt93).94 Der Vertrag trat am 01.01.2013 in Kraft.95 Die Schul-
denbremse muss nach Art. 3 Abs. 2 Satz 1 des SKS-Vertrags bis zum 01.01.2014 
in nationales Recht umgesetzt worden sein.

Der Fiskalpakt soll die Haushaltsdisziplin in den Unterzeichnerstaaten verstär-
ken. Er verpflichtet die Vertragsstaaten, ein jährliches strukturelles Defizit von 
maximal 0,5 v. H. des BIP zu Marktpreisen einzuhalten, es sei denn der öffent-
liche Schuldenstand liegt „erheblich“ unter 60 v. H. des BIP. Dann ist ein struktu-
relles Defizit von maximal 1 v. H. des BIP erlaubt. Im Unterschied zur nationalen 
Schuldenbremse des GG umfasst der Fiskalpakt neben Bund und Ländern auch 
die Sozialversicherungen und Kommunen. Aus ihm lassen sich aber keine kon-
kreten Rechtsfolgen für einen einzelnen Haushalt im gegliederten Staatswesen 
ableiten. Auch enthält er keine strengere Schuldenregel als das GG; seine Vorga-
ben wirken jedoch früher. 

Der Bund und die Länder haben sich in einer Eckpunktevereinbarung im Juni 
201296 denn auch darauf verständigt, dass die Länder zur Erfüllung der Vorga-

92	 BGBl. I S. 790.
93	 Im laufenden Text Fiskalpakt genannt.
94	 BGBl. II S. 1006.
95	 www.auswaertiges-amt.de/DE/Europa/Aktuell/121228-Fiskalpakt [recherchiert am 01.03.2013].
96	 Bundesrat Drs. 400/12 (B).
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ben des Fiskalpaktes ausschließlich im Rahmen ihrer verfassungsrechtlich ga-
rantierten Haushaltsautonomie durch die Einhaltung ihrer bestehenden Verpflich-
tungen aus Art. 109 Abs. 3 und Art. 143 d Abs. 1 Satz 4 GG beitragen. Die Länder 
haben sich dabei nochmals dazu bekannt, ihre Haushalte so aufzustellen, dass 
im Haushaltsjahr 2020 die Vorgabe aus Art. 109 Abs. 3 Satz 5 GG erfüllt wird.

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur innerstaatlichen Umsetzung des Fiskal-
pakts97 sollen Vorschriften des Haushaltsgrundsätzegesetzes, des Stabilitäts-
ratsgesetzes, des Sanktionszahlungs-Aufteilungsgesetzes, des Art. 115-Geset-
zes und des Finanzausgleichsgesetzes geändert werden. U. a. ist vorgesehen, 
dass der Bund etwaige Sanktionszahlungen bei einem Verstoß gegen die Vorga-
ben des Fiskalpaktes bis einschließlich 2019 alleine trägt. Der Gesetzentwurf 
befindet sich noch im Gesetzgebungsverfahren.98

Durch den Fiskalpakt wird sich der bereits von der neuen Schuldenregel des GG 
ausgehende normative Appell zu einer dauerhaften, also verfassungsrechtlichen 
Verankerung einer Schuldenbremse auf Länderebene noch verstärken. 

24.1.4	 Neue Schuldenregel des Grundgesetzes in den Ländern

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Mai 2013) hatten bereits elf Länder 
Regelungen zur Schuldenbremse in Landesrecht umgesetzt. Fünf dieser Länder 
haben Schuldenbremsen in ihren Landesverfassungen verankert.99 Sechs Län-
der haben Schuldenbremsen dem Grundsatz nach in ihre Landeshaushaltsord-
nungen aufgenommen.100 Zudem findet sich in einem weiteren Land jedenfalls 
der Grundgedanke der Schuldenbremse, dass der Haushaltsplan grundsätzlich 
ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen ist, in der geltenden Haushalts-
ordnung wieder.101 Vier Länder, darunter Nordrhein-Westfalen, haben die neue 
Schuldenregel noch nicht in ihr Landesrecht umgesetzt.102 Allerdings erhalten 
zwei dieser vier Länder, nämlich Berlin und das Saarland, Konsolidierungshilfen 
nach Art. 143 d Abs. 2 GG. Voraussetzung für die Gewährung von Konsolidierungs-
hilfen ist nach § 2 Abs. 1 Sätze 1 und 2 des Konsolidierungshilfengesetzes vom 
10.08.2009103 die Einhaltung jährlicher Obergrenzen des Finanzierungssaldos 
zum Abbau des Defizits. Dieser Vorgabe des Gesetzes haben sich die beiden 
Länder unterworfen. Auch wenn sie die neue Schuldenregel des GG noch nicht in 
ihr Landesrecht umgesetzt haben, sind sie damit auf dem Weg einen ohne Ein-
nahmen aus Krediten ausgeglichenen Haushalt im Jahr 2020 zu verwirklichen. 
Berücksichtigt man ferner, dass das dritte Land, nämlich Brandenburg, sein De-
fizit wesentlich schneller abbaut, als dies zur Einhaltung der Schuldenregel des 
GG erforderlich wäre104, so ist der größte Handlungsbedarf in Sachen Schulden-
bremse für Nordrhein-Westfalen zu konstatieren.

  97	 Siehe Bundestag Drs. 17/12058.
  98	 Bei Redaktionsschluss wurde er noch im Vermittlungsausschuss beraten, Bundesrat Drs.
	 71/13 (B).
  99	 Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein.
100	 Baden-Württemberg, Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
101	 Bayern.
102	 Ferner Berlin, Brandenburg und Saarland.
103	 BGBl. I S. 2705.
104	 Brandenburg wird bereits 2014 aller Voraussicht nach einen Haushaltsüberschuss erzielen,
	 vgl. Stabilitätsbericht des Landes Brandenburg für das Jahr 2012
	 www.stabilitaetsrat.de/DE/Dokumentation/Dokumentensuche „Brandenburg“ 
	 [recherchiert am 05.03.2013].
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24.1.5	 Verankerung einer Schuldenbremse in der Landesverfassung

Die Schuldenbremse sollte nach Auffassung des LRH – wie die alte Schuldenre-
gel – in der Landesverfassung verankert werden. Dies entspräche ihrer Bedeu-
tung und würde die Regelung gesetzesfest machen, da sie nicht einfachgesetz-
lich geändert werden könnte. Der LRH hat sich bereits mehrfach für eine solche 
Lösung ausgesprochen.105 Zudem spräche einiges dafür, sich bei der Ausgestal-
tung der landesverfassungsrechtlichen Regelung am Grundgesetz zu orientieren. 
Dies würde die Grundlage für eine einheitliche Auslegung der Regelungen bei 
Bund und Land schaffen und einen ersten Schritt auf dem Weg zu vergleichbaren 
Ergebnissen bedeuten.

Das FM hat dem LRH im Oktober 2012 mitgeteilt, dass die Regierungskoalition 
sich darauf verständigt habe, „einen eigenen Vorschlag zur Aufnahme der Schul-
denbremse in die Landesverfassung einzubringen und den bestehenden Zielvor-
gaben und der eingeleiteten Konsolidierung des Landeshaushalts noch einmal 
besonderen Ausdruck zu verleihen.“

Der LRH begrüßt diese Erklärung des FM. Der Umstand, dass die Umsetzung der 
neuen Schuldenregel des Grundgesetzes in Landesrecht bislang noch nicht in 
Angriff genommen worden ist, gibt dem LRH ebenso wie die weitere Entwicklung 
der Neuverschuldung des Landes106 gleichwohl Anlass, sich zu einigen von ihm 
für wesentlich erkannten Aspekten einer Schuldenbremse zu äußern.

24.1.6	 Ausnahmen vom Verbot einer Neuverschuldung

Für bestimmte Sondersituationen sieht die grundgesetzliche Schuldenregel die 
Möglichkeit vor, Ausnahmen von dem Verbot zuzulassen, den Haushalt mit Ein-
nahmen aus Krediten auszugleichen. Um von dieser Möglichkeit Gebrauch zu 
machen, müssen die Ausnahmen landesrechtlich geregelt werden. Hierbei soll-
ten aus Sicht des LRH die Grundsätze in die Landesverfassung aufgenommen 
werden und die nähere Konkretisierung der Tatbestandsmerkmale und die Aus-
gestaltung des Verfahrens einem Ausführungsgesetz überlassen bleiben. 

105	 Stellungnahme vom 09.09.2009 (Stellungnahme 14/2813) zum Antrag „Schuldenbremse für 
	 eine nachhaltige Konsolidierung der öffentlichen Haushalte umsetzen“ für die öffentliche Anhö- 
	 rung des Haushalts- und Finanzausschusses am 17.09.2009; Stellungnahme vom 02.02.2011 
	 (Stellungnahme 15/236) zum Antrag „Empfehlungen des Landesrechnungshofs zügig umsetzen  
	 - Umgehung der Schuldenregel des Bundes verhindern“ für die Sachverständigenanhörung  
	 des Haushalts- und Finanzausschusses am 10.02.2011; Stellungnahme vom 01.12.2011  
	 (Stellungnahme 15/1122) zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung der Verfassung für das  
	 Land Nordrhein-Westfalen (Art. 83) anlässlich der Sachverständigenanhörung des Haupt-  
	 und Medienausschusses sowie des Haushalts- und Finanzausschusses am 15.12.2011;  
	 Stellungnahme vom 16.01.2012 (Stellungnahme 15/1250) zum Gesetz über die Feststellung 
	 des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2012 (Haushalts- 
	 gesetz 2012) für die Anhörung des Haushalts- und Finanzausschusses am 19.01.2012.
106	 Finanzplanung 2012 bis 2016 des Landes Nordrhein-Westfalen vom 03.12.2012, Drs. 16/1401,  
	 S. 80. Für das Jahr 2016 ist immer noch eine Neuverschuldung von 2,5 Mrd. € vorgesehen.
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24.1.6.1	Konjunkturkomponente

Art. 109 Abs. 3 Satz 2 GG erlaubt eine Regelung zur im Auf- und Abschwung sym-
metrischen Berücksichtigung der Auswirkungen einer von der Normallage abwei-
chenden konjunkturellen Entwicklung. D. h. der (zusätzlichen) Kreditaufnahme 
im konjunkturellen Abschwung muss eine gleich hohe Rückführung der Kredite 
im konjunkturellen Aufschwung folgen. Kreditaufnahme und Kredittilgung müs-
sen sich so ergänzen, dass sie sich über den gesamten Konjunkturzyklus be-
trachtet zu null saldieren. Das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkompo-
nente müsste durch ein Gesetz ausgestaltet werden. Nach Auffassung des LRH 
sollte es sich durch einfache Faktoren und Pauschalierungen auszeichnen. So 
wäre es transparenter und leichter zu überprüfen, was Manipulationsmöglichkei-
ten minimieren würde. 

Ferner sollte Wert darauf gelegt werden, eine Regelung zu finden, deren Anwen-
dung möglichst zu vergleichbaren Ergebnissen bei Bund und Ländern führt. Diese 
Anregung folgt zwingend aus den Vorgaben des Fiskalpakts, die den Gesamtstaat 
betreffen. Bund, Sozialversicherungen, Länder und Kommunen haben das Defi-
zitkriterium des Fiskalpakts in Summe zu erfüllen. Hierfür müssen die jeweiligen 
Anteile auf vergleichbare Weise ermittelt werden. Der LRH ist sich durchaus be-
wusst, dass eine Regelung des Verfahrens zur Bestimmung der Konjunkturkom-
ponente aufgrund von deren Prognosecharakter und der damit zusammenhän-
genden komplizierten wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen ein sehr 
ambitioniertes legislatorisches Projekt darstellt.

Die im Auf- und Abschwung symmetrische Berücksichtigung bedeutet ferner, dass 
sich die Kreditaufnahme im Abschwung durch die Tilgung des Kredits im Auf-
schwung letztlich nicht auf den Schuldenstand auswirken darf. Die Realisierung 
dieses Junktims müsste dadurch sichergestellt werden, dass Tilgungsregelungen 
für die Aufschwungphase getroffen werden, die verbindlich vorschreiben, inwie-
weit konjunkturbedingte Überschüsse zur Tilgung der Kredite einzusetzen sind.

Wenn das Land die Konjunkturkomponente bis 2020 nicht regelt, dürfte es dann 
in konjunkturellen Schwächephasen, in denen die Staatseinnahmen stagnieren 
oder sinken, keine Kredite aufnehmen. Da das Land seine Einnahmen nur in 
schmalen Grenzen selbst steuern kann, hätte dies zur Folge, dass in Zeiten eines 
konjunkturellen Abschwungs ausbleibende Einnahmen nahezu ausschließlich 
durch Ausgabenkürzungen ausgeglichen werden müssten. Diese Ausgabenkür-
zungen könnten jedoch den konjunkturellen Einbruch noch verstärken oder gar 
die Handlungsfähigkeit des Landes weiter schwächen.

24.1.6.2	Naturkatastrophen und außergewöhnliche Notsituationen

Durch Art. 109 Abs. 3 Satz 2 GG werden zwei Ausnahmen vom Verbot der Neu-
verschuldung ermöglicht: Die Neuverschuldung wird zugelassen bei Naturkatas-
trophen oder im Falle außergewöhnlicher Notsituationen, die sich der Kontrolle 
des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen. 
Nach Auffassung des LRH sollten die Merkmale „Naturkatastrophen“ und „au-
ßergewöhnliche Notsituationen“ restriktiv gefasst werden. Inhaltlich müssten sie 
so präzise beschrieben werden, dass ein Unterlaufen des grundsätzlichen Ver-
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bots einer Kreditaufnahme vermieden werden kann. Die Ausnahmeregelungen 
müssen um entsprechende Tilgungsregelungen ergänzt werden (Art. 109 Abs. 
3 Satz 3 GG). Eine ausnahmsweise zugelassene Kreditaufnahme sollte daher 
einen verbindlichen Tilgungsplan umfassen. Die Tilgungsleistungen müssen aus 
den Steuer- und Verwaltungseinnahmen des laufenden Haushaltsjahres erbracht 
werden, damit die „Notkredite“ auch wieder abgebaut werden.

24.1.7	 Risikopuffer

Insbesondere die Entwicklungen der Zins- und Versorgungsausgaben des Landes 
könnten zu zusätzlichen Belastungen für den Landeshaushalt führen, die – wenn 
überhaupt – jedenfalls nicht in dem eintretenden Umfang von der Konjunktur-
komponente (siehe Nr. 24.1.6.1) kompensiert würden.

Nach der Mittelfristigen Finanzplanung107 bewegen sich die Zinsausgaben am 
Kreditmarkt von 2012 bis 2016 zwischen 4,0 Mrd. € und 4,5 Mrd. €. Das FM 
führt hierzu aus, dass diese Zinsausgaben unter den Werten der letzten Mittel-
fristigen Finanzplanung lägen. Das liege u. a. an dem extrem niedrigen Zinsni-
veau, welches dem Land nicht nur bei der Neuverschuldung, sondern auch bei 
den Umschuldungen zugutekomme. In den letzten Jahren habe man bei diesen 
Umschuldungen auslaufende Schuldscheine und Anleihen durch niedriger ver-
zinsliche Papiere ersetzen können, sodass von 2008 bis 2011 trotz wachsen-
den Schuldenstandes die Zinsausgaben Jahr für Jahr gesunken seien. Bei einer 
Normalisierung des Zinsniveaus werde in Bezug auf Umschuldungen dann all-
mählich der gegenteilige Effekt eintreten. Trotz sinkender Nettoneuverschuldung 
könnten daher die Zinsausgaben gegen Ende des Finanzplanungszeitraums 
sogar mit wachsender Dynamik steigen. Nach den Ergebnissen der aktuellen 
Modellrechnung „Alterslast“ 2011 des FM wird die im Jahr 2010 noch bei rd. 
165.500 liegende Zahl der Versorgungsempfängerinnen und -empfänger, für die 
rd. 5,2 Mrd. € an Versorgungsausgaben aufzubringen waren, im Jahr 2027 den 
erwarteten Höchststand von rd. 229.700 erreichen und dann den Landeshaus-
halt mit Versorgungsausgaben i. H. v. rd. 6,8 Mrd. € belasten.108

Steigende Zins- und Versorgungsausgaben dürfen grundsätzlich nicht durch die 
Aufnahme von Krediten finanziert, sondern müssen konsequent durch zusätzli-
che Einnahmen oder Ausgabenkürzungen gedeckt werden. Für solche Risiken 
sollte durch einen Risikopuffer zusätzlich Vorsorge getroffen werden.

24.1.8	 Finanzielle Transaktionen

Der Bund hat in dem Art. 115-Gesetz u. a. geregelt, dass die Einnahmen und 
Ausgaben um bestimmte finanzielle Transaktionen zu bereinigen sind. So werden 
aus den (Gesamt-)Ausgaben die Ausgaben für den Erwerb von Beteiligungen, für 
Tilgungen an den öffentlichen Bereich und für die Darlehensvergabe herausge-
rechnet (§ 3 Halbsatz 1 Art. 115-Gesetz). Aus den (Gesamt-)Einnahmen werden 

107	 Finanzplanung 2012 bis 2016 des Landes Nordrhein-Westfalen vom 03.12.2012,  
	 Drs. 16/1401, S. 40.
108	 Finanzplanung 2012 bis 2016 des Landes Nordrhein-Westfalen vom 03.12.2012,  
	 Drs. 16/1401, S. 37.
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die Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, aus der Kreditaufnahme 
beim öffentlichen Bereich sowie aus Darlehensrückflüssen ausgeschlossen. 

Diese Vorgehensweise wird u. a. vom Bund und von Rheinland-Pfalz in Annä-
herung an die Grundsätze der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) als 
vertretbar angesehen. Finanzielle Transaktionen werden in der VGR auch als 
nichtvermögenswirksame Einnahmen und Ausgaben bezeichnet. Daher sei die 
Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um solche Transaktionen vor der Be-
stimmung der zulässigen Kreditaufnahme oder der (Mindest-)Kreditrückführung 
unschädlich. Entweder stünden den Abgängen bei den Finanzmittelbeständen 
entsprechende Zugänge bei den Vermögensbeständen oder den Zugängen bei 
den Finanzmittelbeständen entsprechende Abgänge bei den Vermögensbestän-
den gegenüber. Die Saldierung der entsprechenden Positionen ergebe, dass sich 
das Nettovermögen durch die finanziellen Transaktionen nicht ändere.

Der Zuordnung bestimmter Einnahmen und Ausgaben zu den finanziellen Trans-
aktionen kommt im Hinblick auf das grundsätzliche Verbot einer Kreditaufnahme 
nach Auffassung des LRH eine herausragende Bedeutung zu. Die Bereinigung 
der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle Transaktionen hätte materiell zur 
Folge, dass beispielsweise der Erwerb von Beteiligungen, die Vergabe von Darle-
hen oder die Tilgungsausgaben an den öffentlichen Bereich künftig kreditfinan-
ziert werden dürften. Umgekehrt müssten die Einnahmen aus der Veräußerung 
von Beteiligungen des Landes, aus Darlehensrückflüssen und aus der Kreditauf-
nahme beim öffentlichen Bereich nicht zur Erreichung des Haushaltsausgleichs 
eingesetzt werden. Es muss bei Beantwortung der Frage, ob überhaupt die Be-
reinigung der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle Transaktionen gesetzlich 
zugelassen bzw. wie die Regelung im Einzelnen ausgestaltet werden sollte, strikt 
darauf geachtet werden, dass die Saldierung der entsprechenden Beträge nicht 
dauerhaft zu einer Verschlechterung der Nettovermögensposition des Landes 
führt. Denn dann würde entgegen der mit dem Verbot der Neuverschuldung be-
zweckten Wirkung entweder eine weitere strukturelle Neuverschuldung entste-
hen oder der erforderliche zusätzliche Konsolidierungsbeitrag entfallen.

24.1.9	 Neue Schuldenregel und Haushaltsvollzug

Nach der grundgesetzlichen Neuregelung sind die Haushalte von Bund und Län-
dern grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Diese Vorgabe 
erstreckt sich sowohl auf die Haushaltsaufstellung als auch auf den Haushalts-
vollzug. Kommt es im Haushaltsvollzug zu Abweichungen zwischen der zugelas-
senen und der tatsächlichen Kreditaufnahme, so ist der Differenzbetrag nach 
Auffassung des LRH auf einem Verrechnungskonto zu erfassen.

24.1.10	 Umgehung der Schuldenbremse

Der LRH hat in seinen bisherigen Stellungnahmen an den Landtag strikte und 
klare Regelungen zur Schuldenbremse angemahnt.109 Er hat hierbei insbeson-
dere herausgestellt, dass Möglichkeiten zur Umgehung der Schuldenbremse wie 
die Veräußerung von Vermögen, das zur Aufgabenerledigung benötigt wird, die
 
109	 Siehe Fußnote 105.
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Verlagerung von Kreditaufnahmen auf Sondervermögen oder landeseigene Ge-
sellschaften oder die Durchführung von nicht wirtschaftlichen öffentlich-privaten 
Partnerschaftsprojekten unterbunden werden sollten. Hierzu sollte in die LV eine 
Bestimmung aufgenommen werden, die Gestaltungen zur Umgehung der Schul-
denbremse grundsätzlich untersagt. Der LRH bekräftigt seine Empfehlungen er-
neut und regt an, diese Gesichtspunkte bei der landesrechtlichen Ausgestaltung 
der Schuldenbremse zu berücksichtigen. 

24.1.11	 Gesetzliche Festlegung einer Schuldenstandsobergrenze

Nach den Vorgaben des GG dürfen sich die Länder spätestens ab 2020 grund-
sätzlich nicht weiter verschulden. Sollten ab diesem Zeitpunkt ausnahmsweise 
neue Kreditaufnahmen erforderlich sein, müssten diese Kredite alsbald wieder 
zurückgeführt werden. Der Schuldenstand des Landes sollte sich demnach spä-
testens ab 2020 auf Dauer nicht weiter erhöhen. Um diesem Grundgedanken der 
neuen Schuldenregel gerecht zu werden, sollte spätestens der sich Ende 2019 
ergebende Schuldenstand in einem Begleitgesetz zur Regelung der Schulden-
bremse in der Landesverfassung als absolute nominelle Schuldenobergrenze 
definiert werden. 
 

24.2	 Kontinuierliche Rückführung der Neuverschuldung

Zur Erreichung der Nullverschuldung kommt die Stärkung der Einnahmeseite 
ebenso in Betracht wie die Rückführung der Ausgaben. Hierbei ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass das Land auf den größten Posten der Einnahmeseite, die 
Steuereinnahmen, nur geringe Einflussmöglichkeiten hat. Denn die Gesetzge-
bungskompetenz für die wichtigsten Steuerarten liegt beim Bund. Daher kommt 
der Rückführung der Ausgaben für das Land eine besondere Bedeutung zu. 

24.2.1	 Finanzwirtschaftliche Zielsetzung der Landesregierung

Die Landesregierung will die strukturelle Nettoneuverschuldung bis 2016 auf 
1,6 Mrd. € senken. Strukturelle Nettoneuverschuldung bedeutet, dass bei der 
Berechnung über die bereits in dem Risikofonds, den das Land unter dem Namen 
„Risikoabschirmung WestLB AG“ als Sondervermögen errichtet hat, vorhandenen 
Mittel zur Vorsorge im Zusammenhang mit der Abschirmung von Haftungsrisi-
ken in Bezug auf die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) hinaus weitere Mittel au-
ßer Ansatz bleiben. In der Finanzplanung 2012 bis 2016 werden diese Mittel 
mit 900 Mio. € auf das Jahr 2014, mit 705 Mio. € auf das Jahr 2015 und mit 
850 Mio. € auf das Jahr 2016 verteilt. Die (strukturelle) Nettoneuverschuldung 
saldiert sich ohne die Berücksichtigung dieser Mittel auf rd. 2,4 Mrd. € im Jahr 
2014, rd. 1,9 Mrd. € im Jahr 2015 und rd. 1,6 Mrd. € im Jahr 2016. Zur Ent-
wicklung der Nettoneuverschuldung sei auf die nachstehende Abbildung aus der 
Finanzplanung 2012 bis 2016 verwiesen.
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Abbildung 1 110

* HHPE = Haushaltsplanentwurf, MFP = Mittelfristige Finanzplanung

Die Landesregierung beginnt die jahresbezogene Darstellung zur Entwicklung 
der Nettoneuverschuldung mit dem deutlich höheren Ist-Ergebnis des Jahres 
2010. Sie führt ihre Darstellung – ohne eine konjunkturelle Bereinigung – über 
das Ist-Ergebnis für das Jahr 2011 und über das Soll des Haushaltsplanentwurfs 
2012 bis in das Jahr 2016 der derzeit gültigen Mittelfristigen Finanzplanung fort. 

Dem von der Landesregierung aufgezeigten Verlauf der Nettoneuverschuldung 
im Finanzplanungszeitraum ist eine zielorientierte Rückführung der Nettoneu-
verschuldung bis auf null im Jahr 2020 nicht zu entnehmen. In ihrer Darstel-
lung zur Entwicklung der Nettoneuverschuldung bis zum Ende des mittelfristigen 
Planungszeitraums im Jahr 2016 unterscheidet sie zwischen der Nettoneuver-
schuldung ohne Maßnahmen im Zusammenhang mit der WestLB AG sowie den 
– jeweils als Sonderbewegungen aufgezeigten – Positionen der Aufstockung des 
Eigenkapitals der WestLB-Nachfolgerin Portigon AG im Jahr 2012 und der Risi-
kovorsorge für die Abschirmung von Haftungsrisiken bezüglich der EAA in den 
Jahren 2014 bis 2016. Zusätzlich werden nach dem bis längstens 2019 noch gel-
tenden Verfassungsrecht (Art. 83 Satz 2 LV) die Daten der Landesverfassungs-
grenze aufgezeigt. 

110	 Finanzplanung  2012  bis  2016  des  Landes  Nordrhein-Westfalen  vom  03.12.2012, Drs. 
	 16/1401, zu Nr. 2.4.1 „Finanzwirtschaftliche Zielsetzung“, Abbildung 15, S. 24.
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Zudem betont die Landesregierung in ihren „Finanzwirtschaftlichen Zielsetzun-
gen“, dass die Rückführung des Defizits bis zum Jahr 2020 sich nicht nur durch 
Einsparungen auf der Ausgabenseite erreichen lasse. Für eine Haushaltskonso-
lidierung, die ohne Lastenverschiebung auf Dritte auskommen solle, sei es not-
wendig, auch die Einnahmebasis des Landes zu stabilisieren und strukturell zu 
stärken.

24.2.2	 Verbindlicher Defizitabbaupfad und Ausgleichskonto

Der LRH hat schon in seinen bisherigen Stellungnahmen zur Haushaltsentwick-
lung gegenüber dem Landtag wie auch gegenüber dem FM darauf gedrängt, 
unverzüglich mit einer nachhaltigen Reduzierung des bestehenden Defizits zu 
beginnen. Zur Zielerreichung sollte mindestens ein gleichmäßiger, linearer und 
vollständiger Abbau des für 2011/2012 festgestellten Ist-Defizits111 für den Über-
gangszeitraum bis 2020 als Vorgabe festgeschrieben werden (linearer Defizitab-
baupfad). Eine gleichmäßig auf die noch verbleibende Zeit verteilte Verpflichtung 
zum Defizitabbau würde eine Konsolidierung aufgrund konkreter Zielvorgaben 
unterstützen. Das Ziel des Nulldefizits 2020 könnte dagegen immer schwieriger 
zu erreichen sein, wenn die Konsolidierungsbeiträge nicht gleichmäßig auf die 
noch verbleibenden Haushaltsjahre verteilt würden und stattdessen im Laufe der 
Haushaltsjahre anstiegen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf eine mögliche 
Erhöhung des Zinsniveaus und der Versorgungslasten. Zudem ist zu berücksich-
tigen, dass sich der zuletzt beobachtete Anstieg der Steuereinnahmen nicht im 
gleichen Maße bis 2020 fortsetzen muss.

Sich im Übergangszeitraum bis 2020 am Ende eines jeden Haushaltsjahres 
ergebende Ist-Abweichungen von dem festgelegten Defizitabbaupfad sollten ei-
nem hierfür eingerichteten Ausgleichskonto zugeschrieben werden. Für dieses 
Ausgleichskonto sollte verbindlich vorgeschrieben werden, dass es spätestens 
im Zieljahr 2020 ausgeglichen ist. Über den aktuellen Kontostand könnte dem 
Landtag in der Mittelfristigen Finanzplanung berichtet werden.

Es bleibt jedoch festzuhalten, dass der beschriebene Defizitabbaupfad nur zu 
dem vom GG vorgegebenen Mindestziel führt, eine weitere Verschuldung ab 
2020 zu verhindern. Damit ist nichts zum Abbau der bis dahin erreichten Ge-
samtverschuldung ausgesagt.

24.2.3	 Aktuelle Finanzplanung und Nullverschuldung

Auch unter Einbeziehung einer  Konjunkturkomponente (siehe oben Nr. 6.1.6.1) 
sind – ausgehend von den Nettoneuverschuldungen 2011 und 2012 (Ist-Ergeb-
nisse) – die in die Haushalts- und Finanzplanung bis 2016 eingeflossenen Kon-
solidierungsbeiträge nach den Berechnungen des LRH nicht ausreichend, um auf 
einem kontinuierlichen Weg das Ziel des Nulldefizits im Jahr 2020 zu erreichen.
 
111	 Gegenüber den sich für 2010 und 2012 ergebenden Defiziten ist das Defizit 2011 durch Sonder- 
	 effekte („Sonderlast WestLB AG“, Auswirkungen der Finanzmarktkrise) in geringerem Maße 
	 beeinflusst.
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Der LRH hatte bereits im Rahmen seines Prüfungsverfahrens in Anlehnung an 
die Darlegungen des FM bei seinen Berechnungen eine Konjunkturkomponente 
berücksichtigt. Obwohl die zugrunde gelegte Konjunkturkomponente von 2012 
bis 2016 durchgehend einen negativen Wert aufweist und dadurch die konjunk-
turbereinigte Nettoneuverschuldung für diese Jahre geringer ausfällt, sind den-
noch zusätzliche Konsolidierungsanstrengungen in fast allen Jahren notwendig. 
Die Ausgaben für die Sonderbewegungen „Aufstockung Eigenkapital der WestLB 
Nachfolgerin Portigon AG“ im Jahr 2012 und „Risikovorsorge für Abschirmung 
von Haftungsrisiken bezüglich EAA“ in den Jahren 2014, 2015 und 2016 i. H. v.
1 Mrd. €, 900 Mio. €, 705 Mio. € und 850 Mio. € sind vom LRH nicht herausge-
rechnet worden,112 weil der Landesgesetzgeber darüber zu entscheiden haben 
wird, ob er diese Positionen tatsächlich als besondere finanzielle Transaktionen 
(siehe Nr. 6.1.8) gelten lassen kann. 

Zu den Berechnungen des LRH sei im Einzelnen auf die nachstehenden Tabellen 
verwiesen:

Tabelle 1
Ermittlung der Konjunkturkomponente für NRW113

Haushaltsjahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Produktionspotenzial 
nominal * 2.578.400 2.648.800 2.745.900 2.822.800 2.900.300 2.980.100 3.064.500

BIP nominal * 2.592.600 2.643.900 2.729.700 2.809.800 2.892.200 2.977.100 3.064.500

Produktionslücke * 14.200 -4.900 -16.200 -13.000 -8.000 -3.000 0

Konjukturkomponente
der Länder
(Budgetsensitivität:
0,126303)

1.794 -619 -2.046 -1.642 -1.010 -379 0

Konjunktur-
komponente NRW
(Steueranteil: 21%)

377 -130 -430 -345 -212 -80 0

* 2011 und 2012: Frühjahrsprojektion der Bundesregierung vom 25.04.2013, 2013 bis 2017: 
Herbstprojektion der Bundesregierung vom 17.10.2012; in Mio. €; gerundete Beträge.

112	 Vgl. im Übrigen Ausführungen in der Finanzplanung 2012 bis 2016 des Landes Nordrhein- 
	 Westfalen vom 03.12.2012, Drs. 16/1401, S.  24.
113	 Die Ermittlung der Konjunkturkomponente erfolgte in Anlehnung an die vom FM innerhalb
	 des laufenden Prüfungsverfahrens vorgestellte Berechnung; insbesondere wurden die gleiche
	 Budgetsensitivität und der gleiche Steueranteil zugrunde gelegt. Lediglich die Daten des
 	 Produktionspotenzials, des BIP und der Produktionslücke wurden aus „Gesamtwirtschaft-
	 liches Produktionspotenzial und Konjunkturkomponenten – Datengrundlagen und Ergebnisse
 	 der Schätzungen der Bundesregierung“ entnommen.
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Das Produktionspotenzial114 nominal und das BIP nominal wurden den Pro-
jektionen der Bundesregierung entnommen. Dabei wurde für die abgeschlos-
senen Haushaltsjahre 2011 und 2012 die aktuelle Frühjahrsprojektion vom 
25.04.2013 zugrunde gelegt. Für die Jahre 2013 bis 2017 kam hingegen die 
Herbstprojektion vom 17.10.2012 zur Anwendung, um bzgl. der Planungsjahre 
von der Wirtschaftslage auszugehen, die auch bei Verabschiedung der Haus-
halts- und Finanzplanung vorgelegen hat. Die Produktionslücke ist die Diffe-
renz aus Produktionspotenzial und BIP. Der Wert ist positiv, wenn das BIP das 
Produktionspotenzial überstieg, und negativ, wenn es hinter dem Produktions-
potenzial zurückblieb. Der Wert für die Produktionslücke wird mit dem Faktor, 
der die Budgetsensitivität kennzeichnet, multipliziert. Den Faktor hat der LRH 
aus dem Verfahren der Länder entnommen, die Konsolidierungshilfe erhalten. 
Die Budgetsensitivität gibt an, wie sich konjunkturelle Schwankungen auf die 
öffentlichen Haushalte der Länder auswirken. Die so ermittelte Konjunkturkom-
ponente der Länder wird mit der Quote vervielfacht, die dem Anteil der Steuer-
einnahmen Nordrhein-Westfalens an den Steuereinnahmen der Länder ent-
spricht. Das Ergebnis ist die Konjunkturkomponente für Nordrhein-Westfalen 
in den Jahren 2011 bis 2016. Auf der Grundlage der – wie vorstehend darge-
legt – ermittelten Konjunkturkomponente lassen sich die konjunkturbereinigte 
Nettoneuverschuldung, der lineare Abbaupfad bis 2020 und der Konsoli-
dierungsbedarf aufzeigen. Hierbei hat der LRH alternativ einen Abbaupfad mit 
dem Ausgangsjahr 2011 und einen mit dem Ausgangsjahr 2012 berechnet.

114	 Maß für die gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten, die mittel- und langfristig die  
	 Wachstumsmöglichkeiten einer Volkswirtschaft bestimmen.
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Tabelle 2
Ermittlung der konjunkturbereinigten Nettoneuverschuldung, der linearen Abbaupfade 
und der weiteren Konsolidierungsbedarfe

Haushaltsjahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Einnahmen aus Schuldenaufnah-
men am Kreditmarkt, Obergruppe 
(OGr.) 32 (Ist 2011 und 2012, Soll 
2013-2016)*

3.168 3.836 3.529 3.461 2.760 2.629 

+

Einnahmen aus Schuldenaufnah-
men bei Gebietskörperschaften, 
Sondervermögen und gebietskör-
perschaftlichen Zusammenschlüs-
sen, OGr. 31 (Ist 2011 und 2012, 
Soll 2013-2016)*

0 0 0 0 0 0 

./.
Tilgungsausgaben an Kreditmarkt, 
OGr. 59 (Ist 2011 und 2012, Soll 
2013-2016)*

0 0 0 0 0 0 

./.

Tilgungsausgaben an Gebiets-
körperschaften, Sondervermögen 
und gebietskörperschaftlichen 
Zusammenschlüsse, OGr. 58 (Ist 
2011 und 2012, Soll 2013-2016)*

137 129 142 137 137 136 

=
Nettoneuverschuldung  
(Ist 2011 und 2012, 
Soll 2013-2016)*

3.031 3.707 3.387 3.324 2.623 2.493 

+ Konjunkturkomponente 
NRW* 377 -130 -430 -345 -212 -80 

= konjunkturbereinigte  
Nettoneuverschuldung* 3.408 3.577 2.957 2.979 2.411 2.413 

Linearer Abbaupfad mit Ausgangsjahr 2011
(gleichbleibender Abbau der nach Rechnungs-Ist-Ergebnissen berechneten 
konjunkturbereinigten Nettoneuverschuldung von rd. 3.408 Mio. €)

Haushaltsjahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
gleichbleibender Abbauwert der 
konjunkturbereinigten 
Nettoneuverschuldung 2011 
(bis zum Zieljahr 2020)*

379 379 379 379 379 379 379 379 379 

linearer Abbaupfad der 
konjunkturbereinigten 
Nettoneuverschuldung 
(von 2011 bis 2020)*

3.408 3.029 2.650 2.272 1.893 1.515 1.136 757 379 0 

Differenz zwischen konjunktur-
bereinigter Nettoneuverschul-
dung und linearem Abbaupfad 
(Konsolidierungsbedarf)*

548 307 707 518 899 

Linearer Abbaupfad mit Ausgangsjahr 2012
(gleichbleibender Abbau der nach Kassen-Ist-Ergebnissen berechneten 
konjunkturbereinigten Nettoneuverschuldung von rd. 3.577 Mio. €)

Haushaltsjahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

gleichbleibender Abbauwert der 
konjunkturbereinigten 
Nettoneuverschuldung 2012
(bis zum Zieljahr 2020)*

447 447 447 447 447 447 447 447 

linearer Abbaupfad der 
konjunkturbereinigten 
Nettoneuverschuldung 
(von 2012 bis 2020)*

3.577 3.130 2.683 2.236 1.789 1.341 894 447 0 

Differenz zwischen konjunktur-
bereinigter Nettoneuverschul-
dung und linearem Abbaupfad 
(Konsolidierungsbedarf)*

-173 296 175 625 

* Werte gerundet auf volle Mio. €, Rundungsdifferenzen.
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Bei beiden vorgestellten linearen Abbaupfaden hat der LRH in seinen Alterna-
tivberechnungen für die Ausgangsjahre 2011 und 2012 die Ist-Ergebnisse der 
konjunkturbereinigten Nettoneuverschuldung zugrunde gelegt. Die nachfolgende 
Abbildung macht deutlich, dass in dem Fall des Ausgangsjahres 2011 ab 2012 
und im Fall des Ausgangsjahres 2012 ab 2014 die berechneten Jahresmarken 
mehr oder weniger verfehlt werden bzw. würden. Durch die im Jahr 2012 ange-
fallenen Ausgaben i. H. v. 1 Mrd. € für die Aufstockung des Eigenkapitals der Por-
tigon AG übersteigt die konjunkturbereinigte Nettoneuverschuldung des Jahres 
2012 die des Jahres 2011. Durch den höheren Ausgangswert ergeben sich bei 
dem im Jahr 2012 beginnenden Abbaupfad für den gesamten Übergangszeit-
raum bis einschließlich 2019 höhere zulässige Verschuldungsobergrenzen als 
bei dem im Jahr 2011 beginnenden Abbaupfad. Die Festlegung des Ausgangs-
punkts für einen linearen Defizitabbaupfad ist dafür mitentscheidend, inwieweit 
eine Neuverschuldung im Übergangszeitraum zu tolerieren ist. So begrenzt ein 
im Jahr 2011 beginnender Abbaupfad durch seinen niedrigeren Ausgangswert 
die Neuverschuldung für die verbleibende Übergangszeit stärker als ein im Jahr 
2012 beginnender Abbaupfad. 

Abbildung 2:
 

* 2013 nach dem Haushaltsplan 2013 und 2014 bis 2016 nach der Finanzplanung 2012-2016 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 03.12.2012 (Drs. 16/1401).

Nach Auffassung des LRH sollte es das erklärte Mindestziel des Landes sein, 
einen Defizitabbaupfad, wie er in der vorstehenden Abbildung (siehe beide Diago-
nalen) beispielhaft aufgezeichnet wurde, auch zu beschreiten. Eine auf mehrere 
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Jahre gleichmäßig verteilte Verpflichtung zum Defizitabbau würde eine Konsoli-
dierung des Haushalts erleichtern. 

Zugleich verdeutlicht die Abbildung die große Bedeutung, die der Festlegung des 
Ausgangswerts für den Verlauf des Defizitabbaupfads zukommt.

Das FM hat gegenüber dem LRH angekündigt, die Regierungskoalition habe sich 
darauf verständigt, einen eigenen Vorschlag zur Aufnahme der Schuldenbremse 
in die Landesverfassung einzubringen und den bestehenden Zielvorgaben und 
der eingeleiteten Konsolidierung des Landeshaushalts noch einmal besonderen 
Ausdruck zu verleihen. Gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden so-
wie allen Landtagsfraktionen werde eine Verfassungsänderung erarbeitet und 
damit auf ein breites Fundament gestellt werden. In diesem Zusammenhang 
stehe auch die Entscheidung für ein Verfahren der Konjunkturbereinigung an, 
wovon u. a. die Notwendigkeit und die konkrete Ausgestaltung eines möglichen 
Ausgleichskontos abhingen. 

Aus dem an die Ressorts gerichteten Erlass des FM zur Aufstellung des Haushalts 
für das Haushaltsjahr 2014 und der Finanzplanung bis 2017 vom 01.03.2013 
geht hervor, dass über das Jahr 2017 hinaus eine regierungsinterne Projektion 
für die Jahre 2018, 2019 und 2020 aufgestellt werden soll. Die Vorgaben hierzu 
will das FM noch mitteilen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts waren 
weitere Einzelheiten hierzu noch nicht bekannt. 

Der LRH gibt zu bedenken, dass die allgemein gehaltenen Hinweise des FM bis-
lang noch keinen Weg zur Rückführung der Neuverschuldung bis zum Jahr 2020 
aufzeigen. Hierzu bedarf es vielmehr klarer Vorgaben zur kontinuierlichen Redu-
zierung des Defizits für den Übergangszeitraum bis 2020. Diese Vorgaben sollten 
auf einer verfassungsrechtlich begründeten und einfachgesetzlich ausgestalte-
ten Schuldenbremse aufbauen, die Regelungen zu den in diesem Beitrag ange-
sprochenen Gesichtspunkten umfasst. 
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